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Bekanntmachung 
der Neuiassung der Landesbauordnung 

für 
Baden-Württemberg 

Vom 28. November 1983 

Auf Grund von Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung 
der Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
vom 4. Juli 1983 (GBL S.246) wird nachstehend der 
Wortlaut der Landesbauordnung für Baden-Würt
temberg, zuletzt bekanntgemacht in der Fassung 
vom 20.Juni 1972 (GBL S. 352), in der sich aus 

1. Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung der Ge
meindeordnungvom 19. Juli 1973 (GBL S.227), 

2. Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Lan
desplanungsgesetzes vom 6.Mai 1975 (GBL 
S.257), 

3. § 69 Abs.3 des Gesetzes zum Schutz der Natur, 
zur Pflege der Landschaft und über die Erho
lungsvorsorge in der freien Landschaft vom 
21. Oktober 1975 (GBL S.654), 

4. Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Lan
desverwaltungsgesetzes vom 16. Dezember 1975 
(GBL S.864), 

5. § 5 des Gesetzes zur Ergänzung der Gemein
dereformgesetze vom 7. Juni 1977 (GBL 
S.171), 

6. dem Gesetz zur Anpassung der Landesbauord
nung an die Änderung des Bundesbaugesetzes 
vom 21. Juni 1977 (GBL S.226), 

7. dem Gesetz zur Änderung der Landesbauord
nung für Baden-Württemberg vom 12.Februar 
1980 (GBL S.116), 

8. dem Gesetz zur Änderung der Landesbauord
nung für Baden-Württemberg vom 4.Juli 1983 
(GBL S.246, berichtigt GBL 1983 S.428) 

ergebenden und ab 1. April 1984 geltenden Fassung 
bekanntgemacht. 

STUTIGART, den 28. November 1983 Innenministerium 
DR.EYRICH 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO) 

in der Fassung vom 28. November 1983 
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ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen. Es 
gilt auch für Grundstücke, andere Anlagen und Ein· 
richtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vor· 
schriften auf Grund dieses Gesetzes Anforderungen 
gestellt werden. Es gilt ferner für Anlagen nach Ab
satz 2, soweit an sie Anforderungen auf Grund von 
§ 73 gestellt werden. 

(2) Dieses Gesetz gilt 

1. bei öffentlichen Verkehrsanlagen nur für Ge· 
bäude, 

2. bei den der Aufsicht der Wasserbehörden unter
liegenden Anlagen nur für Gebäude, überbrük· 
kungen, Abwasseranlagen, Wasserbehälter, 
Pumpwerke, Schachtbrunnen, ortsfeste Behälter 
für 1i:eibstoffe, öle und andere wassergefähr
dende Stoffe sowie für Abwasserleitungen auf 
Baugrundstücken, 

3. bei den der Aufsicht der Bergbehörden unterlie
genden Anlagen nur für oberirdische Ge· 
bäude, 

4. bei Leitungen aller Art nur. für solche auf Bau· 
grundstücken, 

5. bei Kränen und Krananlagennur für Kranbahnen 
und deren Unterstützungen. 

§2 

Begriffe 

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden ver· 
bundene, aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte 
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden be
steht auch dann, wenn die Anlage durch eigene 
Schwere auf dem Boden ruht oder wenn die Anlage 
nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, 
überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Als bauli
che Anlagen gelten auch 

1. Aufschüttungen und Abgrabungen, 

2. Ausstellungs-, Abstell- und Lagerplätze, 

3. Camping- und Zeltplätze, 

4. Stellplätze. 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, über
deckte bauliche Anlagen, die von Menschen betre· 
ten werden können und geeignet sind, dem Schutz 
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 

(3) Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußbo· 
den mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 
22 m über der für das Aufstellen von Feuerwehrfahr
zeugen notwendigen Fläche liegt. 
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(4) Gebäude geringer Höhe sind Gebäude, bei de
nen in jeder Wohnung, in jedem selbständigen Auf
enthaHsraum und in jeder selbständigen Betriebs
und Arbeitsstätte in jedem Geschoß die Oberkante 
der Brüstungen mindestens eines notwendigen Fen
sters oder mindestens eine sonstige zum Anleitern 
geeignete Stelle nicht mehr als 8 m über der festge
legten Geländeoberfläche liegt. 

(5) Vollgeschosse sind Geschosse, die mehr als 1,4 m 
über die festgelegte, im Mittel gemessene Gelände
oberfläche hinausragen und mindestens 2,3 m hoch 
sind; bei obersten Geschossen muß diese Höhe über 
mindestens drei Viertel der Grundfläche des darun
terliegenden Geschosses vorhanden sein. Die Ge
schosse werden von Oberkante Fußboden bis Ober
kante Fußboden der darüberliegenden Decke, bei 
obersten Geschossen bis Oberkante Dachhaut, ge
messen. Keine Vollgeschosse sind Geschosse, die 
ausschließlich der Unterbringung von haustechni
schen Anlagen und Feuerungsanlagen dienen. 

(6) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen be
stimmt oder geeignet sind. 

(7) Stellplätze sind Flächen im Freien, die dem Ab
stellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentli
chen Verkehrsflächen dienen. Garagen sind ganz 
oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen 
von Kraftfahrzeugen. Als Garagen gelten nicht 

1. Ausstellungs- und Ver~aufsräume für Kraftfahr
zeuge, 

2. La gerräume , in denen nur Kraftfahrzeuge mit 
leeren Kraftstoffbehältern abgestellt werden. 

(8) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) 
sind alle örtlich gebundenen Einrichtungen; die der 
Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf 
Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen 
Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu gehören vor 
allem Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Licht
werbungen, Schaukästen sowie für Anschläge oder 
Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flä
chen. Keine Werbeanlagen im Sinne dieses Gesetzes 
sind 

1. Werbeanlagen, die im Zusammenhang mit allge
meinen Wahlen zu parlamentarischen und kom
munalen Vertretungskörperschaften, allgemei
nen Abstimmungen, Volks- und Bürgerbegehren 
angebracht oder aufgestellt werden, während 
der Dauer des Wahlkampfes, 

2. Werbeanlagen in Form von Anschlägen, 

3. Lichtwerbungen an Säulen, Tafeln oder Flächen, 
die allgemein dafür baurechtlich genehmigt 
sind, 

4. Auslagen und Dekorationen in Schaufenstern 
und Schaukästen, 

5. Werbemittel an Zeitungsverkaufsstellen und 
Zeitschriftenverkaufsstellen. 

(9) Der Errichtung stehen das Herstellen, Aufstellen, 
Anbringen, Einbauen, Einrichten, Ändern und die 
Nutzungsänderung, dem Abbruch das Beseitigen 
gleich, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

§3 

Allgemeine Anforderungen 

(1) Bauliche Anlagen sowie Grundstücke, andere 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 
Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten und zu unter
halten, daß die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, 
insbesondere Leben und Gesundheit nicht bedroht 
werden und daß sie ihrem Zweck entsprechend ohne 
Mißstände benutzbar sind; dies gilt für den Ab bruch 
baulicher Anlagen entsprechend. Sie dürfen nicht 
verunstaltet wirken und ihre Umgebung nicht ver
unstalten oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht 
beeinträchtigen. Die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik sind zu beachten; von diesen Regeln 
kann abgeWichen werden, wenn eine gleichwertige 
Lösung nachgewiesen wird. 

(2) Als allgemein anerkannte Regeln der Technik 
gelten auch die von der obersten Baurechtsbehörde 
durch öffentliche Bekanntmachung eingeführten 
technischen Baubestimmungen. Bei der Bekannt
machung kann die Wiedergabe des Inhalts der Be
stimmungen durch einen Hinweis auf die FundsteIle 
ersetzt werden. 

(3) In die Planung von Gebäuden sind die Belange 
von Behinderten, alten Menschen und Müttern mit 
Kleinkindern nach Möglichkeit einzubeziehen. 

ZWEITER TEIL 

Das Grundstück nnd seine Bebauung 

§4 

Bebauung der Grundstücke 

(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn das 
Grundstück nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
bebaubar ist und wenn das Grundstück in angemes
sener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Ver
kehrsfläche liegt, oder wenn das Grundstück eine 
befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt 
zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche 
hat; bei Wohnwegen kann auf die Befahrbarkeit ver
zichtet werden, wenn keine Bedenken wegen des 
Brandschutzes bestehen. 

(2) Die Errichtung eines Gebäudes auf mehreren 
Grundstücken ist nur zulässig, wenn durch Baulast 
gesichert ist, daß keine Verhältnisse eintreten kön-
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nen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften 
zuwiderlaufen. 

(3) Bauliche Anlagen mit Feuerstätten müssen von 
Wäldern, Mooren und Heiden mindestens 30 m ent
fernt sein; die gleiche Entfernung ist mit Gebäuden 
von Wäldern sowie mit Wäldern von Gebäuden ein
zuhalten. Ausnahmen können gestattet werden. 
Größere Abstände können verlangt werden, soweit 
dies wegen des Brandschutzes oder zur Sicherheit 
der Gebäude erforderlich ist. 

§5 

Anordnung der baulichen Anlagen auf den 
Grundstücken 

Bauliche Anlagen sind auf den Grundstücken so an
zuordnen, daß sie sicher zugänglich und ihrem 
Zweck entsprechend belüftet und mit Tageslicht be
leuchtet sind. Für den Einsatz der Feuerlösch- und 
Rettungsgeräte muß die erforderliche Bewegungs
freiheit und Sicherheit gewährleistet sein. 

§6 

Abstandsflächen 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden müssen 
Abstandsflächen liegen, die von oberirdischen bau
lichen Anlagen freizuhalten sind. Eine Abstandsflä
che ist nicht erforderlich vor Außenwänden, die an 
Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach 
planungsrechtlichen Vorschriften 

1. das Gebäude an die Grenze gebaut werden muß 
oder 

2. das Gebäude an die Grenze gebaut werden darf 
und öffentlich-rechtlich gesichert ist, daß vom 
Nachbargrundstück angebaut wird. 

Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht 
an die Grundstücksgrenze gebaut werden, ist aber 
ein Gebäude auf dem Nachbargrundstück bereits 
an dieser Grenze vorhanden, so kann die Bau
rechtsbehörde verlangen oder gestatten, daß ange
baut wird. Muß nach planungsrechtlichen Vor
schriften an die Grundstücksgrenze gebaut wer
den, ist aber ein Gebäude auf dem Nachbargrund
stück bereits mit Abstand zu dieser Grenze vorhan
den, so kann die Baurechtsbehörde verlangen oder 
gestatten, daß eine Abstandsfläche eingehalten 
wird. 

(2) Die Abstandsflächen müssen auf dem Grund
stück selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen 
Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und öf
fentlichen Wasserflächen liegen, bei beidseitig an
baubaren Flächen jedoch nur bis zu deren Mitte. 

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdek
ken; dies gilt nicht für Abstandsflächen von Außen-

wänden, die in einem Winkel von mehr als 75° zuein
ander stehen. 

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemißt sich nach 
der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur jeweiligen 
Wand gemessen. Als Wandhöhe gilt das Maß von der 
festgelegten Geländeoberfläche bis zum Schnitt
punkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum obe
ren Abschluß der Wand. Zur Festlegung der Gelän
deoberfläche ist das vorhandene und das künftige 
Gelände entlang den Gebäudeseiten durch Schnitte 
und Ansichten nachzuweisen. Ergeben sich bei ei
ner Wand durch die Festlegung der Geländeoberflä
che unterschiedliche Höhen, ist die im Mittel gemes
sene Wandhöhe maßgebend; bei gestaffelten Wän
den gilt dies für den jeweiligen Wandabschnitt. Auf 
die Wandhöhe werden angerechnet 

1. zu einem Viertel die Höhe von Dächern mit einer 
Neigung von mehr als 45° sowie die Höhe von 
Giebelflächen, wenn mindestens eine Dachflä
che eine Neigung von mehr als 45° aufweist, 

2. in vollem Umfang die' Höhe von Dächern mit ei
ner Neigung von mehr als 70° sowie die Höhe von 
Giebelflächen zwischen diesen Dächern. 

Vor die Außenwand vortretende untergeordnete 
Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Treppen, 
Eingangs- und Terrassenüberdachungen sowie Vor
bauten bis 5 m Breite wie Erker, Balkone, Tür- und 
Fenstervorbauten bleiben bei der Bemessung der 
Abstandsflächen außer Betracht, wenn sie nicht 
mehr als 1,5 m vortreten und von Nachbargrenzen 
mindestens 2 m entfernt bleiben. 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen muß 0,8 der Wand
höhe entsprechen; in Kerngebieten und in besonde
ren Wohngebieten genügt 0,5, in Gewerbe- und In
dustriegebieten 0,25 der Wandhöhe. In Dorfgebieten 
sowie in Sondergebieten, die nicht der Erholung die
nen, können geringere Tiefen zugelassen werden, 
wenn die vorhandene Bebauung oder die Nutzung 
dies rechtfertigen. In allen Fällen darf jedoch die Tie
fe der Abstandsflächen 2,5 m nicht unterschreiten. 

(6) Gegenüber zwei Grundstücksgrenzen genügt 
die Hälfte der nach Absatz 5 erforderlichen Tiefe, 
mindestens jedoch 2,5 m, wenn die den Grund
stücksgrenzen gegenüberliegenden Außenwände 
nicht länger als je 16 m sind. Wird ein Gebäude mit 
einer Außenwand an ein anderes Gebäude oder an 
eine Grundstücksgrenze gebaut, so gilt Satz 1 nur 
noch gegenüber einer Grundstücksgrenze; wird ein 
Gebäude mit zwei Außenwänden an andere Gebäu
de oder Grundstücksgrenzen gebaut, so ist Satz 1 
nicht anzuwenden. 

(7) Unbeschadet der Absätze 5 und 6 darf bei Wän
den, die nicht mindestens feuerhemmend sind und 
die aus brennbaren Baustoffen bestehen, die Tiefe 
der Abstandsfläche 4 m nicht unterschreiten. 
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(8) Die Absätze 1 bis 1 gelten für bauliche Anlagen, 
die länger als 5 m und höher als 2,5 m sind, entspre
chend. 

(9) In den Abstandsflächen sind bauliche Anlagen, 
die nicht länger als 5 m und nicht höher als 2,5 m 
sind, wie Stellplätze, Schwimmbecken, Terrassen, 
Treppen, Rampen, Pergolen sowie Masten, Schorn
steine, Einfriedigungen und Stützmauern zulässig. 
Bauliche Anlagen nach Absatz 8 sowie Kleingara
gen einschließlich eingebauter Abstellräume, Über
dachungen von Freisitzen, landwirtschaftliche Ge
wächshäuser und kleinere Gebäude ohne Aufent
haltsraum können in den Abstandsflächen zugelas
sen werden. 

§1 

Abweichungen von den Abstandsflächen 

(1) Gegenüber Grundstücksgrenzen sind Abstands
flächen nicht erforderlich vor Außenwänden von 

1. Gebäuden und Gebäudeteilen, die nur Garagen 
einschließlich'Nebenräumen enthalten, wenn sie 
eine Gesamthöhe von nicht mehr als 4 m und an 
den Nachbargrenzen eine mittlere Höhe von 
nicht mehr als 3 m über der festgelegten Fußbo
denhöhe naben sowie die Wandflächen an den 
einzelnen Nachbargrenzen nicht größer als 
25 m2 sind; die Grenzbebauung entlang den ein
zelnen Nachbargrenzen darf 9 m und insgesamt 
15 m nicht überschreiten, 

2. kleineren Gebäuden zur örtlichen Versorgung 
und 

3. kleineren Gebäuden auf öffentlichen Verkehrs-
flächen. 

Die Baurechtsbehörde kann verlangen, daß diese 
baulichen Anlagen so angeordnet und errichtet wer
den, daß angebaut werden kann oder, wenn ein Ge
bäude auf dem Nachbargrundstück bereits an der 
Grenze vorhanden ist, daß angebaut wird. 

(2) Gegenüber Grundstücksgrenzen genügt bei 
landwirtschaftlichen Gewächshäusern ein Drittel 
der Tiefe der Abstandsflächen, soweit mit ihnen ein 
Lichteinfallswinkel von mindestens 45° zur Senk
rechten, gemessen von der Geländeoberfläche an 
der Grenze, eingehalten wird. 

(3) Geringere Tiefen der Abstandsflächen können 
zugelassen werden, wenn 

1. in überwiegend bebauten Gebieten die Gestal
tung des Straßenbildes oder besondere örtliche 
Verhältnisse dies erfordern oder 

2. Beleuchtung mit Tageslicht sowie Belüftung in 
ausreichendem Maße gewährleistet bleiben, 
Gründe des Brandschutzes nicht entgegenste
hen und nachbarliche Belange nicht erheblich 
beeinträchtigt werden. 

In den Fällen der Nummer 1 können geringere Tie
fen der Abstandsflächen auch verlangt werden. 

(4) Enthält ein Bebauungsplan Festsetzungen, bei 
deren Ausschöpfung sich geringere Tiefen der Ab
standsflächen ergeben, so können Ausnahmen zu
gelassen werden, wenn Beleuchtung mit Tageslicht 
sowie Belüftung in ausreichendem Maße gewährlei
stet bleiben, Gründe des Brandschutzes nicht entge
genstehen und nachbarliche Belange nicht erheb
lich beeinträchtigt werden. 

§8 

Obernahme von Abständen 
und Abstandsflächen auf Nachbargrundstücke, 

(1) Soweit nach diesem Gesetz oder nach Vorschrif
ten auf Grund dieses Gesetzes Abstände und Ab
standsflächen auf dem Grundstück selbst liegen 
müssen, kann zugelassen werden, daß sie sich ganz 
oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, 
wenn durch Baulast gesichert ist, daß sie nicht über
baut werden und auf die auf diesen Grundstücken 
erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet 
werden. Vorschriften, nach denen in den Abstands
flächen bauliche Anlagen zulässig sind oder aus
nahmsweise zugelassen werden können, bleiben 
unberührt. 

(2) Die bei der Errichtung eines Gebäudes vorge
schriebenen Abstände und Abstandsflächen dürfen 
auch bei nachträglichen Grenzänderungen und 
Grundstücksteilungen nicht unterschritten oder 
überbaut werden. Absatz 1 gilt entsprechend. 

§ 9 

Teilung von Grundstücken 

(1) Die Teilung eines bebauten Grundstücks bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Bau
rechtsbehörde. Einer Genehniigung bedarf es nicht, 
wenn der Bund, das Land, eine Gemeinde oder ein 
Gemeindeverband als Erwerber, Eigentümer oder 
Verwalter beteiligt ist. 

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn durch die Teilung des Grundstücks Verhältnis
se geschaffen würden, die den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder den auf Grund dieses Gesetzes erlas
senen Vorschriften zuwiderlaufen. 

(3) § 19 Abs.2 und Abs.3 Sätze 3 bis 6 und § 23 
Abs.1, 3 und 4 des Bundesbaugesetzes gelten ent
sprechend. Gilt eine Genehmigung entsprechend 
§ 19 Abs.3 des Bundesbaugesetzes als erteilt, so hat 
die Genehmigungsbehörde auf Antrag eines Betei
ligten darüber ein Zeugnis auszustellen. Das Zeug
nis steht der Genehmigung gleich. 
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§ 10 

Nichtüberbaute Flächen der bebauten Grundstücke, 
Kinderspielplätze 

(1) Die nichtüberbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke mit Ausnahme der Flächen für Stell
plätze sollen in Kleinsiedlungsgebieten und Wohn
gebieten als Grünflächen oder gärtnerisch angelegt 
und unterhalten werden. Dies gilt auch für nicht
überbaute Flächen der bebauten Grundstücke in 
Mischgebieten, Kerngebieten, Gewerbegebieten 
und Industriegebieten, soweit sie nicht als Arbeits
oder Lagerflächen erforderlich sind. Die untere Bau
rechtsbehörde kann verlangen, daß auf diesen flä
chen Bäume angepflanzt oder nicht beseitigt wer
den, die für das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild 
oder für den Lärmschutz oder die Luftreinhaltung 
bedeutsam oder erforderlich sind. Unter diesen Vor
aussetzungen kann sie auch verlangen, daß diese 
Flächen ganz oder teilweise nicht unterbaut werden. 

(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als 
drei Wohnungen ist auf dem Grundstück ein Kinder
spielplatz anzulegen. Dies gilt nicht, wenn in unmit
telbarer Nähe eine Gemeinschaftsanlage geschaffen 
wird oder vorhanden ist oder wenn die Größe oder 
Art der Wohnungen oder die Lage der Gebäude dies 
nicht erfordern. Die Art, Größe und Ausstattung der 
Kinderspielplätze bestimmt sich nach der Zahl und 
Größe der Wohnungen auf dem Grundstück. Für be
stehende Gebäude mit mehr als drei Wohnungen 
kann die Anlage von Kinderspielplätzen verlangt 
werden, wenn hi~rfür geeignete nichtüberbaute flä
chen auf dem Grundstück vorhanden sind oder ohne 
wesentliche Änderung oder Abbruch baulicher An
lagen geschaffen werden können. 

§11 

Höhenlage des Grundstücks und der baulichen 
Anlage 

(1) Bei der Errichtung baulicher Anlagen kann ver
langt werden, daß die Oberfläche des Grundstücks 
erhalten oder in ihrer Höhenlage verändert wird, um 
eine Verunstaltung des Straßen-, Orts- oder Land
schaftsbildes zu vermeiden oder zu beseitigen oder 
um die Oberfläche der Höhe der Verkehrsfläche 
oder der Nachbargrundstücke anzugleichen. 

(2) Bei der Festlegung der Höhenlage der baulichen 
Anlagen sind die Höhenlagen des vorhandenen und 
des künftigen Geländes und der öffentlichen Ver
kehrsflächen sowie die Anforderungen an die Ab
wasserbeseitigung zu beachten. 

§ 12 

Gemeinschaftsanlagen 

(1) Die Herstellung, die Unt.erhaltung und die Ver
waltung von Gemeinschaftsanlagen, insbesondere 

für Stellplätze, Garagen, Kinderspielplätze und Plät
ze für Abfallbehälter, für die in einem Bebauungs
plan Flächen festgesetzt sind, obliegen den Eigentü
mern der Grundstücke, für die diese Anlagen be
stimmt sind. Soweit die Eigentümer nichts anderes 
vereinbaren, sind die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die Gemeinschaft mit der Maß
gabe anzuwenden, daß sich das Rechtsverhältnis der 
Eigentümer untereinander nach dem Verhältnis des 
Maßes der zulässigen baulichen Nutzung ihrer 
Grundstücke richtet. Ein Erbbauberechtigter tritt an 
die Stelle des Eigentümers. Ist der Bauherr nicht Ei
gentümer oder Erbbauberechtigter, so obliegt ihm 
die Beteiligung an der Herstellung, Unterhaltung 
und Verwaltung der Gemeinschaftsanlage. Die Ver
pflichtung nach Satz 1 gilt auch für die Rechtsnach
folger. Die Baurechtsbehörde kann verlangen, daß 
die Eigentümer von Gemeinschaftsanlagen das 
Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlan
gen, für immer oder auf Zeit ausschließen und diesen 
Ausschluß gemäß § 1010 BGB im Grundbuch eintra
gen lassen. 

(2) Die Gemeinschaftsanlage muß hergestellt wer
den, sobald und soweit dies erforderlich ist. Die Bau
rechtsbehörde kann durch schriftliche Anordnung 
den Zeitpunkt für die Herstellung bestimmen. 

(3) Eine Baugenehmigung kann davon abhängig ge
macht werden, daß der Antragsteller in Höhe des 
voraussichtlich auf ihn entfallenden Anteils der Her
stellungskosten der Gemeinschaftsanlage Sicher
heit leistet. 

DRITTER TEIL 

Bauliche Anlagen 

1. Abschnitt 

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 

§ 13 

Gestaltung 

(1) Bauliche Anlagen sind so zu gestalten, daß sie 
nach Form, Maßstab, Werkstoff, Farbe und Verhält
nis der Baurnassen und Bauteile zueinander nicht 
verunstaltet wirken. 

(2) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung so in 
Einklang zu bringen, daß sie das Straßen-, Orts- oder 
Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beab
sichtigte Gestaltung nicht beeinträchtigen. Auf Kul
tur- und Naturdenkmale und auf erhaltenswerte Ei
genarten der Umgebung ist Rücksicht zu nehmen. 

(3) Für Werbeanlagen, Einfriedigungen oder Ab
grenzungen, die keine baulichen Anlagen sind, so
wie für Automaten, die vom öffentlichen Verkehrs-
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raum aus sichtbar sind, gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechen~. 

(4) In reinen Wohn gebieten, allgemeinen Wohnge
bieten, Dorfgebieten und Kleinsiedlungsgebieten 
sind nur für Anschläge bestimmte Werbeanlagen so
wie Werbeanlagen an der Stätte der Leistung zu
lässig. 

§ 14 

Baustelle 

(1) Baustellen sind so einzurichten, daß die bauli
chen Anlagen ordnungsgemäß errichtet, abgebro
chen oder unterhalten werden können und Gefahren 
oder vermeidbare erhebliche Belästigungen nicht 
entstehen. 

(2) Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgungs-, Ab
wasser- und Meldeanlagen sowie Grundwasser
meßstellen, Vermessungszeichen und Grenzzei
chen sind für die Dauer der Bauausführung zu 
schützen und, soweit erforderlich, unter den not
wendigen Sicherheitsvorkehrungen zugänglich zu 
halten. 

(3) Bei der Ausführung genehmigungspflichtiger 
Vorhaben hat der Bauherr an der Baustelle den von 
der Baurechtsbehörde nach § 59 Abs.6 erteilten 
Baufreigabeschein anzubringen. Der Bauherr hat in 
den Baufreigabeschein Namen, Anschrift und Ruf
nummer der Bauunternehmer für die. Rohbauarbei
ten spätestens bei Baubeginn einzutragen; dies gilt 
nicht, wenn an der Baustelle ein besonderes Schild 
angebracht ist, das diese Angaben enthält. Der Bau
freigabeschein muß dauerhaft und leicht lesbar und 
von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar an
gebracht sein. 

(4) Bäume, die auf Grund anderer Rechtsvorschrif
ten zu erhalten sind, müssen während der Bauaus
führung geschützt werden. 

§ 15 

StandsicHerheit und Dauerhaftigkeit 

(1) Jede bauliche Anlage muß im ganzen, in ihren 
einzelnen Teilen sowie für sich allein standsicher 
und dauerhaft sein. Die Standsicherheit muß auch 
während der Errichtung sowie bei der Durchführung 
von Abbrucharbeiten gewährleistet sein. 

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fürmeh
rere bauliche Anlagen ist zulässig, wenn öffentlich
rechtlich und technisch gesichert ist, daß die ge
meinsamen Bauteile beim Abbruch einer der anein
anderstoßenden baulichen Anlagen stehen bleiben 
können. 

(3) Die Gründung baulicher Anlagen darf die Stand
sicherheit anderer baulicher Anlagen und die Trag
fähigkeit des Baugrundes des Nachbargrundstücks 
nicht gefährden. 

§ 16 

Erschütterungs-, Wärme- und Schallschutz 

(1) Erschütterungen oder Schwingungen, die von 
ortsfesten Einrichtungen in einer baulichen Anlage 
ausgehen, sind so zu dämmen, daß Gefahren sowie 
erhebliche Nachteile oder Belästigungen nicht ent
stehen. 

(2) Gebäude sind so zu errichten und zu unterhalten, 
daß ein ihrer Nutzung und den klimatischen Verhält
nissen entsprechender Wärmeschutz vorhanden ist. 

(3) Bauliche Anlagen sind so zu errichten und zu un
terhalten, daß ein ihrer Nutzung entsprechender 
Schallschutz vorhanden ist. Geräusche, die von orts
festen Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf 
Grundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, daß 
Gefahren sowie erhebliche Nachteile oder Belästi
gungen nicht entstehen. 

§ 17 

Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion 

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errich
ten und zu unterhalten, daß durch Wasser, Boden
feuchtigkeit, Fäulnis, durch Einflüsse der Witterung 
oder durch andere chemische oder physikalische 
Einflüsse sowie durch pflanzliche und tierische 
Schädlinge Gefahren sowie erhebliche Nachteile 
oder Belästigungen nicht entstehen. 

(2) Baustoffe sind so zu wählen und zusammenzufü
gen, daß sie sich gegenseitig nicht chemisch oder 
physikalisch schädlich beeinflussen können. 

§ 18 

Brandschutz 

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen und zu er
richten, daß der Entstehung und Ausbreitung von 
Schadenfeuer im Interesse der Abwendung von Ge
fahren für Leben und Gesundheit von Menschen und 
Tieren vorgebeugt wird und bei einem Brand wirk
same Löscharbeiten und die Rettung von Menschen 
und Tieren möglich sind. 

(2) Leicht entflammbare Baustoffe dürfen nicht ver
wendet werden; dies gilt nicht für Baustoffe, wenn 
sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht mehr 
leicht entflammbar sind. 

(3) Feuerbeständige Bauteile müssen in den wesent
lichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen be
stehen. 

(4) Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefährdet 
sind oder bei denen Blitzschlag zu schweren Folgen 
führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitz
schutzanlagen zu versehen. 

(5) Jede Wohnung, jeder selbständige Aufenthalts
raum und jede selbständige Betriebs- und Arbeits-
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stätte muß in jedem Geschoß über mindestens zwei 
voneinander unabhängige Rettungswege erreichbar 
sein. Der erste Rettungsweg muß in Nutzungseinhei
ten im Sinne des Satzes 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, über mindestens eine Treppe (notwendige 
Treppe) führen; der zweite Rettungsweg kann eine 
mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle oder eine weitere notwendige Treppe sein. 
Dies gilt nicht, wenn die Rettung über einen Trep
penraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht 
eindringen können (Sicherheitstreppenraum). Ge
bäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungs
geräte der Feuerwehr führt, dürfen nur errichtet wer
den, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der 
Feuerwehr vorgehalten werden. 

§ 19 

Verkehrssicherheit 

(1) Bauliche Anlagen sowie die dem Verkehr die
nenden, nichtüberbauten Flächen von bebauten 
Grundstücken müssen verkehrssicher sein. 

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen 
Verkehrs darf durch bauliche Anlagen nicht gefähr
detwerden. 

(3) Für Einfriedigungen oder Abgrenzungen, die 
keine bauliche Anlagen sind, gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. 

2. Abschnitt 

Baustoffe, Bauteile, Einrichtungen und Bauarten 

§ 20 

Verwendung und Anwendung 

(1) Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen dürfen nur 
verwendet, Bauarten nur angewendet werden, 
w~nn sie den Anforderungen dieses Gesetzes und 
den Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes entspre
chen. 

(2) Erfordert die Herstellung bestimmter Baustoffe 
und Bauteile besondere Sachkunde und Erfahrung 
oder besondere Einrichtungen, so kann die oberste 
Baurechtsbehörde oder die von ihr bestimmte Behör
de vom Hersteller den Nachweis verlangen, daß er 
über die geeigneten Fachkräfte und Einrichtungen 
verfügt. 

§ 21 

Neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

(1) Baustoffe, Bauteile und Bauarten, die noch nicht 
allgemein gebräuchlich und bewährt sind (neue 
Baustoffe, Bauteile und Bauarten), dürfen nur ver
wendet oder angewendet werden, wenn ihre 
Brauchbarkeit im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 1 nachge
wiesen ist. 

(2) Der Nachweis nach Absatz 1 kann, wenn er nicht 
durch ein Prüfzeichen nach § 23 geführt werden 
muß, durch eine allgemeine baurechtliche Zulas
sung nach § 22 geführt werden. Wird er nicht auf die
se Weise geführt, so bedarf die Verwendung oder 
Anwendung der neuen Baustoffe, Bauteile und Bau
arten im Einzelfall der Zustimmung der obersten 
Baurechtsbehörde oder der von ihr bestimmten Be
hörde; die oberste Baurechtsbehörde kann für be
stimmte Fälle allgemein festlegen, daß ihre Zustim
mung nicht erforderlich ist. 

(3) Der Nachweis nach Absatz 1 ist nicht erforder
lich, wenn die neuen Baustoffe, Bauteile und Bauar
ten den von der obersten Baurechtsbehörde durch 
öffentliche Bekanntmachung eingeführten bautech
nisehen, Bestimmungen entsprechen, es sei denn, 
daß diese Behörde den Nachweis verlangt hat. 

§ 22 

Allgemeine baurechUiche Zulassung neuer 
Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

(1) Für die Erteilung allgemeiner baurechtlicher Zu
lassungen für neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten 
ist die oberste Baurechtsbehörde oder die von ihr be
stimmte Behörde zuständig. 

(2) Die Zulassung ist bei der obersten Baurechtsbe
hörde oder bei der von ihr bestimmten Behörde 
schriftlich unter Beifügung der erforderlichen Unter
lagen zu beantragen. § 55 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) Probestücke und Probeausführungen, die für die 
Prüfung der Brauchbarkeit der Baustoffe, Bauteile 
und Bauarten erforderlich sind, sind vom Antragstel
ler zur Verfügung zu stellen und durch Sachverstän
dige zu entnehmen oder unter ihrer Aufsicht herzu
stellen. Die Sachverständigen werden von der ober
sten Baurechtsbehörde oder einer von ihr ermächtig
ten Stelle oder mit deren Zustimmung vom Antrag
steller bestimmt. 

(4) Die oberste Baurechtsbehörde oder die von ihr 
bestimmte Behörde kann für die Durchführung der 
Prüfung eine bestimmte technische PIÜfstelle sowie 
für die Probeausführungen eine bestimmte Ausfüh
rungsstelle und Ausführungszeit vorschreiben. 

(5) Die Zulassung wird auf der Grundlage des Gut
achtens eines Sachverständigenausschusses wider
ruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die fünf 
Jahre nicht überschreiten soll. Bei offensichtlich un
begründeten Anträgen braucht ein Gutachten nicht 
eingeholt zu werden. Die Zulassung kann unter Auf
lagen erteilt werden, die sich vor allem auf die Her
stellung, Baustoffeigenschaften, Kennzeichnung, 
Überwachung, Verwendung, die Weitergabe von 
Zulassungsabschriften und die Unterrichtung der 
Abnehmer beziehen. Die Zulassung kann auf Antrag 
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um jeweils bis zu fünf Jahre verlängert werden. Die 
Frist kann auch rückwirkend verlängert werden, 
wenn der Antrag vor Fristablauf bei der nach Ab
satz 2 zuständigen Behörde eingegangen ist. Sie ist 
zu widerrufen, wenn sich die Baustoffe, Bauteile 
oder Bauarten nicht beWähren; im übrigen bleibt 
§ 49 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes un
berührt. 

(6) Zulassungen anderer Länder der Bundesrepublik 
Deutschland gelten auch in Baden-Württemberg. 

(7) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Drit
ter erteilt. 

(8) Eine Überprüfung der Brauchbarkeit der Bau
stoffe, Bauteile und Bauarten im Einzelfall ist nicht 
erforderlich, wenn eine allgemeine baurechtliche 
Zulassung erteilt ist. Die Baurechtsbehörde hat je
doch die Einhaltung der mit der Zulassung verbun
denen Auflagen für ihre Verwendung oder Anwen
dung zu überwachen. Soweit es im Einzelfall erfor
derlich ist, kann die Baurechtsbehörde weitere Auf
lagen erteilen oder allgemein baurechtlich zugelas
sene Baustoffl':!' Bauteile und Bauarten ausschließen. 

§ 23 

Prüfzeichen 

(1) Die oberste Baurechtsbehörde kann durch 
Rechtsverordnung vorschreiben, daß bestimmte 
werkmäßig hergestellte Baustoffe, Bauteile und Ein
richtungen, bei denen wegen ihrer Eigenart oder 
Zweckbestimmung die Erfüllung der Anforderun
gen nach § 3 Abs.1 Satz 1 in besonderem Maße von 
ihrer einwandfreien Beschaffenheit abhängt, nur 
verwendet oder eingebaut werden dürfen, wenn sie 
ein Prüfzeichen haben. Sind für die Verwendung der 
Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen besondere 
technische Bestimmungen getroffen, so ist dies im 
Prüfzeichen kenntlich zu machen. 

(2) Über die Zuteilung des Prüfzeichens entscheidet 
nach von ihr erlassenen oder anerkannten Richtli
nien die oberste Baurechtsbehörde oder die von ihr 
bestimmte Behörde. § 22 Abs.3 bis 7 gilt entspre
chend. 

(3) Das zugeteilte Prüfzeichen ist auf den Baustoffen, 
Bauteilen oder Einrichtungen oder, wenn dies nicht 
möglich ist, auf ihrer Verpackung oder dem liefer
schein in leicht erkennbarer und dauerhafter Weise 
anzubringen. 

(4) Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen, die bei 
werkmäßiger Herstellung ein Prüfzeichen haben 
müßten, dürfen an der Baustelle nur nach Richtlinien 
oder mit Zustimmung der obersten Baurechtsbehör
de oder der von ihr bestimmten Behörde hergestellt 
werden. 

(5) § 22 Abs. 8 gilt entsprechend. 

I 

§ 24 

Oberwachung 

(1) Ist wegen der Anforderungen nach § 3 Abs.1 
Satz 1 für Baustoffe, Bauteile, Bauarten und Ein
richtungen nach den §§ 22 oder 23 ein Nachweis 
einer ständigen ordnungsgemäßen Herstellung er
forderlich, so kann die oberste Baurechtsbehörde 
oder die von ihr bestimmte Behörde in der Zulas
sung oder bei der Zuteilung des Prüfzeichens be
stimmen, daß nur Erzeugnisse von Herstellern ver
wendet werden dürfen, die einer Überwachung 
unterliegen. Für andere Baustoffe, Bauteile, Bauar
ten und Einrichtungen als nach den §§ 22 und 23 
kann die oberste Baurechtsbehörde dies unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 durch Rechtsverord
nung bestimmen. 

(2) Die Überwachung wird durch Überwachungsge
meinschaften oder auf Grund von Überwachungs
verträgen durch Prüfstellen durchgeführt. Die Über
wachungsgemeinschaften und die Prüfst ellen be
dürfen der Anerkennung durch die oberste Bau
rechtsbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde; 
die von anderen Bundesländern ausgesprochenen 
Anerkennungen gelten auch in Baden-Württem
berg. Die Überwachung ist nach den in der Zulas
sung oder in dem Prüfzeichen enthaltenen Auflagen 
(§ 22 Abs.5 Satz 3) und nach einheitlichen Richtli
nien durchzuführen. Die Richtlinien werden von der 
obersten Baurechtsbhörde oder der von ihr bestimm
ten Behörde anerkannt oder erlassen. In den Richtli
nien der Überwachungsgemeinschaften kann die 
Zuteilung von überwachungszeichen geregelt wer
den. Überwachungsverträge bedürfen der Zustim
mung der obersten Baurechtsbehörde oder der von 
ihr bestimmten Behörde; die Zustimmung kann auch 
allgemein erteilt werden. 

(3) Bei der Verwendung der Baustoffe, Bauteile, Ein
richtungen und Bauarten nach Absatz 1 ist nachzu
weisen, daß der Hersteller der Überwachung unter
liegt. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn diese 
Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen oder, wenn 
dies nicht möglich ist, ihre Verpackung oder der lie
ferschein durch überwachungszeichen gekenn
zeichnet sind. 

(4) § 22 Abs.8 Satz 2 gilt entsprechend. 

3. Abschnitt 

Wände, Decken und Dächer 

§ 25 

Wände, Decken, Pfeiler und Stützen 

Wände, Decken, Pfeiler und Stützen sind entspre
chend den Erfordernissen des Brandschutzes unter 
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Berücksichtigung ihrer Beschaffenheit, Anordnung 
und Funktion nach ihrer Bauart und in ihren Baustof
fen widerstandsfähig gegen Feuer herzustellen. Dies 
gilt auch für Wand- und Deckenverkleidungen, ab
gehängte Decken, Dämmschichten sowie für Ver
kleidungen, Beschichtungen und Anstriche in 
Schächten und Kanälen. 

§ 26 

Brandwände 

(1) Brandwände sind zu errichten, soweit die Ver
breitung von Feuer verhindert werden muß und dies 
aus besonderen Gründen auf andere Weise nicht ge
währleistet ist, insbesondere wegen geringer Ab
stände zu Grundstücksgrenzen und zu anderen Ge
bäuden, zwischen aneinandergereihten Gebäuden, 
innerhalb ausgedehnter Gebäude oder bei bauli- ' 
chen Anlagen mit erhöhter Brandgefahr. 

(2) Brandwände müssen feuerbeständig sein und 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie müs
sen so beschaffen und angeordnet sein, daß sie bei 
einem Brand ihre Standsicherheit nicht verlieren 
und der Verbreitung von Feuer entgegenwirken. Sie 
dürfen keine öffnungen haben. Ausnahmen können 
gestattet werden, wenn die Benutzung des Gebäu
des dies erfordert und der Brandschutz auf andere 
Weise gesichert ist. Durchbrechungen der Brand
wände können verlangt werden, wenn der Brand
schutz dies erfordert. 

§ 27 

Dächer 

(1) Dächer sind widerstandsfähig gegen Einflüsse 
der Witterung herzustellen; gegen Feuer müssen sie 
nur dann widerstandsfähig sein, wenn Gründe des 
Brandschutzes unter Berücksichtigung ihrer Be
schaffenheit, Anordnung und Funktion, ihrer Bauart 
und ihrer Baustoffe dies erfordern. 

(2) Dachaufbauten, Dachvorsprünge, Dachgesimse, 
Oberlichter, Glasdächer und andere lichtdurchlässi
ge Dächer sind so anzuordnen und herzustellen, daß 
Feuer nicht auf andere Gebäudeteile oder Nachbar
grundstücke übertragen werden kann. 

(3) Bei Dächern an öffentlichen Verkehrsflächen und 
über Ausgängen können Vorrichtungen zum Schutz 
gegen das Herabfallen von Schnee, Eis und Dachtei
len verlangt werden. 

(4) Für Arbeiten auf dem Dach sind sicher benutzba
re Vorrichtungen anzubringen. 

(5) Der Dachraum muß vom Treppenraum aus zu
gänglich sein; dies gilt nicht für Wohngebäude mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen. 

4. Abschnitt 

Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öffnungen 

§ 28 

Treppen, Ein- und Ausgänge, Flure, Gänge, Rampen 

(1) Treppen, Ein- und Ausgänge, Flure und offene 
Gänge sowie Rampen müssen gut begehbar und ver
kehrssicher sein. Sie müssen in solcher Zahl vorhan
den und so angeordnet und ausgebildet sein, daß sie 
für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen 
und die erforderlichen Rettungswege bieten. 

(2) Jedes von dem umgebenden Gelände nicht be
tretbare Geschoß muß über eine notwendige Treppe 
zugänglich sein. Dies gilt nicht, wenn wegen der 
Nutzung dieser Geschosse und wegen des Brand
schutzes keine Bedenken bestehen. 

(3) Statt notwendiger Treppen können Rampen mit 
flacher Neigung gestattet werden. Einschub- und 
Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzu
lässig. 

(4) In Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen 
sind die notwendigen Treppen vom Erdgeschoß an 
aufwärts zügig zu allen angeschlossenen Geschos
sen zu führen. 

§ 29 

Treppenräume 

(1) Jede notwendige Treppe muß in einem eigenen, 
durchgehenden und an einer Außenwand angeord
neten Treppenraum liegen; dies gilt nicht für not
wendige Treppen in Wohngebäuden bis zu zwei 
Wohnungen und in land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden. Innenliegende Treppenräume 
können gestattet werden, wenn ihre Benutzung 
durch. Raucheintritt nicht gefährdet werden kann 
und wegen des Brandschutzes keine Bedenken be
stehen. Für die innere Verbindung von Geschossen 
derselben Wohnung sind Treppen ohne eigenEln 
Treppenraum zulässig, wenn in jedem Geschoß ein 
anderer Rettungsweg erreicht werden kann. 

(2) Notwendige Treppenräume sind so auszufüh
ren, daß sie auch bei einem Brand ohne erhebliche 
Gefahr benutzt werden können. An öffnungen, die 
nicht ins Freie führen, können wegen des Brand
schutzes besondere Anforderungen gestellt 
werden. 

§ 30 

Aufzüge 

(1) Aufzugsanlagen müssen betriebssicher und 
brandsicher sein. Sie müssen so angeordnet und be
schaffen sein, daß bei ihrer Benutzung Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
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(2) In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen 
müssen Aufzüge in ausreichender Zahl eingebaut 
werden, von denen einer auch zur Aufnahme von 
Rollstühlen, Krankentragen und Lasten geeignet 
sein muß. Hierbei ist das oberste Vollgeschoß nicht 
zu berücksichtigen, wenn seine Nutzung einen Auf
zug nicht erfordeit. Zur Aufnahme von Rollstühlen 
bestimmte Aufzüge müssen von Behinderten ohne 
fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden 
können. Sie sollen von der öffentlichen Verkehrsflä
che stufenlos erreichbar sein und stufenlos erreich
bare Haltestellen in allen Geschossen mit Aufent
haltsräumen haben. Haltestellen im obersten Ge
schoß und in den Untergeschossen können entfallen, 
wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten her
gestellt werden können; dies gilt im Erdgeschoß nur 
dann, wenn der Aufzug in mindestens einem ande
ren Geschoß von der öffentlichen Verkehrsfläche 
stufenlos erreichbar ist. Auf Gebäude, in denen nach 
ihrer Art ein Aufzug nicht erforderlich ist, findet 
Satz 1 keine Anwendung. 

§ 31 

Fenster, Türen, Lichtschächte 

(1) Glastüren, Glasflächen und andere lichtdurchläs
sige Flächen, die bis zum Boden allgemein zugängli
cher Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu kenn
zeichnen, daß sie leicht erkannt werden können. Für 
größere Glasflächen können Schutzmaßnahmen zur 
Sicherung des Verkehrs verlangt werden. 

(2) An Türen und Fenster, die bei Gefahr der Ret
tung von Menschen dienen, können wegen des 
Brandschutzes besondere Anforderungen gestellt 
werden. 

(3) Gemeinsame Lichtschächte für übereinanderlie
gende Untergeschosse sind unzulässig. 

5. Abschnitt 

Hau~technische Anlagen 
und Feuerungsanlagen 

§ 32 

Lüftungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle 

(l) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und 
brandsicher sein. Sie dürfen den ordnungsgemäßen 
Betrieb von Feuerstätten nicht beeinträchtigen. Sie 
sind so anzuordnen und herzustellen, daß sie Gerü
che und Staub nicht in andere Räume übertragen. 
Die Weiterleitung von Schall in fremde Räume muß 
gedämmt sein. 

(2) Installationsschächte und -kanäle müssen brand
sicher sein. Absatz 1 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend. 

§ 33 

Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversor
gungsanlagen, Räume für Verbrennungsmotoren 

und Verdichter 

(1) Feuerstätten, Verbindungsstücke und Schorn
steine (Feuerungsanlagen) mü~sen betriebssicher 
und brandsicher sein. Behälter und Rohrleitungen 
für brennbare Gase und Flüssigkeiten müssen au
ßerdem so beschaffen sein, daß eine Verunreinigung 
der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Verän
derung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist. 
Die Weiterleitung von Schall in fremde Räume muß 
ausreichend gedämmt sein. Verbindungsstücke und 
Schornsteine müssen leicht und sicher zu reinigen 
sein. 

(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme und 
zur Warmwasserversorgung gilt Absatz 1 Sätze 1 
und 2 entsprechend. 

(3) Feuerstätten, ortsfeste Verbrennungsmotoren 
und Verdichter sowie Behälter für brennbare Gase 
und Flüssigkeiten dürfen nur in Räumen aufgestellt 
werden, bei denen nach Lage, Größe, baulicher Be
schaffenheit und Benutzungsart Gefahren nicht ent
stehen. 

(4) Die Verbrennungsgase der Feuerstätten sind in
nerhalb desselben Geschosses unmittelbar oder 
durch Verbindungsstücke in Schornsteine zu leiten. 
Gasfeuerstätten mit völlig abgeschlossenem Ver
brennungsraum, welche die Verbrennungsluft vom 
Freien ansaugen und die Abgase unmittelbar ins 
Freie abführen, sind zulässig, wenn Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen kön
nen: Im übrigen sind Ausnahmen zulässig, wenn Ge
fahren oder unzumutbare Belästigungen nicht ent
stehen. 

(5) Schornsteine sind in solcher Zahl und Lage und 
so herzustellen, daß alle Feuerstätten des Gebäudes 
ordnungsgemäß angeschlossen werden können. In 
Wohnungen ohne Einzelfeuerstätten soll der An
schluß mindestens einer Feuerstätte an einen 
Schornstein möglich sein, der nicht zugleich einer 
zentralen Heizungsanlage dient; das gilt nicht für 
Gebäude mit mehr als fünf Vollgeschossen. 

(6) Brennstoffe sind so zu lagern, daß Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 

§ 34 

Wasserversorgungs- und Wasserentsorgungs
anlagen, Anlagen für Abfallstoffe, Anlagen zur 

Lagerung von Abgängen aus Tierhaltungen 

(1) Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder mit Ställen 
dürfen nur errichtet werden, wenn die Versorgung 
mit Trinkwasser dauernd gesichert ist. Zur Brandbe
kämpfung muß eine ausreichende Wassermenge zur 
Verfügung stehen. 
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(2) Wasserversorgungsanlagen, Anlagen zur Beseiti
gung des Abwassers und des Niederschlagswassers 
sowie Anlagen zur vorübergehenden Aufbewah
rung und Beseitigung von Abfällen müssen betriebs
sicher und so angeordnet und beschaffen sein, daß 
Gefahren sowie erhebliche Nachteile oder Belästi
gungen, insbesondere durch Geruch oder Geräusch, 
nicht entstehcen. 

(3) Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet werden, 
wenn die einwandfreie Beseitigung des Abwassers, 
Niederschlagswassers und der Abfälle dauernd ge
sichert ist. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für Anlagen zur Lage
rung fester und flüssiger Abgänge aus Tierhaltun
gen entsprechend. 

§ 35 

Toilettenriiume und Bäder 

(1) Jede Wohnung und jede selbständige Betriebs
oder Arbeitsstätte muß mindestens eine Toilette ha
ben. Toiletten mit Wasserspülung sind einzurichten, 
wenn der Anschluß an eine öffentliche Kanalisation 
möglich und die Einleitung des ungereinigten Ab
wassers aus diesen Toiletten oder die Einleitung 
nach vorheriger Reinigung zulässig ist. Ist ein An
schluß an eine öffentliche Kanalisation nicht mög
lich, so dürfen Toiletten mit Wasserspülung nur ein
gerichtet werden, wenn das Abwasser aus diesen 
Toiletten in einer Einzelkläranlage gereinigt wird 
und die Beseitigung des gereinigten Abwassers was
serrechtlich zulässig ist. Toilettenräume für Wohnun
gen müssen innerhalb der Wohnung liegen. In Bä
dern von Wohnungen dürfen nur Toiletten mit Was
serspülung angeordnet werden. Toiletten mit Was
serspülung dürfen nicht an Gruben angeschlossen 
werden; Ausnahmen können zugelassen werden, 
wenn keine gesundheitlichen und wasserwirtschaft
lichen Bedenken bestehen. Toilettenräume müssen 
eine ausreichende Lüftung haben. Für Gebäude, die 
für einen größeren Personenkreis bestimmt sind, ist 
eine ausreichende Zahl von Toiletten herzustellen. 

(2) Jede Wohnung muß ein Bad mit Badewanne oder 
Dusche haben, wenn eine ausreichende Wasserver
sorgung und Abwasserbeseitigung möglich sind. 
Bäder müssen eine ausreichende Lüftung haben. 

6. Abschnitt 

Aufenthaltsräume und Wohnungen 

§ 36 

Aufenthaltsräume 

(1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benut
zung ausreichende Grundfläche und eine lichte Hö
he von mindestens 2,3 in haben. 

(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet 
werden können; sie müssen unmittelbar ins Freie 
führende Fenster von solcher Zahl, Lage, Größe und 
Beschaffenheit haben, daß die Räume ausreichend 
mit Tageslicht beleuchtet werden können (notwen
dige Fenster). Das Rohbaumaß der Fensteröffnun
gen muß mindestens ein Zehntel der Grundfläche 
des Raumes betragen; Raumteile mit einer lichten 
Höhe bis 1,5 m bleiben außer Betracht. Ein geringe
res Rohbaumaß kann zugelassen werden, wenn we
gen der Lichtverhältnisse keine Bedenken beste
hen. Bei Aufenthaltsräumen, die weder zu Wohnun
gen gehören noch sonst dem Wohnen oder Schlafen 
dienen, können Ausnahmen gestattet werden, 
wenn Nachteile nicht zu befürchten sind oder durch 
besondere Einrichtungen ausgeglichen werden 
können. 

(3) Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor not
wendigen Fenstern zulässig, wenn ausreichende Be
leuchtung mit Tageslicht und Lüftung gewährleistet 
bleibt. 

(4) Der Zugang zu Aufenthaltsräumen darf nicht al
lein durch Ställe oder durch Räume mit erhöhter 
Brandgefahr führen. 

§ 31 

Wohnungen 

(1) In Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen gegeneinander und gegen
über fremden Räumen abgeschlossen sein. In beson
deren Fällen, insbesondere bei Wohnungsteilungen 
oder bei der Schaffung zusätzlichen Wohnraums in 
bestehenden Wohngebäuden, können nicht abge
schlossene Wohnungen zugelassen werden, wenn 
keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen für 
die Bewohner zu erwarten sind. 

(2) Jede Wohnung muß einen eigenen abschließba
ren Zugang unmittelbar vom Freien, von einem 
Treppenraum oder von einem anderen Vorraum ha
ben. Wohnungen in Gebäuden, die nicht nur zum 
Wohnen dienen, müssen einen besonderen Zugang 
haben; gemeinsame Zugänge können gestattet wer
den, wenn Gefahren sowie erhebliche Nachteile 
oder Belästigungen für die Benutzer der Wohnungen 
nicht entstehen. 

(3) Wohnungen müssen durchlüftet werden können. 

(4) Jede Wohnung muß eine Küche oder Kochnische 
haben sowie über einen Abstellraum verfügen. Fen
sterlose Küchen oder Kochnischen sind zulässig, 
wenn sie für sich lüftbar sind. 

(5) Für Wohngebäude mit mehr als drei Vollgeschos
sen sollen leicht erreichbare und gut zugängliche 
Abstellräume für Kinderwagen und Fahrräder her
gestellt werden. 
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(6) Für Gebäude mit mehreren Wohnungen müssen 
1fockenräume zur gemeinschaftlichen Benutzung 
eingerichtet werdenf Ausnahmen können gestattet 
werden. 

§ 38 

Aufenthaltsräume und Wohnungen in Dachräumen 
und Untergeschossen 

(1) Aufenthaltsräume, die ganz oder überwiegend 
im Dachraum liegen, müssen eine lichte Höhe von 
mindestens 2,2 m über mindestens der Hälfte ihrer 
Grundfläche habenf Raumteile mit einer lichten Hö
he bis 1,5 m bleiben außer Betracht. 

(2) Aufenthaltsräume und Wohnungen im Dachraum 
sind zulässig, wenn sie 

1. unmittelbar über Geschossen angeordnet wer
den, deren tragende Bauteile den gleichen 
Feuerwiderstand haben, wie er für tragende 
Bauteile in Vollgeschossen erforderlich ist, und 

2. einschließlich ihrer Zugänge und der zugehöri
gen Nebenräume mit ausreichendem Feuerwi
derstand gegen anders genutzte Räume abge
schlossen sind. 

(3) Aufenthaltsräume und Wohnungen, deren Fuß
boden unter der 'festgelegten Geländeoberfläche 
liegt, sind nur zulässig, wenn das Gelände, das an 
ihre Außenwände mit notwendigen Fenstern an
schließt, in einer ausreichenden Entfernung und in 
ausreichender Breite vor den notwendigen Fenstern 
mindestens 1,6 m unter ihrer Decke liegt. 

(4) Aufenthaltsräume nach § 36 Abs. 2 Satz 3 müssen 
in Untergeschossen auf möglichst kurzem Weg min
destens einen sicheren Ausgang ins Freie haben. 

7. Abschnitt 

Besondere Anlagen 

§ 39 

Stellplätze und Garagen 

(1) Bei der Errichtung baulicher und anderer Anla
gen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu er
warten ist, sind geeignete Stellplätze in ausreichen
der Zahl und Größe herzustellen (notwendige Stell
plätze). Zahl und Größe dieser Stellplätze richten 
sich nach der Art und Zahl der vorhandenen und zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen Benutzer 
und der Besucher der Anlagen. Bei Änderungen von 
Anlagen oder Änderungen ihrer Nutzung sind Stell
plätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, daß 
sie die infolge der Änderung zusätzlich zu erwarten
den Kraftfahrzeuge aufnehmen können. 

(2) Statt der Stellplätze nach Absatz 1 können Gara
gen gestattet werden. Die Errichtung von Garagen 
statt der Stellplätze kann verlangt werden, wenn die 
in Absatz 7 genannten Erfordernisse dies gebieten. 

(3) Für bestehende bauliche Anlagen kann die Her
stellung von Stellplätzen oder Garagen nach den 
Absätzen 1 und 2 verlangt werden, soweit dies zum 
Schutz vor drohender Verletzung von öffentlicher Si
cherheit oder Ordnung geboten ist. 

(4) Die notwendigen Stellplätze und Garagen sind 
auf dem Baugrundstück, in zumutbarer Entfernung 
davon auf einem geeigneten Grundstück oder mit 
Zustimmung der Gemeinde auf einem geeigneten 
Grundstück in der Gemeinde herzustellen; die Her
stellung auf einem anderen Grundstück als dem 
Baugrundstück muß für diesen Zweck öffentlich
rechtlich gesichert werden. Die Baurechtsbehörde 
kann, wenn Gründe des Verkehrs oder besondere 
städtebauliche Gründe dies erfordern, im Einzelfall 
bestimmen, ob die Stellplätze auf dem Baugrund
stück oder auf einem anderen Grundstück in zumut
barer Entfernung oder, wenn die Gemeinde zu
stimmt, auf einem anderen Grundstück in der Ge
meinde herzustellen sind. 

(5) Ist die Herstellung nach Absatz 4 Satz 1 nicht 
oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, so 
kann der Bauherr, wenn die Gemeinde zustimmt, 
seine Verpflichtung nach den Absätzen 1 und 4 da
durch erfüllen, daß er an die Gemeinde einen Geld
betrag zahlt. Satz 1 gilt auch, wenn und soweit die 
Herstellung nach § 73 Abs.l Nr.l0 untersagt oder 
eingeschränkt worden ist. Der Geldbetrag ist inner
halb eines angemessenen Zeitraums zur Herstellung 
von Parkeinrichtungen in der Gemeinde zu verwen
den, welche der allgemeinen Benutzung zur Verfü
gung stehen. Die Gemeinde trifft Bestimmungen 
über die Ablösung der Stellplatzverpflichtung. 

(6) Stellplätze, Garagen und ihre Nebenanlagen 
müssen verkehrssicher sein und entsprechend der 
Zahl und Art der abzustellenden Kraftfahrzeuge und 
nach der Gefährlichkeit der Treibstoffe dem Brand
schutz genügen. Abfließende 1feibstoffe und 
Schmierstoffe müssen unschädlich beseitigt, Gara
gen und ihre Nebenanlagen gelüftet werden 
können. 

(7) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet 
und hergestellt werden, daß sie die Anlage von Kin
derspielplätzen nach § 10 Abs.2 nicht hindern und 
die Nutzung der 'Stellplätze und Garagen die Ge
sundheit nicht schädigt, das Spielen auf den Kinder
spielplätzen sowie das Arbeiten und Wohnen, die 
Ruhe und die Erholung in der Umgebung durch 
Lärm oder Gerüche nicht erheblich stört. 

(8) Das Abstellen von Wohnwagen und anderen 
Kraftfahrzeuganhängern in Garagen ist zulässig. 
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§ 40 

Ställe 

Ställe sind so anzuordnen, zu errichten und zu unter
halten, daß eine gesunde Tierhaltung gewährleistet 
ist und für die Umgebung Gefahren sowie erhebli
che Nachteile oder Belästigungen nicht entstehen. 
Ställe müssen eine für ihre Benutzung ausreichende 
Grundfläche, lichte Höhe und Lüftung haben. 

§ 41 

Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder 
Nutzung 

(1) Soweit die Vorschriften der §§ 4 bis 40 dieses Ge
setzes oder auf Grund dieses Gesetzes zur Verhinde
rung oder Beseitigung von Gefahren sowie erhebli
chen Nachteilen oder Belästigungen nicht ausrei
chen, können für bauliche Anlagen und Räume be
sonderer Art oder Nutzung besondere Anforderun
gen im Einzelfall gestellt werden; Erleichterungen 
können gestattet werden, soweit es der Einhaltung 
von Vorschriften wegen der besonderen Art oder 
Nutzung baulicher Anlagen oder Räume oder wegen 
besonderer Anforderungen nicht bedarf. Sie können 
insbesondere betreffen 

1. die Abstände von den Grenzen zu Nachbar
grundstücken, von anderen baulichen Anlagen 
auf dem Grundstück und von öffentlichen Ver
kehrsflächen, 

2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem 
Grundstück, 

3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflä
chen und nach angrenzenden Grundstücken, 

4. die Bauart und_Anordnung aller für die Standsi
cherheit, Verkehrssicherheit, den Brandschutz, 
Schallschutz oder Gesundheitsschutz wesentli
chen Bauteile, 

5. die Feuerungsanlagen und Heizräume, 

6. die Zahl, Anordnung und Herstellung der Trep
pen, Aufzüge, Ausgänge und Rettungswege, 

7. die zulässige Zahl der Benutzer, Anordn~ng und 
Zahl der zulässigen Sitze un~ Stehplätze bei Ver
sammlungsstätten, Tribünen und Fliegenden 
Bauten, 

8. die Lüftung, 

9. die Beleuchtung mit künstlichem Licht sowie mit 
Tageslicht und Energieversorgung, 

10. die Wasserversorgung, 

11. die Aufbewahrung und Beseitigung von Abwäs
sern und von festen Abfallstoffen, 

12. die Stellplätze und die Garagen, 

13. die Anlage der Zu- und Abfahrten, 

14. die Anlage von Grünstreifen, Baum- und ande
ren Pflanzungen sowie die Begrünung und Be
seitigung von Halden und Gruben, 

15. die Nutzung baulicher Anlagen. 

Als Nachweis dafür, daß diese Anforderungen erfüllt 
sind, können Bescheinigungen verlangt werden, die 
bei den Abnahmen vorzulegen sind; ferner können 
Nachprüfungen und deren Wiederholung in be
stimmten Zeitabständen verlangt werden. 

(2) Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art 
oder Nutzung sind insbesondere 

1. Geschäftshäuser, 

2. Hochhäuser, 

3. bauliche Anlagen und Räume, die für gewerbli-
che Betriebe bestimmt sind, 

4. Büro- und Verwaltungsgebäude, 

5. Schulen und Sportstätten; 

6. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflege
heime, 

7. Versammlungsstätten, 

8. Krankenanstalten, Entbindungs- und Säuglings
heime, 

9. bauliche Anlagen und Räume von großer Aus
dehnung oder mit erhöhter Brand-, Explosions-, 
Strahlen- oder Ver;kehrsgefahr, 

10. bauliche Anlagen und Räume, deren Nutzung 
mit einem starken Abgang unreiner Stoffe ver
bunden ist, 

11. Fliegende Bauten, 

12. Camping- und Zeltplätze. 

(3) § 57 gilt entsprechend. 

§ 42 

Bauliche Anlagen für besondere Personengruppen 

(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Ein
richtungen, die überwiegend oder ausschließlich 
von Behinderten, alten Menschen oder Kleinkindern 
genutzt werden wie 

1. Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Behin
derte, 

2. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflege
heime, 

3. Kindergärten, Kinderheime und Kindertages-
stätten 

sind so herzustellen und zu unterhalten, daß sie von 
diesen Personen ohne fremde Hilfe zweckentspre
chend genutzt werden können. 

(2) Für folgende bauliche Anlagen und andere Anla
gen und Einrichtungen, die von Behinderten, alten 
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Menschen und Müttern mit Kleinkindern nicht nur 
gelegentlich aufgesucht werden, gilt Absatz 1 nur 
für die dem allgemeinen Besucherverkehr dienen
den Teile: 

1. Geschäftshäuser, 

2. Versammlungsstätten einschließlich der für den 
Gottesdienst bestimmten Anlagen, 

3. Beherbergungsbetriebe und Gaststätten, 

4. Bürogebäude und Verwaltungs gebäude , Ge
richte, 

5. Schalterräume und Abfertigungsräume der Ver
kehrseinrichtungen und Versorgungseinrichtun
gen und der Kreditinstitute, 

6. Museen, öffentliche Bibliotheken, Messebauten 
und Ausstellungsbauten, 

1. Krankenhäuser, 

8. Sportstätten, Spielplätze und ähnliche Anlagen, 

9. öffentliche Bedürfnisanstalten, 

10. Stellplätze und Garagen, die zu den Anlagen und 
Einrichtungen nach den Nummern 1 bis 8 ge
hören. 

(3) § 30 Abs. 2 gilt auch für Gebäude mit weniger als 
sechs Vollgeschossen, soweit Geschosse von Behin
derten mit Rollstühlen stufenlos erreichbar sein 
müssen. 

(4) Ausnahmen von den Absätzen 2 und 3 können 
zugelassen werden, soweit wegen schwieriger Ge
ländeverhältnisse, ungünstiger vorhandener Bebau
ung oder der Sicherheit der Behinderten oder alten 
Menschen die Anforderungen nur mit einem unver
hältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden kön
nen. 

VIERTER TEIL 

Die am Bau Beteiligten 

§ 43 

Grundsatz 

Bei der Errichtung, Unterhaltung oder dem Abbruch 
einer baulichen Anlage sind Bauherr, Planverfasser, 
Unternehmer und Bauleiter im Rahmen ihres Wir
kungskreises dafür verantwortlich, daß die öffent
lich-rechtlichen Vorschriften und die auf Grund die
ser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehal
ten werden. 

§ 44 

Bauherr 

(1) Der Bauherr hat zur Vorbereitung, überwachung 
und Ausführung eines genehmigungspflichtigen 
Bauvorhabens einen geeigneten Planverfasser, ge-

eignete Unternehmer und einen geeigneten Baulei
ter zu bestellen. Dem Bauherrn obliegen die nach 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderli
chen Anzeigen an die Baurechtsbehörde. 

(2) Bei Bauarbeiten, die in Selbst- oder Nachbar
schaftshilfe ausgeführt werden, ist die Bestellung 
von Unternehmern nicht erforderlich, wenn genü
gend Facharbeiter mit der nötigen Sachkunde, Er
fahrung und Zuverlässigkeit mitwirken. §§ 45 und 
41 sowie das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzar
beit bleiben unberührt. Genehmigungspflichtige 
Abbrucharbeiten dürfen nicht in Selbst- oder Nach
barschaftshilfe ausgeführt werden. 

(3) Bei geringfügigen genehmigungspflichtig~n 

Bauvorhaben kann die Baurechtsbehörde darauf 
verzichten, daß ein Planverfasser und ein Bauleiter 
bestellt werden. 

(4) Ist eine vom Bauherrn bestellte Person für ihre 
Aufgabe nach Sachkunde und Erfahrung nicht ge
eignet, so kann die Baurechtsbehörde vor und wäh
rend der Bauausführung verlangen, daß sie durch ei
ne geeignete Person ersetzt wird oder daß geeignete 
Sachverständige herangezogen werden. Die Bau
rechtsbehörde kann die Bauarbeiten einstellen, bis 
geeignete Personen oder Sachverständige bestellt 
sind. 

(5) Der Bauherr hat der Baurechtsbehörde die Na
men und Anschriften des Bauleiters vor Baubeginn, 
der Fachbauleiter vor Beginn der entsprechenden 
Arbeiten mitzuteilen; die Mitteilung ist auch von den 
Bauleitern zu unterschreiben. Dies gilt bei einem 
Wechsel der Bauleiter entsprechend. 

(6) Die Baurechtsbehörde kann verlangen, daß ihr 
für bestimmte Arbeiten die Unternehmer benannt 
werden. 

(1) Wechselt der Bauherr, so hat der neue Bauherr 
dies der Baurechtsbehörde unverzüglich mitzu
teilen. 

(8) Treten bei einem Vorhaben mehrere Personen als 
Bauherr auf, so müssen sie auf Verlangen der Bau
rechtsbehörde einen Vertreter bestellen, der ihr ge
genüber die dem Bauherrn nach den öffentlich
rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtun
gen zu erfüllen hat. § 18 Abs.l Sätze 2 und 3 und 
Abs.2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
findet Anwendung. 

§ 45 

Planverfasser 

(1) Der Planverfasser ist für die Ordnungsmäßigkeit, 
Vollständigkeit und Brauchbarkeit seines Entwurfes 
verantwortlich. Er hat dafür zu sorgen, daß die für die 
Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Ein
zelberechnungen und Anweisungen den genehmig-
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ten Bauvorlagen und den baurechtlichen Vorschrif
ten entsprechen; der Bauherr kann mit dieser Aufga
be einen anderen Planverfasser beauftragen. 

(2) Hat der Planverfasser auf einz~lnen Fachgebie
ten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfah
rung, so hat er den Bauherrn zu veranlassen, ge
eignete Sachverständige zu bestellen. Diese sind 
für die von ihnen gefertigten Unterlagen verant
wortlich. Der Planverfasser bleibt für das ord
nungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachentwür
fe verantwortlich. 

§ 46 

Unternehmer 

(1) Jeder Unternehmer ist für die ordnungsgemäße, 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 
den Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und 
Anweisungen des ]?lanverfassers oder, soweit diese 
nicht notwendig sind, den genehmigten Bauvorla
gen entsprechende Ausführung der von ihm über
nommenen Arbeiten verantwortlich. Er hat insoweit 
für die ordnungsgemäße Einrichtung und den siche
ren Betrieb der Baustelle, insbesondere die Taug
lichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte 
und der anderen Baustelleneinrichtungen sowie die 
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen zu sor
gen. Er hat die erforderlichen Nachweise über die 
Brauchbarkeit der Baustoffe und Bauteile zu erbrin
gen und auf der Baustelle bereitzuhalten. Er darf, un
beschadet des § 59, Arbeiten nicht ausführen oder 
ausführen lassen, bevor nicht die dafür notwendigen 
Unterlagen und Anweisungen an der Baustelle vor
liegen. 

(2) Hat der Unternehmer für einzelne Arbeiten nicht 
die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat 
er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachun
ternehmer oder Fachleute zu bestellen. Diese sind 
für ihre Arbeiten verantwortlich. Der Unternehmer 
bleibt für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen 
seiner Arbeiten mit denen seiner Fachunternehmer 
oder Fachleute verantwortlich. 

(3) Die Fachunternehmer und Fachleute haben auf 
Verlangen der Baurechtsbehörde für Bauarbeiten, 
bei denen die Sicherheit der baulichen Anlagen in 
außergewöhnlichem Maße von der besonderen 
Sachkenntnis und Erfahrung des Fachunterneh
mers oder von einer Ausstattung des Unterneh
mens mit besonderen Einrichtungen abhängt, 
nachzuweisen, daß sie für diese Bauarbeiten geeig
net sind und über die erforderlichen Einrichtungen 
verfügen. 

(4) Der Unternehmer muß für die Zeit seiner Abwe
senheit von der Baustelle einen geeigneten Vertreter 
bestellen und ihn. ausreichend unterrichten. Das 
gleiche gilt für Fachunternehmer. 

§ 47 

Bauleiter 

(1) Der Bauleiter hat die ordnungsgemäße, den all
gemein anerkannten Regeln der Technik und den 
Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und An
weisungen des Planverfassers oder, soweit diese 
nicht notwendig sind, den genehmigten Bauvorla
gen entsprechende Ausführung des Bauvorhabens 
zu überwachen; er hat die dafür erforderlichen Wei
sungen zu erteilen. Verstöße, denen nicht abgehol
fen wird, hat er der Baurechtsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen. Er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf 
den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, 
insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen 
der Arbeiten der Unternehmer zu achten. Die Ver
antwortlichkeit der Unternehmer bleibt unberührt. 

(2) Hat der Bauleiter nicht für alle ihm obliegenden 
Aufgaben die erforderliche Sachkunde und Erfah
rung, so hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeig
nete Fachbauleiter zu bestellen. Diese treten inso
weit an die Stelle des Bauleiters. Der Bauleiter bleibt 
für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen seiner 
Tätigkeiten mit denen der Fachbauleiter verant
wortlich. 

FüNFTER TEIL 

Die Baurechtsbehörden 

§ 48 

Aufbau der Baurechtsbehörden 

(1) Baurechtsbehörden sind 

1. das Innenministerium als oberste Baurechtsbe
hörde, 

2. die Regierungspräsidien als höhere Baurechtsbe
hörden, 

3. die unteren Verwaltungs behörden und die in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Gemeinden und 
Verwaltungsgemeinschaften als untere Bau
rechtsbehörden. 

(2) Untere Baurechtsbehörden sind 

1. Gemeinden mit mehr als 8000 Einwohnern, so
weit in Nummer 2 nichts anderes bestimmt ist, 

2. Verwaltungsgemeinschaften mit mehr als 8000 
Einwohnern, 

wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 6 erfül
len und die höhere Baurechtsbehörde im Falle der 
Nummer 1 auf Antrag der Gemeinde, im Falle der 
Nummer 2 auf Antrag der Verwaltungsgemein
schaft, die Erfüllung dieser Voraussetzungen fest
stellt; die AntragsteIlung eines Gemeindeverwal
tungsverbandes bedarf des Beschlusses einer Mehr
heit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stim-
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menzahl der Verbandsversammlung; die Antragstel
lung der erfüllenden Gemeinde einer vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft bedarf des Beschlusses 
einer Mehrheit von zwei Dritteln aller Stimmen des 
gemeinsamen Ausschusses. 

(3) Gemeinden, denen im Zeitpunkt des Inkrafttre
tens dieses Gesetzes die Aufgaben der unteren Bau
rechtsbehörde übertragen waren, sind mit dem In
krafttreten dieses Gesetzes untere Baurechtsbe
börden. 

(4) Die den Gemeinden und den Verwaltungsge
meinschaften nach den Absätzen 2 und 3 übertrage
nen Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde sind 
Pflichtaufgaben nach Weisung; das Weisungsrecht 
ist nicht beschränkt. Für die Verpflichtung zur Lei
stung von Gebühren sowie für Umfang und Höhe der 
Gebühren gelten die für die staatlichen Behörden 
maßgebenden Vorschriften. 

(5) Die Zuständigkeit erlischt in den Fällen des Ab
satzes 2 Satz 1 Nr.1 und des Absatzes 3 durch Erklä
rung der Gemeinde, im Falle des Absatzes 2 Satz 1 
Nr.2 durch Erklärung der Verwaltungsgemeinschaft 
gegenüber der höheren Baurechtsbehörde. Sie er
lischt ferner im Falle des Absatzes 2 Satz 1, wenn die 
dort genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt 
sind und die höhere Baurechtsbehörde dies feststellt. 
Das Erlöschen ist im Gesetzblatt bekanntzumachen; 
es wird mit Ablauf des auf die Bekanntmachung fol
genden Monats wiTksam. 

(6) Die Baurechtsbehörden sind für ihre Aufgaben 
ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu beset
zen. Jeder unteren Baurechtsbehörde muß minde
stens ein Beamter als Bauverständiger angehören; 
die höhere Baurechtsbehörde kann von der Anforde
rung an die Befähigung für einen vorübergehenden 
Zeitraum Ausnahmen zulassen. Er muß mindestens 
die Befähigung für den gehobenen bautechnischen 
Verwaltungsdienst in der Fachrichtung Hochbau 
und die erforderliche Erfahrung haben. Die beamte
ten Fachkräfte zur Beratung und Unterstützung der 
Landratsämter als Baurechtsbehörden sind vom 
Landkreis zu stellen. 

§ 49 

Aufgaben und Befugnisse der Baurechtsbehörden 

(1) Die Baurechtsbehörden haben darauf zu achten, 
daß die baurechtlichen Vorschriften sowie die ande
ren öffentlich-rechtlichen Vorschriften über die Er
richtung, die Unterhaltung und den Abbruch von 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 einge
halten und die auf Grund dieser Vorschriften erlasse
nen Anordnungen befolgt werden. Sie haben zur 
Wahrnehmung dieser Aufgaben diejenigen Maß
nahmen zu treffen, die nach pflichtgemäßem Ermes
sen erforderlich sind. 

(2) Die Baurechtsbehörden können zur Erfüllung ih
rer Aufgaben Sachverständige heranziehen. 

(3) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftrag
ten Personen sind berechtigt, in Ausübung ihres Am
tes Grundstücke und bauliche Anlagen einschließ
lich der Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 .des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 50 

Sachliche Zuständigkeit 

(1) Sachlich zuständig ist die untere Baurechtsbe
hörde, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) An Stelle einer Gemeinde als Baurechtsbehörde 
ist die nächsthöhere Baurechtsbehörde, bei den in 
§ 48 Abs. 2 und 3 genannten Gemeinden die untere 
Verwaltungsbehörde zuständig, wenn es sich um ein 
Vorhaben der Gemeinde selbst handelt, gegen das 
Einwendungen erhoben werden, sowie bei einem 
Vorhaben, gegen das die Gemeinde als Beteiligte 
Einwendungen erhoben hat; an Stelle einer Verwal
tungsgemeinschaft als Baurechtsbehörde ist in die
sen Fällen bei Vorhaben sowie bei Einwendungen 
der Verwaltungsgemeinschaft oder einer Gemeinde, 
die der Verwaltungsgemeinschaft angehört, die in 
§ 28 Abs. 2 Nr.1 oder 2 des Gesetzes über kommuna
le Zusammenarbeit genannte Behörde zuständig. 
Für die Behandlung des Bauantrags, die Bauüber
wachung und die Bauabnahme gilt Absatz 1. 

(3) Die Erlaubnis nach den auf Grund des § 24 der 
Gewerbeordnung erlassenen Vorschriften sowie die 
Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes schließen 
eine Genehmigung oder Zustimmung nach diesem 
Gesetz ein. Die für die gewerberechtliche Genehmi
gung oder Erlaubnis zuständige Behörde entschei
det im Benehmen mit der Baurechtsbehörde der glei
chen Verwaltungsstufe. Die Bauüberwachung nach 
§ 65 und die Bauabnahmen nach § 66 obliegen der 
Baurechtsbehörde, bei Anlagen nach § 7 des Atom
gesetzes der höheren Baurechtsbehörde. 

SECHSTER TEIL 

Verwaltungsverfahren 

1. Abschnitt 

Genehmigungsverlahren 

§ 51 

Genehmigungspflichtige Vorhaben 

(1) Die Errichtung und der Abbruch baulicher Anla
gen sowie der in § 52 aufgeführten anderen Anlagen 
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und Einrichtungen bedürfen der Baugenehmigung, 
soweit in § 52 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) §§ 68 und 69 bleiben unberührt. 

§ 52 

Genehmigungsfreie Vorhaben 

(1) Die Errichtung folgender Anlagen und Einrich
tungen bedarf keiner Baugenehmigung: 

1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten 
oder Feuerstätten bis zu 15 m3 umbauten 
Raums, ausgenommen Verkaufs- und Ausstel
lungsstände, 

2. Gewächshäuser bis zu 4 m Höhe, im Außenbe
reich nur landwirtschaftliche Gewächshäuser, 

3. Schuppen ohne Feuerstätten bis zu 50 m2 

Grundfläche und bis zu 5 m Höhe, die nicht un
terkellert sind, einem land- oder forstwirtschaft
lichen Betrieb dienen und ausschließlich zur 
Unterbringung von Ernteerzeugnissen oder Ge
räten oder zum vorübergehenden Schutz von 
Menschen und Tieren bestimmt sind, 

4. Gebäude für örtliche Versorgungsanlagen, aus
genomm~n Wasserversorgungsanlagen, bis zu 
20 m2 Grundfläche und bis zu 3 m Höhe, 

5. nichttragende und nichtaussteifende Bauteile 
innerhalb baulicher Anlagen, 

6. Feuerstätteni sie dürfen jedoch erst in Betrieb 
genommen werden, wenn der Bezirksschorn
stefnfegermeister die Brandsicherheit und die 
sichere Abführung der Verbrennungsgase be
scheinigt hat, 

7. Anlagen zur Verteilung von Wärme bei Warm
wasser- und Niederdruckdampfheizungen, 
wenn die Nennwärmeleistung der zugehörigen 
Feuerstätten nicht mehr als 50 kW beträgt, 

8. ortsfeste Behälter für brennbare oder schädli
che Flüssigkeiten oder für verflüssigte oder 
nicht verflüssigte Gase bis 5 m3 Rauminhalt, 

9. ortsfeste Behälter für Wasser oder andere un
brennbare und sonst unschädliche Flüssigkei
ten bis zu 50 m3 Fassungsvermögen und bis zu 
3 m Höhe, 

10. Wasserbecken 
a) im Innenbereich bis zu 100 m3 Fassungsver

mögen, ausgenommen Schwimmbecken mit 
mehr als 50 m3 Fassungsvermögen, 

b) im Außenbereich bis zu 50 m3 Fassungsver
mögen, ausgenommen Schwimmbecken, 

11. ortsfeste Behälter für feste Stoffe bis zu 10 m3 

Fassungsvermögen, 

12. Blitzschutzanlagen, 

13. Energie- und Fernmeldeanlagen, ausgenommen 

Antennen- und Windenergieanlagen über 10 m 
Höhe, 

14. die der Aufsicht der Wasserbehörden unterlie
genden Anlagen, wenn sie unter der technischen 
Leitung eines Bediensteten des Bundes, des Lan
des, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
oder eines Zusammenschlusses von solchen aus
geführt werden und der Bedienstete Beamter des 
höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes 
ist oder die Befähigung für den höheren bautech
nischen Verwaltungsdienst besitzt, 

15. Leitungen aller Art, 

16. Be- und Entwässerungsanlagen auf land- oder 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen, ausge
nommen"die nach Nummer 9 genehmigungsbe
dürftigen Behälter, 

17. Aufschüttungen und Abgrabungen bis zu 200 m3 

Rauminhalt und bis zu 2 m Höhenunterschied 
gegenüber dem Gelände, ausgenommen Auf
schüttungen und Abgrabungen des an bauliche 
Anlagen anschließenden Geländes, 

18. Ausstellungs-, Abstell- und Lagerplätze im In
nenbereich bis zu 100 m2 Fläche, ausgenommen 
Abstell- und Lagerplätze für außer Betrieb ge
setzte Fahrzeuge und deren Teile, 

19. private Verkehrs anlagen, einschließlich über
brückungen und Untertunnelungen, wenn sie 
nicht mehr als 5 m lichte Weite oder Durchmesser 
haben, 

20. Sprungschanzen, Sprungtürme und Rutschbah
nen bis zu 5 m Bauhöhe, 

21. Denkmale (Erinnerungs- und Mahnmale) und 
Plastiken sowie Grabsteine, Grabkreuze und 
Feldkreuze, 

22. Masten und Unterstützungen 
a) für Seilbahnen, die nur zur Lastenbeförderung 

dienen und nicht über öffentliche Verkehrsflä
chen führen, 

bi für Leitungen von Verkehrsmitteln, 
c) für Fahnen, 

23. Signalhochbauten der Landesvermessung, 

24. Wohnwagen auf hierfür genehmigten Camping
plätzen, 

25. landwirtschaftliche Fahrsilos, einschließlich 
überdachung, bis zu 3 m Höhe sowie landwirt
schaftliche Behälter zur Lagerung von Betriebs
mitteln bis zu 4 m Eigenhöhe und 15 m2 Grund
fläche, 

26. Kranbahnen und ihre Unterstützungen für Kräne 
bis zu5 t Traglast, 

27. Stützmauern 
a) auf land- oder forstwirtschaftlich genutzten 

Grundstücken im Außenbereich, soweit die 
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Stützmauern nicht an öffentlichen Verkehrs
anlagen liegen, 

p) im übrigen bis zu 1 m Höhe über Ge
lände, 

28. Einfriedigungen 
a) im Innenbereich an öffentlichen Verkehrsan

lagen und in den daran anschließenden unbe
baubaren Flächen, insbesondere Vorgärten, 
bis zu 1 m Höhe über Gelände, sonst bis zu 
2 m Höhe über Gelände, 

b) im Außenbereich, wenn es sich um nicht ge
schlossene Einfriedigungen ohne Fundamen
te und Sockel handelt, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, 

29. Pergolen, im Außenbereich jedoch nur bis 10 m2 

Grundfläche, 

30. Baustelleneinrichtungen einschließlich der zum 
vorübergehenden Aufenthalt dienenden Unter
künfte, 

31. Gerüste, 

32. Werbeanlagen im Sinne des § 2 Abs. 8 im Innnbe
reich 
a) von politischen Parteien oder an der Stätte der 

Leistung, wenn sie nur vorübergehend ange
bracht oder aufgestellt werden, 

b) im übrigeiI bis zu 0,5 m2 Größe, 

33. Automaten, 

34. bauliche Anlagen, die zu Straßenfesten und ähn
lichen Veranstaltungen nur kurzfristig errichtet 
werden, 

35. untergeordnete oder unbedeutende Anlagen 
und Einrichtungen, soweit sie nicht in den Num
mern 1 bis 34 bereits aufgeführt sind. 

(2) Instandsetzungs- und Unterhaltungs arbeiten so
wie unwesentliche Änderungen an oder in Anlagen 
und Einrichtungen bedürfen keiner Baugenehmi
gung. Dies gilt auch für Änderungen in Gebäuden, 
die ausschließlich dem Wohnen dienen, und in Woh
nungen, mit Ausnahme von wesentlichen Änderun
gen an Schornsteinen. 

(3) Nutzungsänderungen bedürfen keiner Bauge
nehmigung, wenn für die neue Nutzung keine wei
tergehenden Anforderungen gelten als für die bishe
rige. 

(4) Der Abbruch von Anlagen und Einrichtungen be
darf der Baugenehmigung nur bei 

1. land- oder forstwirtschaftlichen Schuppen mit 
mehr als 5 m Höhe, 

2"anderen Gebäuden mit mehr als 300 m3 umbau
tenRaums, 

3. notwendigen Stellplätzen und Garagen. 

(5) Baumaßnahmen, die keiner Baugenehmigung 
bedürfen, müssen ebenso wie genehmigungspflich-

tige Maßnahmen den öffentlich-rechtlichen Vor
schriften entsprechen. 

§ 53 

Bauantrag und Bauvorlagen 

(1) Der Antrag auf Baugenehmigung (Bauantrag) ist 
schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. Sie hat 
ihn, wenn sie nicht selbst Baurechtsbehörde ist, un
ter Zurückbehaltung einer Ausfertigung unverzüg
lich an die Baurechtsbehörde weiterzuleiten. 

(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung 
des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauan
trags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) ein
zureichen. Es kann gestattet werden, daß einzelne 
Bauvorlagen nachgereicht werden. 

(3) Zur Beurteilung, wie sich die bauliche Anlage in 
die Umgebung einfügt, kann verlangt werden, daß 
sie in geeigneter Weise auf dem Grundstück darge
stellt wird. 

(4) Bauantrag und Bauvorlagen sind vom Bauherrn 
und Planverfasser, die von Sachverständigen nach 
§ 45 Abs. 2 bearbeiteten Unterlagen von diesen und 
vom Planverfasser mit Tagesangabe zu unterschrei
ben. Ist der Bauherr nicht Grundstückseigentümer, 
so kann der Nachweis verlangt werden, daß der Bau
herr zur Ausführung des Bauvorhabens berechtigt 
ist. 

(5) Bauvorlagen für die Errichtung von Gebäuden 
müssen von Architekten verfaßt und unterschrieben 
sein. Dies gilt nicht für 

1. Wohngebäude mit einem Vollgeschoß bis zu 
125 m2 Grundfläche, 

2. eingeschossige gewerbliche Gebäude bis zu 
250 m2 Gnmdfläche und bis zu 5 m Wandhöhe, 
gemessen von der Geländeoberfläche bis zum 
Schnitt von Außenwand und Dachhaut, 

3. landwirtschaftliche Betriebsgebäude bis zu zwei 
Vollgeschossen und bis zu 250 m2 Grundfläche, 

4. Garagen bis zu 100 m2 Nutzfläche, 

5. Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude, 

ausgenommen Vorhaben an Kulturdenkmalen oder 
in ihrer Umgebung. 

(6) Absatz 5 gilt nicht für 

1. Ingenieurbauten und andere Hoch - und Tiefbau
ten, die wegen ihrer Eigenart von anderen Fach
leuten geplant werden, 

2. Vorhaben, die von Baubeamten mit einer Berufs
ausbildung nach § 3 des Architektengesetzes für 
ihren Dienstherrn geplant werden. Diesen Beam
ten stehen Personen mit entsprechender Vorbil
dung gleich, die im öffentlichen Dienst beschäf
tigt sind. 
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§ 54 

Bauvorbescheid 

(1) Vor Einreichen des Bauantrags kann auf schriftli
chen Antrag des Bauherrn ein schriftlicher Bescheid 
zu einzelnen Fragen des Vorhabens erteilt werden 
(Bauvorbescheid). Der Bauvorbescheid gilt drei 
Jahre. 

(2) § 53, § 55 Abs.1 § 56, § 59 Abs.1. Sätze 2 bis 5 
sowie § 62 Abs.2 gelten entsprechend. 

§55 

Behandlung des Bauantrags 

(1) Zum Bauantrag wird die Gemeinde gehört, 
wenn sie nicht selbst Baurechtsbehörde ist. Soweit 
es für die Behandlung des Bauantrags notwendig 
ist, sollen die Behörden und Stellen gehört werden, 
deren Aufgabenbereich berührt wird. Die Bau
rechtsbehörde soll den Gemeinden, den Behörden 
und Stellen für die Abgabe ihrer Stellungnahme ei
ne angemessene Frist setzen. Äußern sie sich nicht 
fristgemäß, so kann die Baurechtsbehörde davon 
ausgehen, daß Bedenken nicht bestehen. Bedarf 
nach Landesrecht die Erteilung der Baugenehmi
gung des Einvernehmens oder ~er Zustimmung ei
ner anderen Behörde oder Stelle, so gilt diese als 
erteilt, wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach 
Eingang des Ersuchens unter Angabe der Gründe 
verweigert wird; die Frist soll nur ausnahmsweise 
verlängert werden. 

(2) Wenn die Bauvorlagen unvollständig sind oder 
erhebliche Mängel aufweisen, oder wenn der Nach
weis nach § 53 Abs.4 Satz 2 nicht vorliegt, kann die 
Baurechtsbehörde die Behandlung des Bauantrags 
aussetzen und nach Ablauf einer angemessenen, 
dem Antragsteller gesetzten Frist den Bauantrag zu
rückweisen. 

(3) Einer Prüfung bautechnischer Nachweise bedarf 
es nicht, soweit mit dem Bauantrag Nachweise vor
gelegt werden, die von einem Prüfamt für Baustatik 
allgemein geprüft sind (Typenprüfung). Typenprü
fungen anderer Bundesländer gelten auch in Baden
Württemberg. 

§ 56 

Benachrichtigung der Angrenzer 

Die Gemeinde hat die Eigentümer angrenzender 
Grundstücke (Angrenzer) von dem Bauantrag zu be
nachrichtigen. Die Benachrichtigung ist nicht erfor
derlich bei Angrenzern, die die Bauvorlagen unter
schrieben oder eine schriftliche Zustimmungserklä
rung abgegeben haben oder durch das Vorhaben of
fensichtlich nicht berührt werden. Einwendungen 
der Angrenzer sind innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung der Benachrichtigung bei der Gemeinde 

schriftlich oder mündlich vorzubringen. Ist die Ge
meinde nicht selbst Baurechtsbehörde, hat sie die 
bei ihr eingegangenen Einwendungen 'zusammen 
mit ihrer Stellungnahme innerhalb der ihr nach § 55 
Abs.1 Satz 3 gesetzten Frist an die Baurechtsbehör
de weiterzuleiten. 

§ 57 

Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Abweichungen von technischen Bauvorschriften 
sind zulässig, wenn auf andere Weise dem Zweck 
dieser Vorschriften nachweislich entsprochen wird. 

(2) Von baurechtlichen Vorschriften, die als Regel
oder Soll-Vorschriften aufgestellt sind oder in denen 
Ausnahmen vorgesehen sind, können Ausnahmen 
gewährt werden, wenn sie mit den öffentlichen Be
langen vereinbar sind und die für die Ausnahmen 
festgelegten Voraussetzungen vorliegen. 

(3) Ferner können Ausnahmen von den Vorschriften 
in den §§ 4 bis 40 dieses Gesetzes oder auf Grund 
dieses Gesetzes gewährt werden 

1. zur Erhaltung und weiteren Nutzung von Kultur
denkmalen, wenn nicht Leben oder Gesundheit 
bedroht sind, 

2. bei Modernisierungsvorhaben für Wohnungen 
und Wohngebäude und bei Vorhaben zur Schaf
fung von zusätzlichem Wohnraum durch Aus bau, 
wenn dies im öffentlichen Interesse liegt und die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefähr
det werden, insbesondere wenn Bedenken we
gen des Brandschutzes nicht bestehen, 

3. bei Vorhaben in überwiegend bebauten Gebie
ten, wenn die öffentliche Sicherheit und Ord
nung nicht gefährdet werden, insbesondere 
wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht 
bestehen, 

4. bei baulichen Anlagen, die nach der Art ihrer 
Ausführung für eine dauernde Nutzung nicht ge
eignet sind oder die für eine begrenzte Zeit auf
gestellt werden (Behelfsbauten) und bei kleinen, 
Nebenzwecken dienenden Gebäuden ohne 
Feuerstätten wie Geschirrhütten und bei freiste
henden anderen Gebäuden, die nicht für einen 
Aufenthalt oder nur einen vorübergehenden 
Aufenthalt bestimmt sind, wie Gartenhäuser, 
Wochenendhäuser und Schutzhütten. 

(4) Von zwingenden Vorschriften in den §§ 4 bis 40 
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes 
kann Befreiung erteilt werden, wenn 

1. Gründe des allgemeinen Wohls die Abweichung 
erfordern oder 

2. die Einhaltung der Vorschrift im Einzelfall zu ei
ner offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und die Abweichung auch unter Würdi-
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gung nachbarlicher Interessen mit den öffentli
chen Belangen vereinbar ist 

(5) Ist für bauliche Anlagen, andere Anlagen oder 
Einrichtungen, die keiner Genehmigung bedürfen, 
eine Ausnahme oder Befreiung erforderlich, so ist 
die Ausnahme oder Befreiung besonders zu bean
tragen. 

§ 58 

Versuchsbauten 

Zur praktischen Erprobung neuer Bau- und Wohn
formen im Wohnungsbau können im Einzelfall Ab
weichungen von zwingenden Vorschriften dieses 
Gesetzes oder Vorschriften, die auf Grund dieses Ge
setzes erlassen wurden, zugelassen werden, soweit 
Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
nicht entgegenstehen. 

§ 59 

Baugenehmigung und Baubeginn 

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem 
Vorhaben keine von der Baurechtsbehörde zu prü
fenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften entge
genstehen; die Baugenehmigung bedarf der Schrift
form. Erleichterungen, Abweichungen, Ausnahmen 
und Befreiungen sind ausdrücklich auszusprechen. 
Die Baugenehmigung ist nur insoweit zu begründen, 
als von nachbarschützenden Vorschriften Ausnah
men gewährt oder Befreiungen erteilt werden und 
der Nachbar Einwendungen erhoben hat. Eine Aus
fertigung der mit Genehmigungsvermerk versehe
nen Bauvorlagen ist dem Antragsteller mit deJ; Bau
genehmigung zuzustellen. Eine Ausfertigung der 
Baugenehmigung ist auch Angrenzern und Nach
barn zuzustellen, deren Einwendungen gegen das 
Vorhaben nicht entsprochen wird. 

(2) Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen 
den Rechtsnachfolger des Bauherrn. 

(3) Die Baugenehmigung wird unbeschadet privater 
Rechte Dritter erteilt. 

(4) Behelfsbauten dürfen nur befristet oder widerruf
lich genehmigt werden. Nach Ablauf der gesetzten 
Frist oder nach Widerruf ist die Anlage ohne Ent
schädigung zu beseitigen und ein ordnungsgemäßer 
Zustand herzustellen. 

(5) Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Baurechtsbe
hörde ist, von jeder baurechtlichen Entscheidung 
durch übersendung einer Abschrift des Bescheides 
und der Pläne zu unterrichten. 

(6) Mit der Ausführung genehmigungspflichtiger 
Vorhaben darf erst nach Erteilung des Baufreigabe
scheins begonnen werden. Der Baufreigabeschein 
ist zu erteilen, wenn die in der Baugenehmigung für 

den Baubeginn ,enthaltenen Auflagen und Bedin
gungen erfüllt sind. Enthält die Baugenehmigung 
keine solchen Auflagen oder Bedingungen, so ist der 
Baufreigabeschein mit der Baugenehmigung zu er
teilen. Der Baufreigabeschein muß die Bezeichnung 
des Bauvorhabens und die Namen und Anschriften 
des Bauherrn, des Planverfassers und des Bauleiters 
enthalten und ist dem Bauherrn zuzustellen. 

(7) Der Bauherr hat den Baubeginn genehmigungs
pflichtiger Vorhaben und die Wiederaufn:ahme der 
Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als 
sechs Monaten vorher der Baurechtsbehörde schrift
lich mitzuteilen. 

(8) Vor Baubeginn müssen Grundriß und Höhenlage 
der baulichen Anlage auf dem Baugrundstück fest
gelegt sein. Die Baurechtsbehörde kann verlangen, 
daß diese Festlegungen durch einen Sachverständi
gen vorgenommen oder vor Baubeginn abgenom
men werden müssen. 

(9) Auch nach Erteilung der Baugenehmigung kön
nen Anforderungen gestellt werden, um Gefahren 
für Leben oder Gesundheit oder bei der Genehmi
gung nicht voraussehbare Gefahren oder erhebliche 
Nachteile oder Belästigungen von der Allgemeinheit 
oder den Benutzern der baulichen Anlage abzuwen
den. Bei Gefahr im Verzug kann bis zur Erfüllung 
dieser Anforderungen die Benutzung der baulichen 
Anlage eingeschränkt oder untersagt werden. 

§ 60 

Sicherheitsleistung 

(1) Die Baurechtsbehörde kann die Leistung einer 
Sicherheit verlangen, soweit sie erforderlich ist, um 
die Erfüllung von Auflagen oder sonstigen Verpflich
tungen zu sichern. 

(2) Auf Sicherheitsleistungen sind die §§ 232,234 bis 
240 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden. 

§ 61 

Teilbaugenehmigung 

(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn 
der Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne 
Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag 
schon vor Erteilung der Baugenehmigung schriftlich 
gestattet werden, wenn nach dem Stand der Prüfung 
des Bauantrags gegen die Teilausführung keine Be
denken bestehen (Teilbaugenehmigung). § 59 gilt 
entsprechend. 

(2) In der Baugenehmigung können für die bereits 
genehmigten Teile des Vorhabens, auch wenn sie 
schon ausgeführt sind, zusätzliche Anforderungen 
gestellt werden, wenn sich bei der weiteren Prü
fung der Bauvorlagen ergibt, daß die zusätzlichen 
Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlich 
sind. 
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§ 62 

Geltungsdauer der Baugenehmigung 

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmi
gung erlöschen, wenn innerhalb von drei Jahren 
nach Erteilung der' Genehmigung mit der Bauaus
führung nicht begonnen oder wenn sie zwei Jahre 
unterbrochen worden ist. 

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen A.n
trag jeweils bis zu zwei Jahren verlängert werden. 
Die Frist kann auch rückwirkend verlängert werden, 
wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Baurechts
behörde eingegangen ist. 

§ 63 

Baueinstellung 

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder abgebro
chen, so kann die Baurechtsbehörde die Einstellung 
der Bauarbeiten anordnen. Dies gilt insbesondere, 
wenn 

1. die Ausführung eines nach § 51 genehmigungs
pflichtigen oder nach § 69 zustimmungspflichti
gen Vorhabens ohne Genehmigung oder Zustim
mung oder entgegen § 59 Abs. 6, 7 oder 8 begon
nen wurde, 

2. das Vorhaben ohne die erforderlichen Bauab
nahmen (§ 66) oder Nachweise (§ 65 Abs.2 und 
4) oder über die Teilbaugenehmigung (§ 61) hin
aus fortgesetzt wurde, oder 

3. bei der Ausführung eines Vorhabens gegen bau
rechtliche Vorschriften verstoßen oder von der 
erteilten Genehmigung oder Zustimmung abge
wichen wird, obwohl es d9ZU einer neuen Ge
nehmigung oder Zustimmung bedurft hätte. 

(2) Werden Bauarbeiten trotz schriftlich' oder münd
lich verfügter Einstellung fortgesetzt, so kann die 
Baurechtsbehörde die Baustelle versiegeln und die 
an der Baustelle vorhandenen Baustoffe,Bauteile, 
Baugeräte, Baumaschinen und Bauhilfsmittel in 
amtlichen Gewahrsam nehmen. 

§ 64 

Abbruchsanordnung und 
Nutzungsuntersagung 

Der teilweise oder vollständige Abbruch einer Anla
ge, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften errichtet wurde, kann angeordnet wer
den, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zu
stände hergestellt werden können. Werden Anlagen 
im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschrif
ten genutzt, so kann diese Nutzung untersagt wer
den. 

§ 65 

Bauüberwachung 

(1) Die Baurechtsbehörde kann die Einhaltung der 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderun
gen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflich
ten der am Bau Beteiligten überprüfen. Sie kann ver
langen, daß Beginn und Beendigung bestimmter 
Bauarbeiten angezeigt werden. 

(2) Die Bauüberwachung erstreckt sich insbesonde
re auf die Ordnungsmäßigkeit der Bauausführung, 
die Tauglichkeit der Gerüste und Absteifungen so
wie auf die Beachtung der Bestimmungen zum 
Schutze der allgemeinen Sicherheit. Auf Verlangen 
der Baurechtsbehörde hat der Bauherr die Brauch
barkeit der Baustoffe und Bauteile nachzuweisen. 
Die Baurechtsbehörde und die von ihr Beauftragten 
können Proben von Baustoffen und Bauteilen, soweit 
erforderlich auch aus fertigen Bauteilen, entnehmen 
und prüfen oder prüfen lassen. 

(3) Dem mit der Überwachung beauftragten Perso
nen ist jederzeit Zutritt zu Baustellen und Betriebs
stätten sowie Einblick in Genehmigungen und Zu
lassungen, in Zeugnisse und Aufzeichnungen über 
die Prüfung von Baustoffen und Bauteilen, in Bauta
gebücher und vorgeschriebene andere Aufzeich
nungen zu gewähren. Der Bauherr hat die für die 
Überwachung erforderlichen Arbeitskräfte und Ge
räte zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Baurechtsbehörde kann einen Nachweis dar
über verlangen, daß die Grundflächen, Abstände 
und Höhenlagen der Gebäude eingehalten sind. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 finden auf Vorhaben, die un
ter der Leitung und Bauüberwachung einer mit ge
eigneten Fachkräften ausgestatteten kirchlichen 
oder kommunalen Baubehörde ausgeführt werden, 
keine Anwendung. 

§ 66 

Bauabnahmen 

(1) Bei genehmigungspflichtigen baulichen Anla
gen, mit Ausnahme Fliegender Bauten, ist im Rah
men der Bauüberwachung eine Rohbauabnahme 
und eine Schlußabnahme durch die Baurechtsbehör
de erforderlich. Die Baurechtsbehörde kann auf die 
Rohbauabnahme oder die Schlußabnahme ganz 
oder teilweise verzichten. Die Baurechtsbehörde 
kann weitere Abnahmen vorschreiben; sie kann ver
langen, daß die Bauarbeiten erst nach diesen Abnah
men fortgesetzt werden. 

(2) Der Rohbau ist abzunehmen, sobald die tragen
den Teile und die Dachkonstruktion sowie die 
Schornsteine, Brandwände und Treppenräume er
richtet sind. Soweit möglich, sind Bauteile, die für die 
Standsicherheit, die Feuersicherheit, den Wärme-
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schutz, den Schallschutz und für die Abwasserbe
seitigung wesentlich sind, derart offen zu halten, 
daß Maße und Ausführungsart geprüft werden 
können. Die Tauglichkeit der Schornsteine ist vom 
Bezirksschornsteinfegermeister zu bescheinigen. 
Mit dem Innenausbau und dem Verputzen darf erat 
nach der Rohbauabnahme begonnen werden, so
weit die Baurechtsbehörde den Beginn nicht früher 
gestattet. 

(3) Die Schlußabnahme ist nach Abschluß der Bauar
beiten unverzüglich durchzuführen. Zur Schlußab
nahme ist die Brandsicherheit und die sichere Ab
führung der Verbrennungsgase der Feuerungsanla
gen vom Bezir ksschornsteinfegermeister zu beschei
nigen. Bauliche Anlagen dürfen erst nach der 
Schlußabnahme genutzt werden. Die Baurechtsbe
hörde kann gestatten, daß die baulichen Anlagen 
schon vor der Schlußabnahme ganz oder teilweise 
genutzt werden, wenn eine Verletzung von Recht 
oder Ordnung nicht zu erwarten ist; bei gewerbli
chen Anlagen ist hierfür das Einverständnis des zu
ständigen Gewerbeaufsichtsamts erforderlich. 

(4) Der Bauh~rr muß die Abnahmen spätestens eine 
Woche nach dem Abschluß der Arbeiten beantragen. 

(5) über die Abnahme werden auf Antrag Bescheini
gungen (Abnahmescheine) ausgestellt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden auf Vorhaben, die un
ter der Leitung und Bauüberwachung einer mit ge
eigneten Fachkräften ausgestatteten kirchlichen 
oder kommunalen Baubehördeausgeführt werden, 
keine Anwendung. Bescheinigungen nach Absatz 2 
Satz 3, Absatz 3 Satz 2 und § 72 Abs. 2 Nr.3 sind vom 
Bauherrn einzuholen. 

2.Abschnitt 

Besondere Veriahrensarten 

§ 67 

Typengenehmigung 

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben Ausfüh
rung an mehreren Stellen errichtet werden sollen, 
kann die oberste Baurechtsbehörde oder die von ihr 
bestimmte Behörde auf schriftlichen Antrag eine all
gemeine Genehmigung (Typengenehmigung) ertei
len, wenn die baulichen Anlagen den öffentlich
rechtlichen Vorschriften entsprechen, ihre Brauch
barkeit für den jeweiligen Verwendungszweck 
nachgewiesen ist und ein öffentliches Interesse vor
liegt. Eine Typengenehmigung kann auch erteilt 
werden für bauliche Anlagen, die in unterschiedli
cher Ausführung, aber nach einem bestimmten Sy
stem und aus bestimmten Bauteilen an mehreren 

Stellen errichtet werden sollen; in der Typengeneh
migung ist die zulässige Veränderbarkeit festzule
gen. Für Fliegende Bauten wird eine Typengeneh
migung nicht erteilt. 

(2) Die Typengenehmigung ist schriftlich zu erteilen. 
Sie darf nur widerruflich und für eine bestimmte Frist 
.erteilt werden, die fünf Jahre nicht überschreiten 
soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu 
fünf Jahren verlängert werden. Die Frist kann auch 
rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag 
vor Fristablauf bei der Baurechtsbehörde eingegan
gen ist. Eine Ausfertigung der mit Genehmigungs
ve,rmerk versehenen Bauvorlagen ist dem Antrag
steller mit der Typengenehmigung zuzustellen. § 53 
Abs.2 und 4 Satz 1 sowie § 55 Abs.1 bis 3 gelten ent
sprechend. 

(3) Typengenehmigungen anderer Bundesländer 
gelten auch in Baden-Württemberg. 

(4) Die Typengenehmigung macht die Baugenehmi
gung oder die Zustimmung nach § 69 nicht entbehr
lich. 

(5) Die in der Typengenehmigung entschiedenen 
Fragen werden von der Baurechtsbehörde nicht 
mehr geprüft. Die Baurechtsbehörde kann im Einzel
fall weitere Auflagen und Bedingungen erteilen oder 
die Verwendung genehmigter Typen ausschließen, 
wenn dies nach den örtlichen Verhältnissen erfor
derlich ist. 

§ 68 

Fliegende Bauten 

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die ge
eignet und bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und 
abgebaut zu werden. Baustelleneinrichtungen und 
Baugerüste gelten nicht als Fliegende Bauten. 

(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals 
aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, ei
ner Ausführungsgenehmigung. Dies gilt nicht für 
unbedeutende Fliegende Bauten, an die besondere 
Sicherheits anforderungen nicht zu stellen sind und 
die von Besuchern nicht betreten werden. 

(3) Zuständig für die Erteilung der Ausführungsge
nehmigung ist die Baurechtsbehörde, in deren Ge
biet der Antragsteller seinen Wohnsitz oder seine ge
werbliche Niederlassung hat. Hat der Antragsteller 
weder seinen Wohnsitz noch seine gewerbliche Nie
derlassung innerhalb der Bundesrepublik Deutsch
land, so ist die Baurechtsbehörde zuständig, in deren 
Gebiet der Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in . 
Gebrauch genommen werden soll. 

(4) Die Ausführungsgenehmigung wird für eine be
stimmte Frist erteilt, die fünf Jahre nicht überschrei
ten soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis 
zu fünf Jahren verlängert werden; die Frist kann 
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auch rückwirkend verlängert werden, wenn der An
trag vor Fristablauf eingegangen ist. Zuständig dafür 
ist die für die Erteilung der Ausführungsgenehmi
gung zuständige Behörde. Die Ausführungsgeneh
migung und deren Verlängerung wird in ein Prüf
buch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit 
Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen 
beizufügen ist. Ausführungsgenehmigungen ande
rer Bundesländer gelten auch in Baden-Württem
berg. 

(5) Der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat 
den Wechsel seines Wohnsitzes oder seiner gewerb
lichen Niederlassung oder die übertragung eines 

-Fliegenden Baues an Dritte der Behörde, die die 
. Ausführungsgenehmigung erteilt hat, anzuzeigen. 

Diese hat die Änderungen in das Prüfbuch einzutra
gen und sie, wenn mit den Änderungen ein Wechsel 
der Zuständigkeit verbunden ist, der nunmehr zu
ständigen Behörde mitzuteilen. 

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 einer Aus
führungsgenehmigung bedürfen, dürfen unbescha
det anderer Vorschriften nur in Gebrauch genom
men werden, wenn ihre Aufstellung der Baurechts
behörde des Aufstellungsortes unter Vorlage des 
Prüfbuches angezeigt ist. Die Baurechtsbehörde 
kann die Inbetriebnahme von einer Gebrauchsab
nahme abhängig machen. Das Ergebnis der Abnah
me ist in das Prüfbuch einzutragen. 

(7) Die für die Gebrauchsabnahme zuständige Bau
rechtsbehörde kann Auflagen machen oder die Auf
stellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten un
tersagen, soweit dies nach den örtlichen Verhältnis
sen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, 
insbesondere weil 

1. die Betriebs- oder Standsicherheit nicht gewähr
leistet ist, 

2. von der Ausführungsgenehmigung abgewichen 
wird oder 

3. die Ausführungsgenehmigung abgelaufen ist. 

Wird die Aufstellung oder der Gebrauch wegen 
Mängeln am Fliegenden Bau untersagt, so ist dies in 
das Prüfbuch einzutragen; ist die Beseitigung der 
Mängel innerhalb angemessener Frist nicht zu er
warten, so ist das Prüfbuch einzuziehen und der für 
die Erteilung der Ausführungsgenehmigung zustän
digen Behörde zuzuleiten. 

(8) Bei Fliegenden Bauten, die längere Zeit an ei
nem Aufstellungsort betrieben werden, kann die 

. für die Gebrauchsabnahme zuständige Baurechts
behörde Nachabnahmen durchführen. Das Ergeb
nis der Nachabnahmen ist in das Prüfbuch einzu
tragen. 

(9) § 49 Abs.2, § 53 Abs.2 und Abs.4 Satz 1 sowie 
§ 55 Abs. 1. und 2 gelten entsprechend. 

§ 69 

Vorhaben des Bundes und der Lä.nder 

(1) Vorhaben des Bundes und der Länder bedürfen 
keiner Baugenehmigung sowie keiner Überwa
chung und Abnahme durch die Baurechtsbehörde, 
wenn der Bauherr die Leitung der Entwurfsarbeiten 
und die Bauüberwachung Beamten des höheren 
bautechnischen Verwaltungsdienstes übertragen 
hat. Diesen Beamten stehen Personen mit entspre
chender Vorbildung gleich, die im öffentlichen 
Dienst beschäftigt sind. 

(2) Vorhaben nach Absatz 1 bedürfen der Zustim
mung, wenn sie sonst genehmigungspflichtig wären 
(Zustimmungsverfahren). Bescheinigungen nach 
§ 66 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 Satz 2 und § 72 Abs. 2 Nr. 3 
sind vom Bauherm einzuholen. . 

(3) Für das Zustimmungsverfahren gelten § 53 Abs. 2 
bis 4, §§ 55 bis 57, 59 und 61 bis 64 entsprechend; 
eine Prüfung der bautechnischen Ausführung findet 
nicht statt. Der Antrag auf Zustimmung ist bei der 
unteren Baurechtsbehörde einzureichen. Die für die 
Leitung der Entwurfs- und Ausführungsarbeiten 
Verantwortlichen sind zu benennen; § 44 Abs.5 fin
det keine Anwendung. Gemeinde und Baurechtsbe
hörde sind zu dem Vorhaben zu hören. 

(4) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen, 
sind der höheren Baurechtsbehörde vor Baubeginn 
in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Die 
Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung. 

(5) Der öffentliche Bauherr ist dafür verantwortlich, 
daß Entwurf und Ausführung der baulichen Anlagen 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 

(6) Für Bauvorhaben Dritter, die in Erfüllung einer 
staatlichen Baupflicht vom Land durchgeführt wer
den, gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 

3. Abschnitt 

Baulasten 

§ 70 

Ubernahme von Baulasten 

(1) Durch Erklärung gegenüber der Baurechtsbehör
de können Grundstückseigentümer öffentlich-recht
liche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstücke 
betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen über
nehmen, die sich nicht schon aus öffentlich-rechtli
chen Vorschriften ergeben (Baulasten). Sie sind 
auch gegenüber dem Rechtsnachfolger wirksam. 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 muß vor der Bau
rechtsbehörde oder vor der Gemeindebehörde abge
geben oder anerkannt werden; sie kann auch in öf-



794 GBl.1983 Nr.24 

fentlich beglaubigter Form einer dieser Behörden 
vorgelegt werden. 

(3) Die Baulast erlischt durch schriftlichen Verzicht 
der Baurechtsbehörde. Der Verzicht ist zu erklären, 
wenn ein öffentliches Interesse an der Baulast nicht 
mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen der Verpflich
tete und die durch die Baulast Begünstigten gehört 
werden. 

§71 

Baulastenverzeichnis 

(1) Die Baulasten sind in·ein Verzeichnis einzutragen 
(Baulastenverzeichnis ). 

(2) In das Baulastenverzeichnis sind auch einzutra
gen, soweit ein öffentliches Interesse an der Eintra
gung besteht, 

1. andere baurechtliche Verpflichtungen des 
Grundstückseigentümers zu einem sein Grund
stück betreffenden Tun, Dulden oder Unter
lassen, 

2. Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvor-
behalte. 

(3) Das Baulastenverzeichnis wird von der Gemein
de geführt. 

(4) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in 
das Baulastenverzeichnis Einsicht ~ehmen und sich 
Abschriften erteilen lassen. 

SIEBENTER TEIL 

Rechtsvorschriften, Ordnungswidrigkeiten 

§12 

Rechtsverordnungen 

(1) Die oberste Baurechtsbehörde kann im Rahmen 
des § 3 durch Rechtsverordnung Vorschriften erlas
sen über 

1. die nähere Bestimmung der Anforderungen in 
den §§ 4 bis 40, 

2. besondere Anforderungen und Erleichterun
gen, die sich aus der besonderen Art oder Nut
zung der baulichen Anlagen nach § 41 für ihre 
Errichtung, Unterhaltung und Nutzung erge
ben, 

3. den Wegfall der Genehmigungspflicht, 

4. Art, Inhalt, Beschaffenheit und Zahl der Bauvor
lagen, 

5. die Durchführung von Verordnungen, Richtli
nien oder Entscheidungen des Rates oder der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 

die sich auf Baustoffe, Bauteile, Einrichtungen 
oder Bauarten nach § 20 Abs. 1 beziehen. 

(2) Die oberste Baurechtsbehörde kann durch 
Rechtsverordnung bestimmen, daß 

1. Prüfaufgaben der Baurechtsbehörden auf Sach
verständige übertragen werden können, 

2. zur Vereinfachung des Verfahrens die Bau
rechtsbehörde bei Erteilung der Baugenehmi
gung, bei der Bauüberwachung und Bauabnah
me die Einhaltung von öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften über die technische Beschaffen
heit, insbesondere über die Standsicherheit, 
den Brandschutz, den Wärmeschutz und den 
Schallschutz, bei Wohngebäuden und anderen 
Gebäuden nicht gewerblicher Nutzung nicht 
prüft; dabei kann der Wegfall der Prüfung da
von abhängig gemacht werden, daß der Plan
verfasser oder der Sachverständige nach § 45 
Abs.2 eine bestimmte Ausbildung, Sachkunde 
oder Erfahrung besitzt sowie Versicherungs
schutz nachweist und der Bauherr schriftlich er-

,klärt, daß er mit dem Wegfall der Prüfung ein
verstanden ist; auf die Prüfung des Standsicher
heitsnachweises darf in besonders erdbebenge
fährdeten Gebieten nicht verzichtet werden; 
diese Gebiete werden durch die Rechtsverord
nung bestimmt, 

3. bei den Abnahmen für bestimmte Bauteile vom 
Bauherrn weitere Bescheinigungen vorzulegen 
sind, 

4. für Anlagen, die im öffentlichen Interesse ständig 
ordnungsgemäß unterhaUen werden müssen, ei
ne von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachprü
fung erforderlich ist; dies gilt auch für bestehen
de Anlagen, 

5. Ausführungsgenehmigungen nur durch be
stimmte Baurechtsbehörden oder nur durch eine 
bestimmte Behörde erteilt und die in § 68 Abs. 6 
bis 8 genannten Aufgaben der Baurechtsbehörde 
durch andere Behörden wahrgenommen wer
den, 

6. die Anforderungen der auf Grund des § 24 der 
Gewerbeordnung und des § 13 Abs.2 des Ener
giewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverord
nungen entsprechend für Anlagen gelten, die 
nicht gewerblichen Zwecken dienen und nicht 
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen 
Verwendung finden; sie kann auch die Verfah- . 
rensvorschriften dieser Verordnungen für an
wendbar erklären oder selbst das Verfahren be
stimmen sowie Zuständigkeiten und Gebühren 
regeln, dabei kann sie auch vorschreiben, daß 
danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugeneh
migung oder die ZuStimmung nach § 69 ein-
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schließlich der zugehörigen Ausnahmen und 
Befreiungen einschließen, sowie daß § 25 Abs. 1 
der Gewerbeordnung insoweit Anwendung 
findet. 

(3) Die oberste Baurechtsbehörde kann durch 
Rechtsverordnung für Sachverständige, die nach 
diesem Gesetz oder nach Vorschriften auf Grund 
dieses Gesetzes tätig werden, 

1. eine bestimmte Ausbildung, Sachkunde oder Er-
fahrung vorschreiben, 

2. die Befugnisse und Pflichten bestimmen, 

3. eine besondere Anerkennung vorschreiben, 

4. die Zuständigkeit, das Verfahren und die Voraus
setzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf, 
ihre Rücknahme und ihr Erlöschen regeln. 

(4) Die Bestimmung der Zuständigkeit anderer Be
hörden und Stellen in den Fällen des § 20 Abs. 2, § 21 
Abs.2 Satz 2, § 22 Abs.l, 3 und 4, § 23 Abs.2 und 4, 
§ 24 Abs.l Satz 1 und Abs.2 sowie des § 67 Abs. 1 
Satz 1 erfolgt durch Rechtsverordnung der obersten 
Baurechtsbehörde. 

§ 73 

Ortliche Bauvorschriften 

(1) Die Gemeinden können im Rahmen dieses Ge
setzes durch Satzung örtliche Bauvorschriften erlas
sen über 

1. die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie 
von Werbeanlagen und Automaten zur Durch
führung baugestalterischer Absichten in be
stimmten bebauten oder unbebauten Teilen des 
Gemeindegebiets; dabei können sich die Vor
schriften über Werbeanlagen und Automaten 
auch auf deren Art, Größe, Farbe und Anbrin
gungsort beziehen, 

2. besondere Anforderungen an bauliche Anla
gen, Werbeanlagen und Automaten sowie die 
Erhaltung schii,tzenswerter Bauteile einzelner 
Gebäude, soweit dies zum Schutz bestimmter 
Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von ge
schichtlicher, künstlerischer oder städtebauli
cher Bedeutung oder zum Schutz von Kultur
und Naturdenkmalen erforderlich ist; dabei 
können nach den örtlichen Gegebenheiten ins
besondere bestimmte Arten von Werbeanlagen 
und Automaten ausgeschlossen und Werbean
lagen und Automaten auf Teile baulicher Anla
gen und auf bestimmte Größen und Farben be
schränkt werden, 

3. die Unzulässigkeit von mehr als einer Rundfunk
oder Fernsehantenne auf Gebäuden sowie die 

Unzulässigkeit von Außenantennen, soweit der 
Anschluß an eine Gemeinschaftsantenne mög
lich oder bei einer guten Empfangslage dies zum 
Schutz des Orts bildes gerechtfertigt ist, 

4. dieUnzulässigkeit von Niederspannungsfreilei
tungen in neuen Baugebieten und Sanierungs
gebieten, 

5. die Gestaltung der Gemeinschaftsanlagen, der 
Abstell- und Lagerplätze, der Camping- und 
Zeltplätze, der Stellplätze, der Plätze für beweg
liche Abfallbehälter, der unbebauten Flächen 
der bebauten Grundstücke sowie über Notwen
digkeit oder Zulässigkeit und über Art, Gestal
tung und Höhe von Einfriedigungen; dabei kann 
abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 2 bestimmt wer
den, daß Vorgärten nicht als Arbeits- oder Lager
flächen benutzt werden dürfen und diese Flä
chen als Grünflächen oder gärtnerisch angelegt 
und unterhalten werden müssen. 

6. größere und geringere als die in § 6 Abs.4 und 5 
vorgeschriebenen Maße, wenn besondere städ
tebauliche Gründe dies rechtfertigen, oder zur 
Wahrung der bauhistorischen Bedeutung oder 
der sonstigen erhaltenswerten Eigenart eines 
Ortsteiles; dabei sind die Ortsteile in der Satzung 
gen au zu bezeichnen, 

7. die Festsetzung der Höchst- oder Mindestgrenze 
von Gebäudehöhen, 

8. die Festsetzung der Gebäudetiefe als Höchst
grenze, 

9. eine Einschränkung der Stellplatzverpflichtung 
(§ 39 Abs. 1) für das Gemeindegebiet oder für ge
nau abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets, 
wenn besondere städtebauliche Gründe dies 
rechtfertigen und Mißstände nicht zu erwarten 
sind; dies gilt nicht für notwendige Stellplätze 
und Garagen von Wohnungen, 

10. eine Einschränkung oder Untersagung der Her
stellung von Stellplätzen und Garagen für das 
Gemeindegebiet oder für genau abgegrenzte 
Teile des Gemeindegebiets, wenn und soweit 
Gründe des Verkehrs oder Festsetzungen eines 
Bebauungsplans dies erfordern. 

(2) Durch Satzung kann ferner bestimmt werden, 
daß 

1. für genehmigungsfreie bauliche Anlagen, aus
genommen Gebäude nach § 52 Abs.l Nr.l, so
weit nicht Belange des Natur- und Landschafts
schutzes beeinträchtigt sind, sowie für Werbean
lagen und Automaten eine Genehmigung erfor
derlich ist; dies gilt nicht für Gebäude in pla
nungsrechtlich als Gartenhausgebiete festge-
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setzten Sondergebieten und als Dauerkleingär
ten festgesetzten Grünflächen, 

2. im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemein
degebiets für bestehende Gebäude Kinderspiel
plätze anzulegen und für bestehende bauliche 
Anlagen unter den Voraussetzungen des § 39 
Abs.3 Stellplätze oder Garagen herzustellen 
sind, 

3. im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemein
degebiets zum Schutz vor Umweltgefahren 
durch Luftverunreinigungen bestimmte Stoffe 
allgemein oder zu bestimmten Zwecken nicht 
verbrannt werden dürfen. . 

(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 kön
nen in den örtlichen Bauvorschriften auch in Form 
zeichnerischer Darstellp.ngen gestellt werden. 

(4) Satzungen nach den Absätzen 1 und 2 können 
auch durch die Landkreise für das Kreisgebiet oder 
für Teile davon erlassen werden, wenn eine einheitli
che Regelung erforderlich ist. 

(5) Die örtlichen Bauvorschriften werden nach den 
entsprechend geltenden Vorschriften des § 2 Abs.5 
bis 1, des § 2a Abs.6, des § 9 Abs.1 und der §§ 12 
und 13 des Bundesbaugesetzes erlassen. Sie be
dürfen der Genehmigung der Behörde, die auch 
für die Genehmigung von Bebauungsplänen zu
ständig ist. 

(6) örtliche Bauvorschriften nach den Absätzen 1 
und 2 können in den Bebauungsplan als Festsetzun
gen aufgenommen werden. Auf diese FestsetzungEln 
finden diejenigen Vorschriften, die Festsetzungen, 
nach § 9 Abs.1 des Bundesbaugesetzes betreffen,\ 
entsprechende Anwendung. 

§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. allgemein baurechtlich zugelassene neue Bau
stoffe oder Bauteile (§ 22), die abweichend von 
der Zulassung hergestellt worden sind, für den 
zugelassenen Verwendungszweck vertreibt oder 
vertreiben läßt oder von allgemein baurechtlich 
zugelassenen Bauarten (§ 22) abweichend von 
der Zulassung Gebrauch macht, 

2. prüfzeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile oder 
Einrichtungen (§ 23) ohne Prüfzeichen verwen
det oder ohne Prüfzeichen oder abweichend von 
den bei seiner Erteilung getroffenen Bestimmun
gen herstellt und vertreibt oder vertreiben läßt 
oder sie selbst, ihre Verpackung oder den liefer
schein unberechtigt mit Prüfzeichen versieht, 

3. überwachungspflichtige Baustoffe, Bauteile oder 
Einrichtungen (§ 24), ihre Verpackung oder den 

Lieferschein unberechtigt mit Überwachungs
zeichen versieht, 

4. als Bauherr, Planverfasser, Unternehmer oder 
Bauleiter § 44 Abs.1, 2 oder 5, § 45 Abs.1 Satz 2, 
§ 46 Abs.1 oder § 41 Abs.1 zuwiderhandelt, 

5. als Bauherr, Unternehmer oder Bauleiter eine 
nach § 51 genehmigungspflichtige Anlage oder 
Einrichtung ohne Genehmigung errichtet oder 
abbricht oder als Bauherr von der erteilten Ge
nehmigung abweicht, obwohl er dazu einer 
neuen Genehmigung bedurft hätte, 

6. entgegen § 59 Abs.6, 1 oder 8 oder § 66 Abs.2 
Satz 4 Bauarbeiten beginnt oder fortsetzt oder 
entgegen § 66 Abs. 3 Sätze 3 und 4 bauliche An
lagen nutzt, 

1. Fliegende Bauten entgegen § 68 Abs.2 ohne 
Ausführungsgenehmigung aufstellt und in Ge
brauch nimmt oder entgegen § 68 Abs. 6 Satz 1 in 
Gebrauch nimmt. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. als Bauherr oder Unternehmer Bauarbeiten fort
setzt, obwohl die Baurechtsbehörde deren Ein
stellung durch vollziehbare Verfügung angeord
net hat (§ 63 Abs.1), 

2. einer auf Grund dieses Gesetzes ergangenen 
Rechtsverordnung oder örtlichen Bauvorschrift 
zuwiderhandelt, wenn die Rechtsverordnung 
oder örtliche Bauvorschrift auf diese Bußgeldvor
schrift verweist. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu
ße bis zu 100000 Deutsche Mark geahndet werden. 

(4) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrig
keit nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 oder Absatz 2 bezieht, 
können eingezogen werden. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs.1 
Nr.1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die untere Baurechtsbehörde. Hat den vollziehbaren 
Verwaltungsakt eine höhere oder oberste Landes be
hörde erlassen, so ist diese Behörde zuständig. 

ACHTER TEIL 

übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 15 

Bestehende bauliche Anlagen 

(1) Werden in diesem Gesetz oder in den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften andere An
forderungen als nach dem bisherigen Recht gestellt, 
so kann verlangt werden, daß rechtmäßig bestehen
de oder nach genehmigten Bauvorlagen bereits be-
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gonnene Anlagen den neuen Vorschriften angepaßt 
werden, wenn Leben oder Gesundheit bedroht sind. 

(2) Sollen rechtmäßig. bestehende Anlagen wesent
lich geändert werden, so kann gefordert werden, daß 
auch die nicht unmittelbar berührten Teile der Anla
ge mit diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Ge
setzes erlassenen Vorschriften in Einklang gebracht 
werden, wenn 

1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr 
entsprechen, mit dem beabsichtigten Vorhaben 
in einem konstruktiven Zusammenhang stehen 
und . 

2. die Einhaltung dieser Vorschriften bei den von 
dem Vorhaben nicht berührten Teilen der Anlage 
keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht. 

§76* 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1.Januar 1965 in Kraft. Vor
schriften, die zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
oder örtlichen Bauvorschriften ennächtigen, treten 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

• Diese Vorschrift bezieht sich auf das Gesetz in der ursprünglichen 
Fassung vom 6. April 1964 (GBI. S.151). 

Bekanntmachung der Neufassung des 
Denkmalschutzgesetzes 

Vom 6. Dezember 1983 

Auf Grund von Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung 
des Denkmalschutzgesetzes vom 18.Juli 1983 (GBL 
S. 318) wird nachstehend der Wortlaut des Denkmal
schutzgesetzes vom 25. Mai 1911 (GBI. S.209) in der 
sich aus . 

1. Artikel 1 Nr.20 des Gesetzes zur Anpassung von 
Gesetzen an die geänderten Geschäftsbereiche 
der Ministerien vom 30. Mai 1978 (GBL S.286), 

2. § 48 Abs. 3 des Landesenteignungsgesetzes vom 
6. April 1982 (GBL S.97), 

3. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Denk
malschutzgesetzes vom 18.Juli 1983 (GBL 
S.378), 

4. Artikel 3 des Gesetzes zur Aufhebung des Fidei
kommißauflösungsrechts und anderer Vorschrif
ten vom 21. November 1983 (GBL S.693) 

ergebenden, ab 1.Januar 1984 geltenden Fassung 
bekanntgemacht. 

STU'ITGART, 6. Dezember 1983 Innenministerium 
DR.EYRICH 

Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale 
(Denkmalschutzgesetz-DSchG) in der 

Fassung vom 6. Dezember 1983 

1. ABSCHNITT 

Denkmalschutz und Denkmalpflege 

§ 1 

Aufgabe 

(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmal
pflege, die Kulturdenkmale zu schützen und zu pfle
gen, insbesondere den Zustand der Kulturdenkmale 
zu überwachen sowie auf die Abwendung von Ge
fährdungen und die Bergung von Kulturdenkmalen 
hinzuwirken. 

(2) Diese Aufgabe wird vom Land und im Rahmen 
ihrer Leistungsfähigkeit von den Gemeinden erfüllt. 

2. ABSCHNITT 

Gegenstand und Organisation des 
Denkmalschutzes 

§2 

Gegenstand des Denkmalschutzes 

(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind 
Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen, an 
deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstleri
schen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öf
fentliches Interesse besteht. 

(2) Zu einem Kulturdenkmal gehört auch das Zube
hör, soweit es mit der Hauptsache eine Einheit von 
Denkmalwert bildet. 

(3) Gegenstand des Denkmalschutzes sind auch 

1. die Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie 
für dessen Erscheinungsbiidvon erheblicher Be
deutung ist (§ 15 Abs. 3), sowie 

2. Gesamtanlagen (§ 19). 

§ 3 

Denkmalsch utzbehörden 

(1) Denkmalschutzbehörden sind 

1. das Innenministerium als oberste Denkmal
schutzbehörde, 

2. die Regierungspräsidien als höhere Denkmal
schutzbehörden, 

3. die unteren Baurechtsbehörden als untere Denk
malschutzbehörden, 

4. das Landesdenkmalamt als Landesoberbehörde 
für den Denkmalschutz. 
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(2) Die den Gemeinden und Verwaltungsgemein
schaften nach Absatz 1 Nr. 3 übertragenen Aufgaben 
der unteren Denkmalschutzbehörde sind Pflichtauf
gaben nach Weisung; das Weisungsrecht ist nicht 
beschränkt. Für die Verpflichtung zur Leistung von 
Gebühren sowie für Umfang und Höhe der Gebüh
ren gelten die für die staatlichen Behörden maßge
benden Vorschriften. 

(3) Die oberste und die höhere Denkmalschutzbe
hörde entscheiden nach Anhörung des Landesdenk
malamts. Die untere Denkmalschutzbehörde ent
scheidet im Einvernehmen mit dem Landesdenk
malamti kommt kein Einvernehmen zustande, so 
entscheidet bei unteren Denkmalschutzbehörden, 
deren Rechtsträger der Rechtsaufsicht des Landrats
amts untersteht, das Landratsamt, im übrigen die hö
here Denkmalschutzbehörde. 

(4) Ist das Land als Eigentümer oder Besitzer betrof
fen, entscheidet die höhere Denkmalschutzbehörde 
im Einvernehmen mit der für die Verwaltung des 
Kulturdenkmals zuständigen Landesbehörde. 

§4 

Denkmalrat 

(1) Bei den h,öheren Denkmalschutzbehörden wird je 
ein Denkmalrat gebildet. Der Denkmalrat soll von 
der höheren Denkmalschutzbehörde bei allen Ent
scheidungen von grundsätzlicher Bedeutung gehört 
werden. 

(2) Die Mitglieder des Denkmalrats werden von der 
höheren Denkmalschutzbehörde auf die Dauer von 
fünfJahren berufen. Die Mitgliederzahl kann bis zu 
16 Personen bettagen. Dem Denkmalrat sollen ins
besondere Vertreter der Denkmalschutzbehörden, 
der staatlichen Hochbauverwaltung, der Kirchen, 
der kommunalen Landesverbände und der Kultur
denkmaleigentümer sowie weitere Personen ange
hören, die mit den Fragen des Denkmalschutzes ver
traut sind. 

(3) In den Sitzungen führt der Regierungspräsident 
oder sein Vertreter den Vorsitz. Die Mitglieder des 
Denkmalrats sind ehrenamtlich tätig. 

(4) Die höhere Denkmalschutzbehörde erläßt eine 
Geschäftsordnung für den Denkmalrat, die auch das 
Berufungsverfahren und das Vorschlagsrecht regelt. 
Die Geschäftsordnung kann bestimmen, daß der 
Denkmalrat Fachausschüsse bildet, an die Aufgaben 
delegiert werden können. 

§5 

Entschädigungen 

Die oberste Denkmalschutzbehörde kann mit Zu
stimmung des Finanzministeriums durch Rechtsver-

ordnung die Entschädigung und den Reisekostener
satz für die Beauftragten der Denkmalschutzbehör
den regeln. Dabei können Durchschnittssätze fest
gesetzt werden. 

3. ABSCHNITT 

Allgemeine Schutzvorschriiten 

§6 

Erhaltungspilicht 

Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen ha
ben diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten 
und pfleglich zu behandeln. Das Land trägt hierzu 
durch Zuschüsse nach Maßgabe der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel bei. 

§7 

Maßnahmen und Zuständigkeit der 
Denkmalschutzbehörden 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben zur Wahr
nehmung ihrer Aufgaben diejenigen Maßnahmen 
zu treffen, die ihnen nach pflichtgemäßem Ermessen 
erforderlich erscheinen. Die Vorschriften der §§ 6, 7 
und 9 des Polizeigesetzes finden sinngemäß Anwen
dung. 

(2) Soweit ein Vorhaben einer Genehmigung nach 
diesem Gesetz bedarf, kann diese mit Bedingungen 
oder Auflagen verknüpft werden. 

(3) Bedarf ein Vorhaben nach anderen Vorschriften 
einer Genehmigung, tritt die Zustimmung der Denk
malschutzbehörde an die Stelle der Genehmigung 
nach diesem Gesetz. 

(4) Soweit nicht etwas Abweichendes bestimmt ist, 
ist die untere Denkmalschutzbehörde zuständig. Er
scheint bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges Tätig
werden der zuständigen Denkmalschutzbehörde 
nicht erreichbar, so kann das Landesdenkmalamt 
oder, falls auch dieses nicht rechtzeitig tätig werden 
kann, die Polizei die erforderlichen vorläufigen Maß
nahmen treffen. Die zuständige Behörde ist unver
züglich zu unterrichten. 

(5) Ist als Eigentümer oder Besitzer eine kommunale 
Körperschaft betroffen, so entscheidet 

1. die höhere Denkmalschutzbehörde 

bei Stadt- und Landkreisen, Großen Kreisstädten 
sowie Verwaltungsgemeinschaften nach § 14 
des Landesverwaltungsgesetzes, die der Rechts
aufsicht des Regierungspräsidiums unterstehen, 
und den ihnen angehörenden Gemeinden, 

2. das Landratsamt als untere Denkmalschutzbe
hörde 
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bei Verwaltungsgemeinschaften nach § 14 des 
Landesverwaltungsgesetzes, die der Rechtsauf
sicht des Landratsamts unterstehen, und den ih
nen angehörenden Gemeinden, bei sonstigen 
Gemeinden mit Baurechtszuständigkeit sowie 
bei sonstigen Verwaltungsgemeinschaften mit 
Baurechtszuständigkeit und den ihnen angehö
renden Gemeinden. 

§ 8 

Allgemeiner Schutz von Kulturdenkmalen 

(1) Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung 
der Denkmalschutzbehörde 

1. zerstört oder beseitigt werden, 

2. in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt wer
den oder 

3. aus seiner Umgebung entfernt werden, soweit 
diese für den Denkmalwert von wesentlicher Be
deutung ist. 

(2) Dies gilt für bewegliche Kulturdenkmale nur, 
wenn sie allgemein sichtbar oder zugänglich sind. 

§9 

Sammlungen 

Von den Genehmigungspflichten nach diesem Ge
setz sind Kulturdenkmale ausgenommen, die von ei
ner staatlichen Sammlung verwaltet werden. Die 
oberste Denkmalschutzbehörde kann andere 
Sammlungen von den Genehmigungspflichten aus
nehmen, soweit sie fachlich betreut werden. 

§ 10 

Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer sind verpflichtet, Aus
künfte zu erteilen, die zur Erfüllung der Aufgaben 
des Denkmalschutzes notwendig sind. 

(2) Die Denkmalschutzbehörden oder ihre Beauf
tragten sind berechtigt, Grundstücke und zur Verhü
tung dringender Gefahr für Kulturdenkmale Woh
nungen zu betreten und Kulturdenkmale zu besich
tigen, soweit es z1!r Erfüllung der A-ufgaben des 
Denkmalschutzes erforderlich ist. Sie sind zu den er
forderlichen wissenschaftlichen Erfassungsmaßnah -
men -;- wie der Inventarisation - berechtigt; insbe
sondere können sie in national wertvolle oder lan
des- oder ortsgeschichtlich bedeutsame Archive 
oder entsprechende andere Sammlungen Einsicht 
nehmen. Artikel 13 des Grundgesetzes wird insoweit 
eingeschränkt. 

(3) Kirchen, die nicht dauernd für die Öffentlichkeit 
zugänglich sind, dürfen nur mit Zustimmung betre
ten werden. Öffentliche Kirchenräume dürfen nur 
außerhalb des Gottesdienstes besichtigt werden. 

§11 

Kulturdenkmale, die dem Gottesdienst dienen 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben bei Kultur
denkmalen, die dem Gottesdienst dienen, die gottes
dienstlichen Belange, die von der oberen Kirchenbe
hörde oder der entsprechenden Stelle der betroffe
nen Religionsgemeinschaft festzustellen sind, vor
rangig zu beachten. Vor der Durchführung von Maß
nahmen setzen sich die Denkmalschutzbehörden 
mit der oberen Kirchenbehörde oder der entspre
chenden Stelle der betroffenen Religionsgemein
schaft ins Benehmen. 

(2) § 1 Abs.1, § 8 sowie § 15Abs.1 und 2 finden keine 
Anwendung auf Kulturdenkmale, die im kirchlichen 
Eigentum stehen, soweit sie dem Gottesdienst die
nen und die Kirchen im Einvernehmen mit der ober
sten Denkmalschutzbehörde eigene Vorschriften 
zum Schutz dieser Kulturdenkmale erlassen. Vor der 
Durclrlührung von Vorhaben im Sinne der erwähn
ten Bestimmungen ist das Landesdenkmalamt zu hö
ren. Ergibt sich weder mit ihm noch mit der höheren 
Denkmalschutzbehörde eine Einigung, so entschei
det die obere Kirchenbehörde im Benehmen mit der 
obersten Denkmalschutzbehörde. 

(3) Der 8. Abschnitt dieses Gesetzes ist auf kirchenei
gene Kulturdenkmale nicht anwendbar. 

4. ABSCHNITT 

ZusätzUcher Schutz für eingetragene 
Kulturdenkmale 

§ 12 

Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung 

(1) Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung ge
nießen zusätzlichen Schutz durch Eintragung in das 
Denkmalbuch. 

(2) Bewegliche Kulturdenkmale werden nur einge
tragen, 

1. wenn der Eigentümer die Eintragung beantragt 
oder 

2. wenn sie eine überörtliche Bedeutung haben 
oder zum Kulturbereich des Landes besondere 
Beziehungen aufweisen oder 

3. wenn sie national wertvolles Kulturgut darstellen 
oder 

4. wenn sie national wertvolle oder landes- oder 
ortsgeschichtlich bedeutsame Archive darstellen 
oder 

5. wenn sie auf Grund internationaler Empfehlun
gen zu schützen sind. 
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(3) Die Eintragung ist zu löschen. wenn ihre Voraus
setzungen nicht mehr vorliegen. 

§ 13 

Eintragungsverfahren 

(1) Für die Eintragung und Löschung ist die höhere 
Denkmalschutzbehörde zuständig. 

(2) Bei einem unbeweglichen Kulturdenkmal ist die 
Gemeinde zu hören. in deren Gebiet es sich befindet. 

(3) Bestehen aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen erbebliche Zweifel, wer Eigentümer eines 
Kulturdenkmals ist, so können Verwaltungsakte der 
Denkmalschutzbehörden öffentlich bekanntgege
ben werden. 

(4) Die Eintragung wirkt für und gegen den Rechts
nachfolger. 

§ 14 

Denkmalbuch 

(1) Das Denkmalbuch wird von der höheren Denk
malschutzbehörde geführt. 

(2) Die Einsicht in das Denkmalbuch ist jedermann 
gestattet. der ein berechtigtes Interesse darlegt. 

§ 15 

Wirkung der Eintragung 

(1) Ein eingetragenes Kulturdenkmal darf nur mit 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 

1. wiederhergestellt oder instand gesetzt werden. 

2. in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz 
verändert werden, 

3. mit An- oder Aufbauten, Aufschriften oder Wer
beeinrichtungen versehen werden, 

4. von seinem Stand- oder Aufbewahrungsort inso
weit entfernt werden, als. bei der Eintragung aus 
Gründen des Denkmalschutzes verfügt wird. das 
Kulturdenkmal dürfe nicht entfernt werden. 

Einer Genehmigung bedarf auch die Aufhebung der 
Zubehöreigenschaft im Sinne von § 2 Abs. 2. 

(2) Aus einer eingetragenen Sachgesamtheit. insbe
sondere aus einer Sammlung. dürfen Einzelsachen 
nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 
entfernt werden. Die höhere Denkmalschutzbehör
de kann allgemein genehmigen, daß Einzelsachen 
im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung ent
fernt werden. 

(3) Bauliche Anlagen in der Umgebung eines einge
tragenen Kulturdenkmals. soweit sie für dessen Er
scheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, dür
fen nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehör
de errichtet, verändert oder beseitigt werden. Ande-

re Vorhaben bedürfen dieser Genehmigung, wenn 
sich die bisherige Grundstücksnutzung ändern wür
de. Die Genehmigung ist zu erteilen. wenn das Vor
haben das Erscheinungsbild des Denkmals nur uner
heblich oder nur vorübergehend beeinträchtigen 
würde oder wenn überwiegende Gründe des Ge
meinwohls unausweicl1lich Berücksichtigung ver
langen. 

§ 16 

Anzeigepflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer haben Schäden oder 
Mängel, die an eingetragenen Kulturdenkmalen 
auftreten und die ihre Erhaltung gefährden können, 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde anzu
zeigen. 

(2) Wird ein eingetragenes Kulturdenkmal veräu
ßert, so haben Ver äußerer und Erwerber den Eigen
tumswechsel innerhalb von einem Monat einer 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

§11 

Vorläufiger Schutz 

Die höhere Denkmalschutzbehörde kann anordnen, 
daß Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sa
chen, mit deren Eintragung als Kulturdenkmal in das 
Denkmalbuch zu rechnen ist, vorläufig als eingetra
gen gelten. Die Anordnung tritt außer Kraft. wenn 
die Eintragung nicht binnen eines Monats eingelei
tet und spätestens nach sechs Monaten bewirkt wird. 
Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann diese Frist um 
höchstens drei Monate verlängert werden. 

§ 18 

Besonderer Schutz bei Kata.strophen 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde wird er
mächtigt, durch Rechtsverordnung die zum Schutz 
eingetragener Kulturdenkmale für den Fall von Ka
tastrophen erforderlichen Vorschriften zu erlassen. 
Dabei können insbesondere die Eigentümer und Be
sitzer verpflichtet werden, 

1. den Aufbewahrungsort von Kulturdenkmalen zu 
melden. 

2. Kulturdenkmale mit den in internationalen Ver
trägen vorgesehenen Kennzeichen versehen zu 
lassen. 

3. Kulturdenkmale zu bergen, besonders zu si
chern. bergen oder besonders sichern zu lassen 
oder sie zum Zwecke der vorübergehenden Ver
wahrung an Bergungsorten auf Anordnung der 
Denkmalschutzbehörde abzuliefern, 

4. die wissenschaftliche Erfassung von Kulturdenk
malen oder sonstige zu ihrer Dokumentierung, 
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Sicherung oder Wiederherstellung von der 
Denkmalschutzbehörde angeordnete Maßnah
men zu dulden. 

Soweit in der Rechtsverordnung eine Ablieferungs
pflicht vorgesehen wird, ist anzuordnen, daß die ab
gelieferten Sachen unverzüglich den Berechtigten 
zurückzugeben sind, sobald die weitere Verwah
rung an einern Bergungsort zum Schutz der Kultur
denkmale nicht mehr erforderlich ist. 

(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 kann von der 
obersten Denkmalschutzbehörde durch Rechtsver
ordnung auf die nachgeordneten Denkmalschutzbe
hörden übertragen werden. 

5. ABSCHNITT 

Gesamtanlagen 

§ 19 

(1) Die Gemeinden können im Benehmen mit dem 
Landesdenkmalamt Gesamtanlagen, insbesondere 
Straßen-, Platz- und Ortsbilder, an deren Erhaltung 
aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimat
geschichtlichen Gründen ein besonderes öffentli
ches Interesse besteht, durch Satzung unter Denk
malschutz stellen. 

(2) Veränderungen an dem geschützten Bild der Ge
samtanlage bedürfen der Genehmigung der unte
ren Denkmalschutzbehörde. Die Genehmigung ist 
zu erteilen, wenn die Veränderung das Bild der Ge
samtanlage nur unerheblich oder nur vorüberge
hend beeinträchtigen würde oder wenn überwie
gende Gründe des Gemeinwohls unausweichlich 
Berücksichtigung verlangen. Die Denkmalschutz
behörde hat vor ihrer Entscheidung die Gemeinde 
zu hören. 

6. ABSCHNITT 

Fund von Kulturdenkmalen 

§ 20 

Zufällige Funde 

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von 
Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, daß an 
ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstleri
schen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öf
fentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich 
einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde 
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 
die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenk-

malamt mit einer Verkürzung der Frist einverstan
den sind. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn 
damit unverhältnismäßig hohe Kosten oder Nachtei
le verbunden sind und die Denkmalschutzbehörde 
es ablehnt, hierfür Ersatz zu leisten. 

(2) Das Landesdenkmalarnt und seine Beauftragten 
sind berechtigt, den Fund auszuwerten und, soweit 
es sich um bewegliche Kulturdenkmale handelt, zu 
bergen und zur wissenschaftlichen Bearbeitung in 
Besitz zu nehmen. 

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen be
kanntwerdenden Funde unverzüglich dem Landes
denkmalamt mitzuteilen. 

§ 21 

Nachforschungen 

Nachforschungen, insbesondere Grabungen, mit 
dem Ziel, Kulturdenkmale zu entdecken, bedürfen 
der Genehmigung des Landesdenkmalamts. 

§ 22 

Grabungsschutzgebiete 

(1) Die untere Denkmalschutzbehörde ist ermäch
tigt, Gebiete, die begründeter Vermutung nach Kul
turdenkmale von besonderer Bedeutung bergen, 
durch Rechtsverordnung zu Grabungsschutzgebie
ten zu erklären. 

(2) In Grabungsschutzgebieten dürfen Arbeiten, 
durch die verborgene Kulturdenkmale zutage geför
dert oder gefährdet werden können, nur mit Geneh
migung des Landesdenkmalamts vorgenommen 
werden. Die bisherige land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung bleibt unberührt. 

§ 23 

Schatzregal 

Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos sind oder 
die so lange verborgen gewesen sind, daß ihr Eigen
tümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der 
Entdeckung Eigentum des Landes, wenn sie bei 
staatlichen Nachforschungen oder in Grabungs
schutzgebieten entdeckt werden oder wenn sie ei
nen hervorragenden wissenschaftlichen Wert ha
ben: 

7. ABSCHNITT 

Entschädigung 

§ 24 

(1) Soweit Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes 
enteignende Wirkung haben, ist eine angemessene 
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Entschädigung zu leisten. § § 7 bis 13 des Landesent
eignungsgesetzes gelten entsprechend. 

(2) Kommt eine Einigung über die Entschädigung 
nicht zustande, so entscheidet die höhere Denkmal
schutzbehörde. 

8. ABSCHNITT 

Förmliche Enteignung 

§ 25 

Voraussetzungen der Enteignung 

(1) Die Enteignung ist zulässig, soweit die Erhaltung 
eines eingetragenen Kulturdenkmals oder seines Er
scheinungsbildes oder die Erhaltung einer geschütz
ten Gesamtanlage auf andere zumutbare Weise 
nicht gesichert werden kann. 

(2) Die Enteignung ist außerdem zulässig 

1. bei Funden, soweit auf andere Weise nicht si
cherzustellen ist, daß ein Kulturdenkmal wissen
schaftlich ausgewertet werden kann oder allge
mein zugänglich ist, 

2. bei Kulturdenkmalen, soweit auf andere Weise 
nicht sicherzustellen ist; daß sie wissenschaftlich 
erfaßt werden können. 

(3) Zum Zwecke von planmäßigen Nachforschungen 
ist die Enteignung zulässig, wenn eine begründete 
Vermutung dafür besteht, daß durch die Nachfor
schung Kulturdenkmale entdeckt werden. 

§ 26 

Enteignl11}g beweglicher Sachen 

(1) Ist Gegenstand der Enteignung eine bewegliche 
Sache, ein Recht an einer beweglichen Sache oder 
ein Recht, das zum Erwerb, Besitz oder zur Nutzung 
der beweglichen Sache berechtigt oder den Ver
pflichteten in der Nutzung der beweglichen Sache 
beschränkt, gelten §§ 4, 5, 7 bis 13, 17, § 22 Abs.1, 3 
und 4, §§ 23, 27 bis 36, 39, 40, 42 und 43 des Landes
enteignungsgesetzes entsprechend. In der Ausfüh
rungsanordnung können der Eigentümer und der 
Besitzer verpflichtet werden, die Sache an den Ent
eignungsbegünstigten herauszugeben. 

(2) Ist zur Erhaltung, wissenschaftlichen Erfassung 
oder Auswertung eines Kulturdenkmals die soforti
ge Herausgabe an den Antragsteller dringend gebo
ten, kann die Enteignungsbehörde den Eigentümer 
oder Besitzer verpflichten, die Sache an den Antrag
steller herauszugeben. Im übrigen gelten § 37 Abs. 2 
bis 5 und § 38 Abs.2 und 3 des Landesenteignungs
gesetzes entsprechend. 

9. ABSCHNITT 

Ordnungswidrigkeiten und 
Schlußbestimmungen 

§ 27 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. ohne Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 
die in § 8, § 15 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Sätze 1 
und 2, § 21, § 22 Abs.2 Satz 1 bezeichneten 
Handlungen vornimmt oder den in Genehmi
gungen enthaltenen vollziehbaren Auflagen zu
widerhandelt, 

2. den ihn nach § 16, § 20 Abs.1 treffenden Pflich
ten zuwiderhandelt, 

3. den Maßnahmen der Dei:J.kmalschutzbehörden 
nach § 7 Abs. 1 oder 4 zuwiderhandelt, sofern die 
Behörde auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

·4. den Vorschriften einer nach § 18 erlassenen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, 

5. ohne Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 
entgegen § 19 Abs.2 Satz 1 Veränderungen an 
dem geschützten Bild einer Gesamtanlage vor
nimmt oder den in Genehmigungen enthaltenen 
vollziehbaren Auflagen zuwiderhandelt, soweit 
die Gesamtanlage durch Rechtsverordnung nach 
§ 19 Abs.1 dieses Gesetzes in der bis zum 31. De
zember 1983 geltenden Fassung unter Denkmal
schutz gestellt wurde, 

6. den Vorschriften einer nach § 19 Abs. 1 erlasse
nen Satzung zuwiderhandelt, soweit die Satzung 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß
geldvorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu
ße bis zu 100000, in besonders schweren Fällen bis 
zu 500000 Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrig
keit nach Absatz 1 Nr.l, 3 oder 4 bezieht, können 
eingezogen werden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs.l 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die untere Denkmalschutzbehörde. 

§ 28 

Obergangsbestimmungen 

(1) Als Eintragung in das Denkmalbuch gemäß § 12 
gilt die Eintragung in 
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1. dqs Denkmalbuch und das Buch der Bodenalter
tümer nach dem bad. Landesgesetz zum Schutz 
der Kulturdenkmale. 

2. das auf Grund von Artikel 97 Abs.7 der württ. 
Bauordnung angelegte Landesverzeichnis der 
Baudenkmale. 

3. das auf Grund von § 34 der bad. Landesbau
ordnung angelegte Verzeichnis der Baudenk
male. 

4. das Verzeichnis der Denkmäler nach Artikel 8 
und 10 des hess. Gesetzes den Denkmalschutz 
betreffend vom 16.Juli 1902 (RegBl. S.275). 

5. das Denkmalverzeichnis gemäß Verfügung des 
württ. Ministeriums des Kirchen- und Schulwe
sens, betreffend den Schutz von Denkmalen und 
heimatlichem Kunstbesitz. vom 25. Mai 1920 
(RegBl. S.317). 

(2) Die Eintragungen nach Absatz 1 sollen in das 
nach diesem Gesetz anzulegende Denkmalbuch 
nach den für Neueintragungen geltenden Bestim
mungen übertragen werden. 

(3) Straßen-. Platz- undOrtsbilder. die nach dem bad. 
Denkmalschutzgesetz geschützt waren. behalten 
diese Eigenschaft gemäß § 19, soweit der Schutz im 
Einvernehmen mit der Gemeinde verfügt worden ist. 
Gebiete. die nach dem bad. Denkmalschutzgesetz zu 
Grabungsschutzgebieten erklärt waren. werden 
Grabungsschutzgebiete gemäß § 22. 

(4) Kulturdenkmale im Eigentum des Staates und öf
fentlich-rechtlicher Körperschaften. Anstalten oder 
Stiftungen. die nicht in das Denkmalbuch eingetra
gen sind, aber eine besondere Bedeutung besitzen, 
stehen bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Inkraft
treten dieses Gesetzes den eingetragenen Kultur
denkmalen gleich. 

(5) Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der 
Fideikommißauflösung zum Schutz von Gegen
ständen und Sachg'esamtheiten von besonderem 
künstlerischen, wissenschaftlichen, geschichtlichen 
oder heimatlichen Wert getroffen sind, werden 
durch dieses Gesetz nicht berührt. Solche Maßnah
men können geändert, an die Vorschriften dieses 
Gesetzes angepaßt oder aufgehoben werden. Zu
ständig hierfür sind die höheren Denkmalschutzbe
hörden. Sie haben auch die zur Durchsetzung der 
Maßnahmen erforderlichen Anordnungen zu tref
fen. Soweit zur Wirksamkeit eines Rechtsgeschäf
tes oder zur Vornahme einer Handlung die Geneh
migung des Fideikommißgerichts erforderlich war, 
geht die· Genehmigungszuständigkeit auf die hö
here Denkmalschutzbehörde über. 

§ 29 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1972 in Kraft.! 

(2) Gleichzeitig treten alle diesem Gesetz entspre
chenden oder widersprechenden Vorschriften außer 
Kraft, insbesondere 

1. das bad. Landesgesetz zum Schutz der Kultur
denkmale (Badisches Denkmalschutzgesetz) 
vom 12.Juli 1949 (GVBl. S.303), 

2. das WÜrtt. Gesetz betreffend den vorläufigen 
Schutz von Denkmalen im Eigentum bürgerli
cher oder kirchlicher Gemeinden sowie öffentli
cher Stiftungen vom 14.März 1914 (RegBI. 
S.45), 

3. das württ. Gesetz betreffend den vorläufigen 
Schutz von Denkmalen und heimatlichem Kunst
hesitz vom 14.Mai 1920 (RegBI. S.305), 

4. die Verfügung des württ.Ministeriums des Kir
. chen- und Schulwesens, betreffend den Schutz 
von Denkmalen und heimatlichem Kunstbesitz, 
vom 25.Mai 1920 (RegBl. S.317), 

5. § 131 des Polizeistrafgesetzbuches für Baden 
vom 31.0ktober 1863 in der Fassung der Be
kanntmachung vom 25.Juli 1923 (GVBl. S.216), 

6. die bad. Verordnung vom 27.November 1914, 
Ausgrabungen und Funde betreffend (GVBI. 
S.290), 

7. das preuß. Ausgrabungsgesetz vom 26.März 
1914 (GS S.41), 

8. die württ. Verfügung des Ministeriums des In
nern über Baudenkmale vom 14.Januar 1912 
(RegBl. S.lO), 

9. Artikel 97 der württ.Bauordnung vorn 28.Juli 
1910 (RegBI. S.333), 

10. §§ 6 und 7 des Gesetzes über das Erlöschen der 
Fideikommisse und sonstiger gebundener Ver
mögen vom 6.Juli 1938 (RGBl.I S.825) und § 7 
der Verordnung zur Durchführung und Ergän
zung des Gesetzes über das Erlöschen der Fidei
kommisse und sonstiger gebundener Vermögen 
vom 20. März 1939 (RGBl.IS.509), soweit sie den 
Schutz und die Sicherung von Gegenständen 
und Sachgesamtheiten von besonderem künstle
rischen, wissenschaftlichen, geschichtlichen und 
heimatlichen Wert betreffen, 

11. die Verfügungen Nr.41 und 42 des WÜrU.-bad. 
Kultministeriums betr. den Denkmalschutz von 
Innenräumen vom 18.Juli 1946 (RegBl. S.215) 
und vom 19.Dezember 1946 (RegBl. 1947 S.l). 

! Die Vorschrift betrifft das Gesetz in der ursprünglichen Fassung 
vom 25. Mai 1971 (GBI. 5.209). 
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Verordnung des Ministeriums für 
Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr und 

des Regierungspräsidiums Tübingen über 
das Naturschutzgebiet» Eriskircher Ried « 

Vom 10. Oktober 1983 

Auf Grund von § 21 und § 58 Abs. 2 des Gesetzes zum 
Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über 
die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Na
turschutzgesetz - NatSchG -) vom 21. Oktober 1975 
(GBl. S.654), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Anpassung des Landesrechts an das Landesverwal
tungsverfahrensgesetz und zur Aufhebung entbehr
licher Rechtsvorschriften vom 4.Juli 1983 (GBl. 
S. 265) und von § 30 Abs. 2 Satz i des Wassergesetzes 
in der Fassung vom 26.April 1976 (GBl. S.369) in 
Verbindung mit Artikel 5 des Übereinkommens über 
die Schiffahrt auf dem Bodensee vom 1. Juni 1973 
(BGB!. 1975, Teil 11 S.1405) wird im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 
Umwelt und Forsten als Oberste Wasserbehörde ver
ordnet: 

§1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Ge
biet der Gemeinde Eriskirch, der Stadt Friedrichsha
fen, Bodenseekreis, und des Bodensees werden zum 
Naturschutzgebiet erklärt. Das Naturschutzgebiet 
führt die Bezeichnung)} Eriskircher Ried «. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von 
552 ha. Es umfaßt 

1. auf Gemarkung Eriskirch 

a) die Fläche, die südöstlich der Gemarkungs
grenze gegen Friedrichshafen, südwestlich 
dem nicht im Schutzgebiet liegenden Bahn
damm 306, 527, 582 und westlich der Schus
sen liegt, ohne die Wege 335, 380, 580 und den 
an 335 und 380 unmittelbar angrenzenden 
Teil des Weges 379; 

b) die Schussen (Flurstück 1209) zwischen der 
Verlängerung der nördlichen Grenze von 
Flurstück 1482 und der Mündung; 

c) die Fläche, die östlich der Schussen, südlich, 
beziehungsweise westlich der im Schutzge
biet liegenden Flurstücke 1482, 1480, 1407 
(nur der südlich der Nutzungsgrenze liegende 
Teil liegt im Schutzgebiet), 1472/2 (teilweise) 
und nördlich, beziehungsweise westlich des 

nicht im Schutzgebiet liegenden Weges 1528/ 
3, des Weges um die Kläranlage auf Flurstück 
1570, des Weges 1576 und des Weges auf der 
Böschungsoberkante des Flurstücks 1584 
liegt; 

2. auf Gemarkung Friedrichshafen die Fläche süd
östlich der im Schutzgebiet liegenden Flurstücke 
1183 und 1219 (Gewann »Obere Nachtweide«) 
und südwestlich der nicht im Schutzgebiet lie
genden Flurstücke, Straßen und Wege 1237/6, 
1250/7,1250,1258,1261 und 1263bis zur Gemar
kungsgrenze gegen Eriskirch, mit Ausnahme der 
Flurstücke 1263/1 bis /4,1259/5 bis /8, /10 bis /14, 
/17 bis /20, /22 bis /33, Weg 21, den daran an
grenzenden Teil des Weges 1259 und ohne die 
nördliche Ecke des Flurstückes 1261/2 (Nut
zungsgrenze zu Gebäude 41) i 

3. die den in Nummer 1 und 2 beschriebenen Land
flächen vorgelagerte Fläche des Bodensees, die 
begrenzt wird 

a) im Südosten von einer geraden Linie, die von 
der gemeinsamen Grenze der Flurstücke 670 
und 671 auf Gemarkung Eriskirch bis 200 rn 
vor das Seezeichen 42 verläuft, 

b) im Süden von einem in 200 m Abstand nörd
lich um das Seezeichen 42 geschlagenen 
Kreisbogen, der von dem in a) genannten 
Endpunkt bis zur Fluchtlinie Seezeichen 42/ 
Pappeln bei Seewiesenösch verläuft, 

c) ab dem um das Seezeichen 42 geschlagenen 
Kreisbogen auf der in b) genannten Fluchtli
nie 800 m weit in nördlicher Richtung (südli
cher Teil der Westgrenze), 

d) im Norden von einer geraden Linie, die von 
der gemeinsamen Grenze der Flurstücke 1182 
und 1183 auf Gemarkung Friedrichshafen bis 
200 m vor den Deviationspfahl verläuft, 

e) im Nordwesten von einem in 200 m Abstand 
östlich um den Deviationspfahl geschlagenen 
Kreisbogen, der von dem in Buchstabe d) ge
nannten Endpunkt bis zur Fluchtlinie Devia
tionspfahl/Strandbad Langenargen verläuft, 

f) ab dem um den Deviationspfahl geschlage
nen Kreisbogen auf der in e) genannten 
Fluchtlinie 2060 m weit in südlicher Richtung 
(nördlicher Teil der Westgrenze), 

g) von der 1000 m langen geraden Verbindung 
der in c) und f) festgelegten Endpunkte (mitt
lerer Teil der Westgrenze). 

(2) Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in vier 
Karten des Regierungspräsidiurns Tübingen vom 
17. Mai 1983 im Maßstab 1:2500 sowie in Übersichts
karten im Maßstab 1:10000 vom 17.Mai 1983 und 
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1:25000 vom 17.Mai 1983, gekennzeichnet und rot 
angelegt. Die Karten sind Bestandteil dieser Verord
nung. DieVerordnung mit Karten wird beim Mini
sterium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr in 
Stuttgart, beim Regierungspräsidium Tübingen in 
Tübingen, beim Landrats amt Bodenseekreis in 
Friedrichshafen und beim Bürgermeisteramt in 
Friedrichshafen niedergelegt. Sie können dort durch 
jedermann während der Sprechzeiten kostenlos ein
gesehen werden. 

§3 

Schutzzweck 

Wesentlicher Schutzzweck ist die Erhaltung des ein
zigartigen Naturraumes zwischen der Schussen
und Rotachmündung mit der ausgedehnten Flach
wasserzone des Bodensees, den Schilfbereichen, 
den Riedflächen, den Altwässern und den von Kultur 
geprägten Landschaftselementen als besonders na
turnaher Brut-, Rast- und Nahrungsraum für viele 
seltene, zum Teil vom Aussterben bedrohte Wasser
vögel, Insekten, Fische, Amphibien und Reptilien, 
mit einer artenreichen Vegetation, insbesondere ei
ner vielfältigen, besonders reichhaltigen typischen 
Flachmoorflora mit zum Teil vom Aussterben be
drohten Arten. 

§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen 
verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des Schutzgebietes oder seiner 
Bestandteile, zu einer nachhaltigen Störung oder zu 
einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen For
schung führen können. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauord
nung in der jeweils geltenden Fassung zu errich
ten oder der Errichtung gleichgestellte Maßnah
men durchzuführen, Sport-, Spiel- oder Erho
lungseinrichtungen zu schaffen sowie Einfriedi
gungen jeder Art zu errichten; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsan
lagen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder 
Anlagen dieser Art zu verändern; 

3. die Bodengestalt zu verändern; 

4. Entwässerungs- oder andere Maßnahmen vorzu
nehmen, die den Wasserhaushalt des Gebietes 
entgegen dem Schutzzweck verändern, 

5. Abf~e oder sonstige Gegenstände zu lagern; 

6. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen; 

7. Aufforstungen vorzunehmen oder sonstige 
Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

8. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nach
zustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, 
Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere freizu
legen, zu entfernen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

9. die Art der bisherigen Grundstiicksnutzung ent
gegen dem Schutzzweck zu ändern; 

10. zu zeIten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahr
zeuge oder Verkaufsstände aufzustellen, 

11. Feuer zu machen, 

12. das Schutzgebiet außerhalb der Wege zu be
treten; 

13. das Schutzgebiet zu Land außerhalb der dafür 
zugelassenen Wege mit Fahrzeugen aller Art zu 
befahren; 

14. das Schutzgebiet zu Wasser mit Fahrzeugen aller 
Art im Sinne von Artikel 0.02a Bodensee-Schiff
fahrts-Ordnung zu befahren, 

15. Wohnboote, Bojen oder andere schwimmende 
Anlagen zu verankern, Stege zu errichten, 

16. zu baden; 

17. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunrei
nigungen oder Erschütterungen zu verursa
chen; 

18. Düngemittel oder Chemikalien einzubringen. 

§ 5 

Zulässige Handlungen 

Die Verbote des § 4 gelten nicht 

1. für die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Nutzung in der ortsüblichen Art auf den bisher 
landwirtschaftlich genutzten Flächen; 

2. für die Holznutzung im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde, 

3. für die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und 
der Berufsfischerei, 

4. für das Baden im Strandbad Eriskirch und das 
Betreten der schilffreien Eisflächen, 

5. für das ordnungsgemäße Sportfischen in der 
Schussen, im Schussenaltarm Flurstück 599, im 
Rotachaltarm Flurstück 1237/1 und im Bodensee 
von den Ufern der Flurstücke 736 (Strandbad 
Eriskirch) und 737 aus; 

6. für das Freihalten der bestehenden Fahrrinnen in 
der bisherigen Art und im bisherigen Umfang; 
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7. für das Befahren der Schussen mit Fahrzeugen 
ohne Motorkraft außerhalb der Schilfzone und 
dem unmittelbaren Uferbereich~ 

8. für das Durchfahren der Wasserfläche, das an 
Land gehen und sonstige Handlungen, soweit sie 
zur Abwendung einer unmittelbar drohenden 
Gefahr geboten sind; 

9. für die ordnungsgemäße Ausübung der Schiff
fahrt außerhalb des Schutzgebiets sowie das Be
fahren der ausgesteckten Schiffahrtsrinne vor 
der Schussenmündung)' 

10. für die Gewässerunterhaltung im Rahmen der 
Unterhaltungspflichti 

11. für die sonstige rechtmäßigerweise ausgeübte 
Nutzung der Grundstücke, Straßen und Wege 
sowie der an Land rechtmäßigerweise beste
henden Einrichtungen in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang sowie deren Unter
haltung und Instandsetzung, mit den sich aus 
§ 4 Abs.1 und Abs.2 Nr.14 ergebenden Ein
schränkungen; 

12. für notwendige Handlungen und Pflegemaßnah
men, die von der höheren Naturschutzbehörde 
oder einer von ihr zur Betreuung beauftragten 
Stelle ver anlaßt werden; 

13. für notwendige Handlungen im Rahmen einer 
amtlichen oder amtlich angeordneten überwa
chungstätigkeit; 

14. für behördlich angeordnete oder zugelassene 
Beschilderungen. 

§6 

Befreiungen 

(1) Von den naturschutzrechtlichen Vorschriften die
ser Verordnung kann das Regierungspräsidium Tü
bingen nach § 63 NatSchG Befreiung erteilen. 

(2) Von den wasser- und schiffahrtsrechtlichen Vor
schriften dieser Verordnung kann das Regierungs
präsidium Tübingen im Einzelfall Befreiung erteilen, 
wenn 

1. überwiegende öffentliche Belange die Befreiung 
erfordern oder 

2. der Vollzug der Bestimmung zu einer offenbar 
nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung mit den öffentlichen Belangen ver
einbar ist. 

§7 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs. 1 Nr.2 
NatschG handelt, wer im Naturschutzgebiet vors ätz-

lieh oder fahrlässig eine der nach § 4 verbotenen 
Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 120 Abs.1 Nr.5 
Wassergesetz handelt, wer im Naturschutzgebiet 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen §§ 4 bis 6 mit 
Wasserfahrzeugen fährt oder Wasserfahrzeuge oder 
schwimmende Anlagen verankert. 

§8 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung mit Karten tritt drei Wochen 
nach Verkündung der Verordnung im Gesetzblatt in 
Kraft. 

(2) Die Karten mit den dargestellten Grenzen des Na
turschutzgebietes (§ 2) und diese Verordnqng wer
den beim Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand 
und Verkehr in Stuttgart, beim Regierungspräsi
dium Tübingen in Tübingen, beim Landratsamt Bo
denseekreis in Friedrichshafen und beim Bürger
meisteramt in Friedrichshafen ab dem Tag nach Ver
kündung der Verordnung im Gesetzblatt zwei Wo
chen lang zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. Die 
Karten werden dadurch verkündet. 

(3) Gleichzeitig tritt die» Verordnung des Landrats
amts Tettnang zum Schutz der Landschaftsteile am 
württembergischen Bodenseeufer« vom 13. Septem
ber 1940 (Tettnanger und Friedrichshafener Tagblatt 
vom 18. September 1940 und Schwäbische Zeitung 
vom 2. Juni 1951), soweit sie sich auf den Geltungs
bereich dieser Verordnung bezieht, und die» Verord
nung des WürUembergischen Kultusministers als 
höhere Naturschutzbehörde über das Naturschutz
gebiet Eriskircher Ried, in den Gemarkungen Eris
kirch und Friedrichshafen, Kreis Tettnang« vom 
8. Juli 1939 (Regierungs-Anzeiger für Württemberg 
Nr.28 vom 13.Juli 1939) in vollem Umfang außer 
Kraft. 

STUTIGART, den 10. Oktober 1983 

Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Verkehr 

DR.EBERLE 

MINGEN, den 21. Juli 1983 

Regierungspräsidium 

DR.GÖGLER 
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Verordnung des Ministeriums für Kultus 
und Sport über die Prüfung für 
übersetzer r Dolmetscher sowie 
Übersetzer und Dolmetscher 

Vom 9. November 1983 

Auf Grund von § 89 Abs.1 und 3 des Schulgesetzes 
von Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 
1. August 1983 (GB!. S.391), wird verordnet: 

§ 1 

Arten der Prüfung 

(1) Die Prüfung kann abgelegt werden für überset
zer, Dolmetscher sowie übersetzer und Dolmet
scher. 

(2) Jede Prüfung ist gesondert abzulegen. 

(3) Die Prüfung kann jeweils nur in einer Fremd
sprache und nur in einem Fachgebiet abgelegt 
werden. Fremdsprachen, in denen die Prüfung ab
gelegt werden kann, sind Englisch. Franzosisch 
und Spanisch. Das Ministerium für Kultus und 
Sport kann im Einzelfall weitere Fremdsprachen 
zulassen. Fachgebiete können sein: Geisteswissen
schaften, Naturwissenschaften (einschließlich Me
dizin), Politik, Rechtswesen, Technik und Wirt
schaft. 

§ 2 

Ort und Zeit der,Prüfung 

(1) Die Prüfung wird vom Oberschulamt Karlsruhe 
abgenommen. 

(2) Die Prüfung findet mindestens einmal jährlich 
statt. 

(3) Ort und Zeit der schriftlichen Prüfung werden un
ter Angabe des Meldetermins spätestens drei Mona
te vor Prüfungsbeginn im Staatsanzeiger bekannt
gegeben. 

(4) Ort und Zeit der mündlichen Prüfung werden den 
Prüfungsteilnehmem schriftlich mitgeteilt. 

§3 

Zulassungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist, daß 
der Bewerber 

1. eine berufsqualifizierende Ausbildung als über
setzer bzw. Dolmetscher in der zu prüfenden 
Sprache oder eine entsprechende Berufserfah
rung nachweist, 

2. im Laufe des Kalenderjahres, in dem er die Prü
fung ablegt, in der Regel das 20. Lebensjahr voll
endet und 

3. seinen Wohnsitz in der Regel in Baden-Württem
berg hat. 

§4 

Meldung zur Prüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung ist beim Oberschulamt 
Karlsruhe innerhalb der vorgeschriebenen Frist ein
zureichen. In dem Antrag ist anzugeben, welche 
Prüfung der Bewerber ablegen will, in welcherSpra
che und in welchem Fachgebiet. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen: 

1. ein handgeschriebener Lebenslauf, der insbe
sondere eine lückenlose Darstellung des Ausbil
dungsgangs sowie ggf. Angaben über Auslands
aufenthalte und eine etwaige berufliche Tätig
keit enthält, 

2. beglaubigte Abschriften der Abgangs- bzw. Ab
schlußzeugnisse der besuchten Schulen, 

3. eine Erklärung, ob und ggf. wann, wo und mit 
welchem Erfolg der Bewerber bereits früher an 
einer entsprechenden bzw. vergleichbaren Prü
fung teilgenommen hat. 

§5 

Entscheidung über die Zulassung 

über die Zulassung entscheidet das Oberschulamt 
und benachrichtigt den Bewerber spätestens drei 
Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung. 

§6 

Allgemeine Prüfungsanforderungen 

In der Prüfung muß der Bewerber nachweisen, daß 
er die sprachlichen und sachlichen Kenntnisse und 
die Fähigkeiten besitzt, die für die Ausübung des Be
rufes erforderlich sind, für den er die Prüfung ablegt. 
Dazu gehört neben einer breiten Allgemeinbildung 
Vertrautheit, insbesondere mit den politisch-gesell
schaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Ver
hältnissen des Sprachraums sowohl der Fremdspra
che als auch der deutschen Sprache sowie die Kennt
nis der einschlägigen sprachlichen und fachlichen 
Hilfsmittel. 

§1 
Besondere Priifungsanforderungen 

(1) In der Prüfung für übersetzer wird im einzelnen 
verlangt: 

Sichere mündliche und schriftliche Beherrschung 
der deutschen Sprache und der Fremdsprache, Ge
wandtheit im Ausdruck, Anpassungsfähigkeit an 
den jeweiligen Text und seine Sprachform sowie die 
Befähigung, mögliche sachliche Mißverständnisse 
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und Fehldeutungen vorauszusehen und durch eine 
entsprechende Übersetzung auszuschalten. 

(2) In der Prüfung für Dolmetscher wird im einzel
nen, außer den in Absatz 1 genannten Anforderun
gen, verlangt: 

Rasche Auffassungsgabe, gutes Gedächtnis, Kon
zentrationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen sowie 
die Befähigung, mögliche Mißverständnisse und 
Fehldeutungen zu erkennen und bei der Wiederga
be flarauf hinzuweisen. 

(3) In der Prüfung für Übersetzer und Dolmetscher 
werden im einzelnen die in Absatz 1 und 2 genann
ten Anforderungen verlangt. 

(4) In sämtlichen Prüfungen werden in dem gewähl
ten Fachgebiet darüber hinaus vertiefte sprachliche 
und sachliche Kenntnisse verlangt. 

§ 8 

Prüfungsausschuß, Fachausschuß 

(1) Für die Durchführung der Prüfungen wird ein 
Prüfungsausschuß gebildet. Diesem gehören an: 

1. als Vorsitzender ein Vertreter oder Beauftragter 
des Öberschulamts, 

2. weitere vom Oberschulamt berufene Mitglieder. 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt 
für die ordnungsgemäße Durchführung der mündli
chen Prüfung und Feststellung des Prüfungsergeb
nisses. Er achtet insbesondere darauf, daß die Be
stimmungen eingehalten werden, nicht von unrichti
gen Voraussetzungen oder sachfremden Erwägun
gen ausgegangen und nicht gegen allgemeine Be
wertungsgrundsätze oder den Grundsatz der 
Gleichbehandlung aller Prüflinge verstoßen wird. 
Der Vorsitzende kann an allen Prüfungen und Bera
tungen der Fachausschüsse teilnehmen. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei 
ihrer Tätigkeit als Prüfer unabhängig. Sie sind zur 
Amtsverschwiegenheit über alle Prüfungsangele
genheiten verpflichtet und vor Beginn der Prüfung 
hierüber zu belehren. 

(4) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn 
mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend 
sind. Der Prüfungsausschuß entscheidet mit einfa
cher Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stim
me des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(5) Für die einzelnen mÜndlichen Prüfungen bildet 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die erfor
derlichen Fachausschüsse. Jedem Fachausschuß ge
hören an: 

1. der Vorsitzende oder ein von ihm bestimmtes 
Mitglied des Prüfungsausschusses als Leiter, 

2. ein Mitglied des Prüfungsausschusses als Prüfer, 

3. ein weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses 
zugleich als Protokollführer. 

Mindestens ein Mitglied soll eine Prüfung als über
setzer, Dolmetscher bzw. übersetzer und Dolmet
scher abgelegt haben oder eine mehrjährige ent
sprechende berufliche Tätigkeit nachweisen kön
nen. 

§9 

Leistungsbeurteilung 

Die Leistungen in der schriftlichen und mündlichen 
Prüfung werden mit folgenden Noten bewertet: 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6). 

Bei der Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistun
gen durch den Erst- und Zweitkorrektor sind halbe 
Noten zulässig; im übrigen werden nur ganze Noten 
gegebel').. Für die Bedeutung der Noten gelten die 
Bestimmungen für die Öffentlichen.Schulen. 

§ 10 

Teile der Prüfung 

Jede Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei
nem mündlichen Teil. 

§11 

Schriftliche Prüfung 

(1) In der Prüfung für übersetzer sowie für überset
zer und Dolmetscher sind folgende Aufgaben zu fer
tigen: 

1. ein Aufsatz in der Fremdsprache über ein landes
kundliches Thema des Sprachraumes der Spra
che, die geprüft wird, wobei drei Themen zur 
Wahl gestellt werden, 

Bearbeitungszeit: 180 Minuten; 

2. eine übersetzung eines anspruchsvollen Textes 
allgemeiner Art von etwa 25 Schreibmaschinen
zeilen aus der Fremdsprache in die deutsche 
Sprache, 

Bearbeitungszeit: 90 Minuten; 

3. eine übersetzung eines dem gewählten Fachge
biet entnommenen anspruchsvollen Textes von 
etwa 25 Schreibmaschinenzeilen aus der Fremd
sprache in die deutsche Sprache, 

Bearbeitungszeit: 90 Minuten; 

4. eine übersetzung eines anspruchsvollen Textes 
allgemeiner Art von etwa 25 Schreibmaschinen-
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zeilen aus der deutschen Sprache in die Fremd
sprache, 

Bearbeitungszeit: 90 Minuten; 

5. eine übersetzung eines dem ausgewählten 
Fachgebiet entnommenen anspruchsvollen Tex
tes von etwa 25 Schreibmaschinenzeilen aus der 
deutschen Sprache in die Fremdsprache, 

Bearbeitungszeit: 90 Minuten. 

(2) In der Prüfung für Dolmetscher sind folgende 
Aufgaben zu fertigen: 

1. ein Aufsatz in der Fremdsprache über ein landes
kundliches Thema des Sprachraumes der Spra
che, die geprüft wird, wobei drei Themen zur 
Wahl gestellt werden, 

Bearbeitungszeit: 180 Minuten; 

2. eine übersetzung eines anspruchsvollen Textes 
allgemeiner Art von etwa 25 Schreibmaschinen
zeilen aus der Fremdsprache in die deutsche 
Sprache, 

Bearbeitungszeit: 90 Minuten; 

3. übersetzung eines anspruchsvollen Textes allge
meiner Art von etwa 25 Schreibmaschinenzeilen 
aus der deutschen Sprache in die Fremdsprache, 

Bearbeitungszeit: 90 Minuten. 

(3) Die Prüfungsaufgaben werden vom Oberschul
amt gestellt. 

(4) Die Leitung der schriftlichen Prüfung obliegt ei
nem Beauftragten des Oberschulamts. Die Leitung 
umfaßt die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung, insbesondere hinsicht
lich der Prüfungsaufsicht. 

(5) Über jede schriftliche Prüfung ist ein Protokoll zu 
fertigen, das vom Leiter der Prüfung und den Auf
sichtsführenden zu unterschreiben ist. In dem Proto
koll sind insbesondere die Prüfungszeit, die Namen 
der Aufsichtsführenden und besondere Vorkomm
nisse (z.B. Täuschungshandlungen) festzuhalten. 

(6) Je~e Prüfungsarbeit wird von zwei vom Ober
schulamt bestellten Prüfern unabhängig voneinan
der korrigiert und bewertet. Weichen die Bewertun
gen der beiden Prüfer um nicht mehr als eine Note 
voneinander ab, gilt der Durchschnitt, wobei in der 
üblichen Weise auf eine ganze Note zu runden ist 
(z.B.: 2,25 = 2; 2,5 = 3). Können sich bei größeren 
Abweichungen die beiden Prüfer nicht auf eine gan
ze Note einigen, setzt der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses die endgültige Note im Rahmen der Be
wertungen der Prüfer fest. 

§ 12 

Mündliche Prüfung 

(1) Bewerber, bei denen bereits auf Grund des Er
gebnisses der schriftlichen Prüfung feststeht, daß sie 

die Prüfung gemäß § 13 nicht bestehen können, wer
den nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen. Dies 
gilt als Nichtbestehen der Prüfung. Die Nichtzulas
sung ist dem Bewerber unter Angabe der Gründe 
schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung trifft der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(2) Die Prüfung für übersetzer umfaßt: 

1. ein Gespräch in der Fremdsprache über Landes
kunde sowie insbesondere politische, wirtschaft
liche und kulturelle Gegenwartsfragen des 
Sprachraums sowohl der Fremdsprache als auch 
der deutschen Sprache, 

Prüfungsdauer: etwa 10 Minuten; 

2. Eine Stegreifübersetzung aus der Fremdsprache 
in die deutsche Sprache und umgekehrt, nach 
schriftlichem Text, wobei einer der beiden Texte 
dem gewählten Fachgebiet entnommen sein 
muß, 

Prüfungsdauer: jeweils etwa 10 Minuten. 

(3) Die Prüfung für Dolmetscher und übersetzer und 
Dolmetscher umfaßt: 

1. ein Gespräch in der Fremdsprache über Landes
kunde sowie insbesondere politische, wirtschaft
liche und kulturelle Gegenwartsfragen des 
Sprachraums sowohl der Fremdsprache als auch 
der deutschen Sprache, 

Prüfungsdauer: etwa 10 Minuten; 

2. ein Gespräch in der Fremdsprache über das 
Fachgebiet, 

Prüfungsdauer: etwa 10 Minuten; 

3. Dolinetschen eines zweisprachigen geführten 
Gesprächs mit fünf kurzen Gesprächsab
schnitten, 

Prüfungsdauer: etwa 10 Minuten; 

4. Dolmetschen eines Vortrags von etwa fünf Minu
ten Dauer aus der Fremdsprache in die deutsche 
Sprache, mit Notizen, 

Prüfungsdauer: etwa 10 Minuten; 

5. Dolmetschen eines Vortrags von etwa fünf Minu
ten Dauer aus der deutschen Sprache in die 
Fremdsprache, mit Notizen, 

Prüfungsdauer: etwa 10 Minuten. 

(4) Die Prüfungsaufgaben werden vom Leiter des 
Fachausschusses gestellt. 

(5) Im Anschluß an die mündliche Prüfung der ein
zelnen Bewerber setzt der Fachausschuß das Ergeb
nis der mündlichen Prüfung fest. 

(6) Über die mündliche Prüfung der einzelnen Be
werber ist ein Protokoll zu fertigen, das die Zusam
mensetzung des Fachausschusses, Prüfungsaufga-
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ben, die Dauer und den wesentlichen Verlauf der 
Prüfung sowie das Prüfungsergebnis festhält. Das 
Protokoll ist von allen Mitgliedern des Fachaus
schusses zu unterschreiben. 

§ 13 

Prüfungsergebnis 

(1) Der Prüfungsausschuß stellt auf Grund der 
schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen 
fest, ob ein Bewerber die Prüfung bestanden hat oder 
nicht. Ferner ermittelt er die Gesamtnote. Die einzel
nen in der schriftlichen und mündlichen Prüfung er
brachten Leistungen zählen jeweils einfach. 

(2) Die Prüfung für übersetzer ist bestanden, wenn 

1. der Durchschnitt aller schriftlichen Prüfungslei
stungen mindestens 4,0 ist und 

2. in den beiden übersetzungen von anspruchsvol
len Texten allgemeiner Art, in den Übersetzun
gen von dem gewählten Fachgebiet entnomme- \ 
nen Texten, in den bei den übersetzungen eines 
anspruchsvollen Textes allgemeiner Art und ei
nes dem gewählten Fachgebiet entnommenen 
Textes aus der deutschen Sprache in die Fremd
sprache sowie in den beiden übersetzungen ei
nes anspruchsvollen Textes allgemeiner Art und 
eines dem gewählten Fachgebiet entnommenen 
Textes aus der Fremdsprache in die deutsche 
Sprache jeweils im Durchschnitt mindestens 4,0 
erreicht wurde und 

3. in keiner schriftlichen Prüfungsaufgabe eine 
schlechtere Note als »mangelhaft« erreicht wur
deund 

4. der Durchschnitt aller mündlichen Prüfungslei
stungen mindestens 4,0 ist und bei keiner der 
mündlichen Aufgaben ein schlechteres Ergebnis 
als »mangelhaft« erreicht wurde. 

(3) Die Prüfung für Dolmetscher ist bestanden, wenn 

1. der Durchschnitt aller schriftlichen Prüfungslei
stungen mindestens 4,0 ist und 

2. in keinem der schriftlich geprüften Fächer eine 
schlechtere Note als »mangelhaft« erreicht wur
deund 

3. der Durchschnitt aller mündlichen Prüfungslei
stungen mindestens 4,0 ist und 

4. der Durchschnitt der Leistungen im Vortragsdol
metschen in die Fremdsprache und aus der 
Fremdsprache sowie im Dolmetschen eines 
zweisprachig geführten Gesprächs mindestens 
4,0 ist, wobei in höchstens einer dieser Prüfungen 
ein schlechteres Ergebnis als »ausreichend« je
doch kein schlechteres Ergebnis als »mangel
haft« erreicht wurde, und 

5. der Durchschnitt der mündlichen Leistungen 
mindestens mit » ausreichend « bewertet worden 
ist. 

(4) Die Prüfung für übersetzer und Dolmetscher ist 
bestanden, wenn die Bedingungen für die schriftli
che Prüfung für übersetzer und für die mündliche 
Prüfung für Dolmetscher erfüllt sind. 

(5) Die Gesamtnote in der Prüfung ist in einer der fol
genden Notenstufen auszudrücken: 

» mit Auszeichnung bestanden« 
bei einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,4 

»gut bestanden« 
bei einem Notendurchschnitt von 1,5 bis 2,4 

» befriedigend bestanden« 
bei einem Notendurchschnitt von 2,5 bis 3,4 

» bestanden« 
bei einem Notendurchschnitt von 3,5 bis 4,0 

» nicht bestanden « 

bei einem Notendurchschnitt ab 4,1. 

(6) Mit dem Bestehen der entsprechenden Prüfung 
ist der Teilnehmer berechtigt, die Bezeichnung 

a) Staatlich geprüfter übersetzer oder 

b) Staatlich geprüfter Dolmetscher oder 

c) Staatlich geprüfter übersetzer und Dolmetscher 

zu führen. 

(7) über eine nicht bestandene Prüfung wird auf An
trag eine vom Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses unterzeichnete Bescheinigung ausgestellt. 

(8) über die Sitzung des Prüfungsausschusses ist ein 
Protokoll zu fertigen, das vom Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses und dem Mitglied, von dem das 
Protokoll angefertigt wurde, zu unterschreiben ist. 

§ 14 

NichttEWnahme, Rücktritt 

(1) Nimmt ein Bewerber ohne wichtigen Grund an 
einem der Prüfungsteile ganz oder teilweise nicht 
teil, gilt dies als Nichtbestehen der Prüfung. über das 
Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet bei 
der schriftlichen Prüfung das Oberschulamt, bei der 
mündlichen Prüfung der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses. 

(2) Als wichtiger Grund gilt insbesondere Krankheit. 
Ein ärztliches oder amtsärztliches Zeugnis kann als 
Nachweis verlangt werden. Hat sich ein Bewerber in 
Kenntnis einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 
oder eines anderen wichtigen Grundes der Prüfung 
unterzogen, kann dies nachträglich nicht mehr gel
tend gemacht werden. Der Kenntnis steht die fahr
lässige Unkenntnis gleich; fahrlässige Unkenntnis 
liegt insbesondere dann vor, wenn der Bewerber 
beim Vorliegen einer gesundheitlichen Beeinträchti-
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gung nicht unverzüglich eine Klärung herbeigeführt 
hat. 

(3) Sofern und insoweit ein wichtiger Grund vorliegt, 
gilt die Prüfung als nicht unternommen. Das Ober
schulamt legt fest, wann der Bewerber die Prüfung 
bzw. die noch nicht abgelegten Teile der Prüfung 
nachzuholen hatl hierzu kann auch ein besonderer 
Termin anberaumt werden. 

(4) Die Bewerber sind vor Beginn der schriftlichen 
Prüfung auf diese Bestimmungen hinzuweisen. 

§ 15 

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße 

(1) Unternimmt es ein Teilnehmer, das Prüfungser
gebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zu
gelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder führt er 
nicht zugelassene Hilfsmittel nach Bekanntgabe der 
Prüfungsaufgaben mit oder leistet er Beihilfe zu ei
ner Täuschung oder einem Täuschungsversuch, 
liegt eine Täuschungshandlung vor. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, daß ein 
Teilnehmer eine Täuschungshandlung begeht oder 
einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der 
Sachverhalt vom Aufsichtsführenden festzustellen 
und zu protokollieren. Der Teilnehmer setzt die Prü
fung bis zur Entscheidung über die Täuschungs
handlung vorläufig fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird der 
Teilnehmer von der weiteren Teilnahme an der 
Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbeste
hen der Prüfung. Die Entscheidung trifft bei der 
schriftlichen Prüfung das Oberschularnt, bei der 
mündlichen Prüfung der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses. 

(4) Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann das 
Oberschulamt das Zeugnis einziehen und das Nicht
bestehen der Prüfung feststellen, sofern seit der Aus
stellung des Zeugnisses nicht mehr als zwei Jahre 
vergangen sind. 

(5) Behindert ein Teilnehmer durch sein Verhalten 
die Prüfung so schwer, daß es nicht möglich ist, seine 
Prüfung oder die Prüfung anderer Schüler ordnungs
gemäß durchzuführen, wird er von der Prüfung aus
geschlossen, dies gilt als Nichtbestehen der Prüfung. 
Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(6) Die Bewerber sind vor Beginn der Prüfung auf 
diese Bestimmungen hinzuweisen. 

§ 16 

Wiederholung der Prüfung 

Eine nicht bestandene Prüfung kann nur einmal wie
derholt werden. 

§ 17 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am l.Januar 1984 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Staatliche Prüfungsordnung für 
Übersetzer, Dolmetscher und fremdsprachliche 
Wirtschaftskorrespondenten vom 11. Februar 1957 
(K. u. U. S.75) außer Kraft. 

STUITGART, den 9. November 1983 MAYER-VORFELDER 

Neunte Verordnung des 
Justizministeriums zur Änderung der 

Verordnung zur Abgeltung der 
Bürokosten der Gerichtsvollzieher 

Vom 14.November 1983 

Auf Grund von § 49 Abs. 3 des Bundesbesoldungsge
setzes in der Fassung vom 13.November 1980 
(BGBL I S. 2082) und § 1 Abs.1 Nr.3 der Verordnung 
der Landesregierung zur Übertragung von Ermäch
tigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen des 
Besoldungsrechts vom 4.Mai 1982 (GBL S.151) wird 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium ver
ordnet: 

§ I 

Die Verordnung des Justizministeriums zur Abgel
tung der Bürokosten der Gerichtsvollzieher vom 
18.November 1975 (GBL S.832), zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 20. Oktober 1982 (GBI. 
S. 516), wird wie folgt geändert: 

1. Der Überschrift wird angefügt: 

» (Gerichtsvollzieherentschädigungsverord
nung GVEntschVO)«. 

2. § 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

» Die Höhe des Gebührenanteils wird durch 
Rechtsverordnung bestimmt.« 

3. § 3 erhält folgende Fassung: 

» § 3 

(1) Der Gebührenanteil für die Erledigung eines 
einzelnen Auftrages darf im Regelfall den Betrag 
von 300 DM nicht übersteigen. 

(2) Der Höchstbetrag der einem Gerichtsvollzie
her für einen bestimmten Zeitraum zustehenden 
Gebührenanteile wird durch Rechtsverordnung 
bestimmt. Wird der Höchstbetrag überschritten, 
verbleiben dem Gerichtsvollzieher 40 vom Hun
dert des Mehrbetrages. 
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(3) Wird ein'Gerichtsvollzieher nicht im gesam
ten Kalenderjahr beschäftigt, ist sinngemäß nach 
den vorstehenden Bestimmungen zu verfahren. 
Als Höchstbetrag gilt in diesem Falle 

für jedes Kalendervierteljahr (3 Kalendermo
nate oder 90 Kalendertage) ein Viertel 

für jeden Monat (Kalendermonat oder 30 Ka
lendertage) ein Zwölf tel 

und für die überschießenden Tage oder bei 
kürzeren Beschäftigungszeiten 

für jeden Kalendertag ein Dreihundertsech
zigstel 

des Jahreshöchstbetrages. 

(4) Die Höchstbeträge (Absätze 2 und·3) erhöhen 
sich um 12 DM für jeden Kalendertag , für den der 
Gerichtsvollzieher zu den Dienstgeschäften des 
eigenen Bezirks die Vertretung eines verhinder
ten Gerichtsvollziehers oder die Verwaltung ei
ner weiteren Stelle eines Gerichtsvollziehers 
übernimmt. Dies gilt nicht für Urlaubsvertretun
gen im üblichen Umfang und für sonstige Vertre
tungen bis zu drei Wochen. 

(5) Wird der Gerichtsvollzieher während des Ka
lenderjahres versetzt oder erhält er innerhalb ei
nes Kalenderjahres mehrere Beschäftigungsauf
träge, so können die Gebührenanteile für die ein
zelnen Beschäftigungszeiträume zusammenge
rechnet werden, wenn der Gerichtsvollzieher es 
beantragt. 

(6) Von den Absätzen 1 bis 3 darf nur in besonde
ren Fällen mit Zustimmung des Präsidenten des 
Oberlandesgerichts abgewichen werden.« 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün
dung in Kraft. 

STUTIGART, den 14. November 1983 DR.EYRICH 

Verordnung des Justizministeriums über 
die Entschädigung der Gerichtsvollzieher 

für 1983 (Gerichtsvollzieher
gebührenanteilsverordnung 1983 

- GVGebAntVO 1983) 

Vom 14. November 1983 

Auf Grund von § 49 Abs. 3 des Bundesbesoldungsge
setzes in der Fassung vom 13. November 1980 
(BGBL I S. 2082) und § 1 Abs. 1 Nr.3 der Verordnung 
der Landesregierung zur übertragung von Ermäch-

tigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen des 
Besoldungsrechts vom 4. Mai 1982 (GBL S.151) wird 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium ver
ordnet: 

§ 1 

Der Gebührenanteil der Gerichtsvollzieher nach der 
Gerichtsvollzieherentschädigllngsverordnung vom 
18.November 1915 (GBI. S.832), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 14.November 1983 (GBL 
S.811), wird für das Kalenderjahr 1983 auf 82 vom 
Hundert festgesetzt. Der Höchstbetrag der Gebüh
renanteile für diesen Zeitraum beträgt 24900 DM. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom l.Januar 
1983 in Kraft. 

STUTTGART, den 14. November 1983 DR.EYRICH 

Verordnung des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Sozialordnung 

zur Durchführung des Heimkehrer- und 
des Kriegsgefangenen
entschädigungsgesetzes 

(DVO zum HkG und KgfEG) 

Vom 15. November 1983 

Auf Grund von § 5 Abs. 3 des Landesverwaltungsge
setzes (LVG) in der Fassung vom 1. April 1916 (GBI. 
S.325) wird verordnet: 

§1 

Für die Feststellung von Ansprüchen nach den §§ 3 
und 5 des Kriegsgefangenenentschädigungsgeset
zes in der Fassung vom 2. September 1911 (BGBl.I 
S.1545) sowie für die Durchführung der §§ 1 bis 3 
und 23b des Heimkehrergesetzes vom 19.Juni 1950 
(BGBLI S.221), zuletzt geändert durch Artikel 40 des 
Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 
1915 (BGBLI S. 705), sind die Landratsämter und in 
den Stadtkreisen die Gemeinden als untere Verwal
tungsbehörden zuständig. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

STUTfGART, den 15. November 1983 In Vertretung 
JUNG 
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Verordnung des Justizministeriums zur 
Änderung der Verordnung über die 
Zuständigkeit der Amtsgerichte in 

Haftsachen gegen Erwachsene 

Vom 11.November 1983 

Auf Grund von § 58 Abs. 1 Satz 1 des Gerichtsverfas
sungsgesetzes in Verbindung mit § 1 der Verord
nung der Landesregierung zur übertragung von Er
mächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
nach dem Ersten Gesetz zur Reform des Strafverfah
rensrechts auf das Justizministerium vom 12. Fe
bruar 1975 (GBl. S.150) wird verordnet: 

§ 1 

Die Verordnung des Justizministeriums über die Zu
ständigkeit der Amtsgerichte in Haftsachen gegen 
Erwachsene vom 29.November 1974 (GBl. S.537), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.August 
1978 (GB!. S.508), wird wie folgt geändert: 

§ 3 wird wie folgt geändert: 

1. Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

»a) das Amtsgericht Heilbronn 
für den Bezirk der Amtsgerichte Besigheim, 
Brackenheim, Heilbronn, Marbach, Maul
bronn und'Vaihingen/Enz,«(. 

2. In Buchstabe c wird der Beistrich am Ende durch 
einen Strichpunkt ersetzt. 

3. Buchstabe d wird gestrichen. 

§ 2 

In Verfahren, in denen beim Inkrafttreten dieser Ver
ordnung die Anklageschrift, der Antrag auf Erlaß ei
nes Strafbefehls oder der Antrag auf Aburteilung im 
beschleunigten Verfahren bei dem bisher zuständi
gen Gericht eingereicht ist, verbleibt es bei dessen 
Zuständigkeit. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1.Januar 1984 in Kraft. 

STUTIGART, den 17. November 1983 DR.EYRICH 

Dritte Verordnung 
des Ministeriums für Kultus und Sport, des 

Innenministeriums und des 
Finanzministeriums zur Änderung der 

Schullastenverordnung 

Vom 18. November 1983 

Auf Grund von § 17 Abs.2,und § 18a Abs.2 des Ge
setzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG 

1978) in der Fassung vom 4.August 1978 (GBl. 
S.399) wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Ministeriums für Kultus und 
Sport, des Innenministeriums, des Finanzministe
riums und des Ministeriums für Wirtschaft, Mittel
stand und Verkehr über die Durchführung des 
Schullastenausgleichs vom 17.Juli 1980 (GBI. 
S.538), zuletzt geändert durch Verordnung des Mi
nisteriums für Kultus und Sport, des Innenministe
riums und des Finanzministeriums vom 25. Oktober 
1982 (GB!. S.517), wird wie folgt geändert: 

§ 2 erhält folgende Fassung: 

»§ 2 

Zu § 17 Abs.2, § 18a Abs.2 FAG 1978 

Der Sachkostenbeitrag beträgt jährlich für jeden 
Schüler beziehungsweise für jedes Kind der 

1. Hauptschulen 485 DM, 

2. Realschulen 485 DM, 

3. Progymnasien und Gymnasien im Aufbau 

4. Gymnasien, mit Ausnahme der 
beruflichen Gymnasien, 

a} Klassen 5bis 10 

b) Klassen 11 bis 13 

5. Berufsschulen einschließlich des 
Berufsgrundbildungsjahres in 
Teilzeitunterricht, 

Berufskollegs in Teilzeitunterricht, 

Sonderberufsschulen, . 

Telekollegschulen 

6. Berufsfachschulen einschließlich des 
Berufsgrundbildungsjahres in 
Vollzeitunterricht, 

Berufskollegs in Vollzeitunterricht, 
Sonderberufsfachschulen, 

630 DM, 

485 DM, 

970 DM, 

485 DM, 

Berufsoberschulen (Mittel- und Oberstufe), 
mit Ausnahme der Telekollegschulen, 

beruflichen Gymnasien, mit Ausnahme 
der Wirtschafts gymnasien 1275 DM, 

1. Wirtschaftsgymnasien 

8. allgemeinen Schulkinder gärten 

9. Sonderschulen und Sonderschul
lPndergärten für 

a) Lernbehinderte 

b) Geistigbehinderte 

c) Blinde und Sehbehinderte 

925 DM, 

570 DM, 

660 DM, 

2440 DM, 

1540 DM, 
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d) Gehörlose und Schwerhörige 1020 DM, 

e) Sprachbehinderte 1135 DM, 

f) Körperbehinderte 3245 DM, 

g) Verhaltensgestörte 1340 DM, 

h) Kranke in längerer Krankenhaus-
behandlung 135DM.«. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1.Januar 
1983 in Kraft. 

STUTIGART, den 18. November 1983 

Ministerium für Kultus und Sport 

MAYBR-VORFELDBR 

Innenministerium 

DR.EYRICH 

Finanzministerium 

DR.PALM 

Siebte Verordnung des Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst zur Änderung der 

Vergabeverordnung ZVS 

Vom 29. November 1983 

~uf Grund von § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Zu
lassung zum Hochschulstudium in Baden-Württem
berg (Hochschulzulassungsgesetz HZG) vom 
27.Juni 1979 (GBL S.221) wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Ministeriums für Wissenschaft 
und Kunst über die zentrale Vergabe von Studien
plätzen und die Durchführung eines Feststellungs
verfahrens vom 25. Juni 1980 (GBL S. 369), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 9.Juni 1983 (GBL 
S. 243), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs.5 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fas
sung: 

» Die Zentralstelle kann Bewerbern, deren Zulas
sungsantrag fristgerecht aus dem dafür von der 
Zentralstelle vorgesehenen Vordruck gestellt 
und unterschrieben ist sowie einen Studiengang
wunsch enthält, eine Nachfrist 

für das Sommersemester bis zum 15. Februar, 
für das Wintersemester bis zum 15.August (Aus
schlußfristen) 

zur Beseitigung derjenigen Mängel einräumen, 
die nach Satz 1 zum Ausschluß vom Vergabever
fahren führen. Dasselbe gilt für die Erklärung des 
Bewerbers über Studienzeiten nach den §§ 9 und 
25.« 

2. In § 17 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte» § 14 Abs. 2 
NI. 5 des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes 
vom 7.September 1976 (BGBLI S.2658), geän
dert durch § 3 des Gesetzes zur Regelung zusätz
licher Fragen der Ausbildungsplatzförderung 
vom 23. Dezember 1977 (BGBLI S.3108),« durch 
die Worte» § 6 Abs. 2 Nr. 5 des Berufsbildungsför
derungsgesetzes vom 23 .. Dezember 1981 (BGBl. I 
S.1692) in der jeweils geltenden Fassung« er
setzt. 

3. § 23 Abs.6 wird gestrichen. 

4. § 24 wird gestrichen. 

5. § 33 wird gestrichen. 

6. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte »Pädagogik2« und 
» Wirtschaftspädagogik2« gestrichen. 

b) In Satz 2 wird die Zahl »1984« durch die Zahl 
» 1986« ersetzt. 

c) In Satz 3 werden die Worte »Wintersemester 
1983/84« durch die Worte »Sommersemester 
1984« ersetzt. 

7. Anlage 4 wird wie folgt geändert: 

a} Nummer 1.1.13 erhältfolgende Fassung: 

»Zeugnis über das Bestehen der Prüfung für 
den Hochschulzugang von besonders befä
higten Berufstätigen; Beschluß der Kultusmi
nisterkonferenz vom 27./28. Mai 1982 (Nr. 
298}«. 

b) Die bisherigen Nummern 1.1.13 bis 1.1.16 
werden die Nummern 1.1.14 bis 1.1.17. 

8. Anlage 5 wird gestrichen. 

9. In Anlage 6 Nr.1 wird unter »Saarland« vor dem 
Ortsnamen »Saarbrücken« der Ortsname 
»Neunkirchen« eingefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1983 in Kraft. 
Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum Som
mersemester 1984. 

STUTIGART, den 29. November 1983 DR.ENGLER 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Freiburg als höhere Naturschutzbehörde 

über das Naturschutzgebiet» Hörnekapi ({ 

Vom 27. Oktober 1983 

Auf Grund von §§ 21, 58 Abs.2 und 4 des Gesetzes 
zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und 
über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft 
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(Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 21. Oktober 
1975 (GBL S.654) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf Gemar
kung Geisingen, Landkreis Tuttlingen, werden zum 
Naturschutzgebiet erklärt. Das Naturschutzgebiet 
führt die Bezeichnung »Hörnekapf«. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von ca. 
6,7 ha. Es umfaßt die Grundstücke 3493, 3494, 3499, 
3500 und 3507 (teilweise) der Gemarkung Gei
singen. 

(2) Die Grenzen des Schutzgebiets sind in einer Kar
te im Maßstab 1: 25 000 und in einer Karte Maßstab 
1:2500 rot eingetragen. Die Verordnung mit Karten 
wird beim Regierungspräsidium Freiburg und beim 
Landratsamt in Tuttlingen auf die Dauer von drei 
Wochen beginnend am achten Tage nach Verkün
dung dieser Verordnung im Gesetzblatt zur kosten
losen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. Die Verordnung 
mit Karten wird bei der höheren Naturschutzbehör
de in Freiburg verwahrt; eine Ausfertigung befindet 
sich bei der unteren Naturschutzbehörde in Tuttlin
gen. Die Verordnung mit Karten kann während der 
Sprechzeiten eingesehen werden. 

(3) Die Verordnung mit Karten ist nach ihrer Verkün
dung bei den in Absatz 2 Satz 3 bezeichneten Stellen 
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

Wesentlicher Schutzzweck ist die Erhaltung des 
Hörnekapf als Lebensraum einer für magere Kalk
triften in der montanen Stufe der Baar typischen 
Flora und Fauna mit zahlreichen, zum Teil vom 
Rückgang oder Aussterben bedrohten Tier- und 
Pflanzenarten. 

§4 

Verbote 

(1) In dem Schutzgebiet sind alle Handlungen verbo
ten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver
änderung des Schutzgebietes oder seiner Bestand
teile, zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer 
Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Forschung 
führen können oder geeignet sind, in anderer Weise 
dem Schutzzweck zuwiderzulaufen. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauord
nung in der jeweils geltenden Fassung zu errich
ten oder der Errichtung gleichgestellte Maßnah
men durchzuführen; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsan
lagen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder 
Anlagen dieser Art zu verändern; 

3. die Bodengestalt zu verändern; 

4. fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu 
beseitigen oder umzugestalten oder andere 
Maßnahmen durchzuführen, die den Wasser
haushalt des Gebietes verändern; 

5. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern 
oder abzulagern; 

6. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen; 

7. Modellflugzeuge zu betreiben; 

8. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstörenj 

9. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nach
zustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, 
Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, 
Wohn~ oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu ent
fernen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

10. Grünland in Acker oder Wald umzuwandeln 
oder die bisherige Grundstücksnutzung in ande
rer Weise zu ändern oder zu intensivieren; 

11. chemische Mittel zur Bekämpfung von Schador
ganismen oder Pflanzenkrankheiten oder Wirk
stoffe auszubringen, die den Entwicklungsablauf 
von Pflanzen beeinflussen; 

12. zu zelten, zu lagern oder Wohnwagen, sonstige 
Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellen 
oder motorgetriebene Schlitten zu benutzen; 

13. das Gebiet mit Kraftfahrzeugen zu befahren; 

14. das Gebiet außerhalb von Wegen zu betreten; 

15. Feueranzumachenj 

16. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreini
gungen oder Erschütterungen zu verursachen; 

17. Hunde frei laufen zu lassen. 

§ 4 gilt nicht 

§5 

Zulässige Handlungen 

1. für die ordnungsmäßige Ausübung der Jagd in 
der bisherigen Art, in der bisherigen Intensität 
und im bisherigen Umfang; 
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2. für die sonstige, bisher rechtmäßigerweise aus
geübte Nutzung der Grundstücke und der recht
mäßigerweise'bestehenden Einrichtungen in der 
bisherigen Art, in der bisherigen Intensität und 
im bisherigen Umfang sowie deren Unterhaltung 
und Instandsetzung; 

3. für Pflegernaßnahmen, die von der höheren Na
turschutzbehörde oder der von ihr beauftragten 
Stelle angeordnet werden; 

4. für behördlich angeordnete oder zugelassene 
Beschilderungen. 

§6 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach 
§ 63 NatSchG Befreiung erteilt werden. 

§1 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs.1 Nr.2 
NatSchG handelt, wer eine nach § 4 dieser Verord
nung verbotene Handlung vornimmt, soweit die 
Handlung nicht mit Strafe bedroht ist. 

§8 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der 
Auslegungsfrist in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Regierungs
präsidiums Südbaden über das Naturschutzgebiet 
»Hörnekapf« auf Gemarkung Geisingen, Landkreis 
Donaueschingen vom 13. April 1962 außer Kraft. 

FREIBURG I. BR., den 21. Oktober 1983 DR. NOTHHELFER 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Freiburg als höhere 

Denkmalschutzbehörde zur Ausweisung 
des Grabungsschutzgebiets 

»Alamannisches Gräberfeld an der 
Krozinger Straße «, 

Gemarkung Bad Krozingen-Biengen, 
Kreis Breisgau-Hochschwarzwald 

Vom 1. November 1983 

Auf Grund von § 22 des Denkmalschutzgesetzes vom 
25.Mai 1911 (GBL S.209) wird verordnet: 

§1 

Das in § 2 bezeichnete Gebiet auf Gemarkung Bad 
Krozingen-Biengen wird zum Schutz der dort ver
muteten Kulturdenkmale von besonderer Bedeu
tung, nämlich der alamannischen Reihengräber aus 
dem 6. bis 8. Jahrhundert n. Chr. zum Grabungs
schutzgebiet erklärt. Es wird als Grabungsschutzge
biet »Alamannisches Gräberfeld an der Krozinger 
Straße« bezeichnet. 

§2 

Das Grabungsschutzgebiet umfaßt: die beiden Flur
stücke Nr.1861 und 1862. 

§3 

(1) Im Grabungsschutzgebiet dürfen Arbeiten, durch 
die verborgene Kulturdenkmale zutage gefördert 
oder gefährdet werden können, nur mit Genehmi
gung des Landesdenkmalamtes. Baden-Württem
berg vorgenommen werden. 

(2) Der Genehmigung bedürfen insbesondere: 

1. die Errichtung und der Abbruch baulicher Anla
gen im Sinne der Landesbauordnung in der je
weils geltenden Fassung; 

2. die Errichtung oder ÄnderunQ' von Einfrie
dungen; 

3. das Verlegen unterirdischer Leitungen aller Art 
sowie das Aufstellen von Masten und Unterstüt
zungen; 

4. die Änderung der bisherigen Bodengestalt. 

(3) Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung auf 
Grund dieser Bestimmung ist zu erteilen, wenn die 
Maßnahme zu keiner Beeinträchtigung der Kultur
denkmale führt. 

(4) Die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nut
zung bleibt unberührt. Dies gilt nicht für Rigolen 
oder für den Einsatz neuartiger Geräte, die tiefer als 
die bisher verwendeten unter die Erdoberfläche 
dringen. 

(5) Die Genehmigung kann mit Bedingungen oder 
Auflagen verknüpft werden. 

(6) Eine Genehmigungs-, Erlaubnis- oder Anzeige
pflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
bleibt unberührt. Bedarf eine Maßnahme nach ande
ren Vorschriften einer Genehmigung, so tritt die Zu
stimmung des Landesdenkmalamts an die Stelle der 
Genehmigung nach dieser Verordnung. 

§4 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
des Landesdenkmalamts die in § 3 Abs. 1 und 2 be
zeichneten Handlungen vornimmt oder den in der 
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Genehmigung enthaltenen Auflagen oder Bedin
gungen zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im 
Sinne des § 33 Abs. 1 ades Denkmalschutzgesetzes 
und kann mit einer G~ldbuße belegt werden. 

§5 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer VerkÜll
dung in Kraft. 

FREIBURG I.BR., den l.November 1983 
DR. NOTHHELFER 

Verordnung 
des Regierungspräsidiums Freiburg als 

höhere Denkmalschutzbehörde zur 
Ausweisung des Grabungsschutzgebiets 

»Alamannisches Gräberfeld Flur 
Sohlenäcker - Am Hippenkreuz -

Hoigärten «, Gemarkung Bad KrozingenM 

Biengen, Kreis Breisgau
Hochschwarzwald 

Vom 2. November 1983 

Auf Grund von § 22 des Denkmalschutzgesetzes vom 
25.Mai 1911 (GBl. S.209) wird verordnet: 

§1 

Das in § 2 bezeichnete Gebiet auf Gemarkung Bad 
Krozingen-Biengen wird zum Schutz der dort ver
muteten Kulturdenkmale von besonderer Bedeu
tung, nämlich der alamannischen Gräber aus dem 6. 
und 1. Jahrhundert n. ehr., zum Grabungsschutzge
biet erklärt. Es wird als Grabungsschutzgebiet »Ala
mannisches Gräberfeld Flur Sohlenäcker Am Hip
penkreuz HOfgärtep« bezeichnet. 

§2 

Das Grabungsschutzgebiet umfaßt den südwestli
chen Bereich der Flurstücke Nr.819, 819/1, 819/2, 
880,884/1,665,664,663 und 662/4 jeweils bis zum 
mittleren Feldstein, ferner den nordöstlichen Be
reich der Flurstücke Nr.123, 124/2, 124/3 und 124/ 
4 jeweils auf eine Tiefe von 135 Metern, ferner die 
Flurstücke Nr.125 und 668/2; den nordöstlichen 
Teil des Flurstücks Nr.668 auf eine Breite von 45 m 
parallel zur Südostgrenze von Flurstück Nr.668/2; 
und den im Bereich der genannten Grundstücke lie
genden Weg »Zum Hippenkreuz« (Flurstück Nr.l0 
und 661). 

§3 

(1) Im Grabungsschutzgebiet dürfen Arbeiten, durch 
die verborgene Kulturdenkmale zutage gefördert 
oder gefährdet werden können, nur mit Genehmi
gung des Landesdenkmalamtes Baden-Württem
berg vorgenommen werden. 

(2) Der Genehmigung bedürfen insbesondere: 

1. die Errichtung und der Abbruch baulicher Anla
gen im Sinne der Landesbauordnung in der je
weils geltenden Fassung; 

2. die Errichtung oder Änderung von Einfrie
dungen; 

3. das Verlegen unterirdischer Leitungen aller Art 
sowie das Aufstellen von Masten und Unterstüt
zungen; 

4. die Änderung der bisherigen Bodengestalt. 

(3) Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung auf 
Grund dieser Bestimmung ist zu erteilen, wenn die 
Maßnahme zu keiner Beeinträchtigung der Kultur
denkmale führt. 

(4) Die bisherige land - und forstwirtschaftliche N ut
zung bleibt unberührt. Dies gilt nicht für Rigolen 
oder für den Einsatz neuartiger Geräte, die tiefer als 
die bisher verwendeten unter die Erdoberfläche 
dringen. 

(5) Die Genehmigung kann mit Bedingungen oder 
Auflagen verknüpft werden. 

(6) Eine Genehmigungs-, Erlaubnis- oder Anzeige
pflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
bleibt unberührt. Bedarf eine Maßnahme nach ande
ren Vorschriften einer Genehmigung, so tritt die Zu
stimmung des Landesdenkmalamts an die Stelle der 
Genehmigung nach dieser Verordnung. 

§4 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmi
gung des Landesdenkmalamts die in § 3 Abs. 1 und 
2 bezeichneten Handlungen vornimmt oder den in 
der Genehmigung enthaltenen Auflagen oder Be
dingungen zuwiderhandelt, handelt ordnungswi
drig im Sinne des § 33 Abs. 1 ades Denkmalschutz
gesetzes und kann mit einer Geldbuße belegt 
werden. 

§5 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

FREIBURG I. BR., den 2. November 1983 
DR. NOlHHELFER 
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Verordnung 
des Regierungspräsidiums Freiburg als 

höhere Denkmalschutzbehörde zur 
Ausweisung des Grabungsschutzgebiets 

» Frühalamannische Siedlung und 
alamannisches Gräberfeld im Flur Obere 

Hippenäcker «, Gemarkung Bad 
Krozingen*Biengen, Kreis Breisgau

Hochschwarzwald 

Vom 3. November 1983 

Auf Grund von § 22 des Denkmalschutzgesetzes vom 
25.Mai 1971 (GBl. S.209) wird verordnet: 

§1 

Das in § 2 bezeichnete Gebiet auf Gemarkung Bad 
Krozingen-Biengen wird zum Schutz der dort ver
muteten Kulturdenkmale von besonderer Bedeu
tung, nämlich der dort verborgenen Reste einer 
frühalamannischen Siedlung (4. und 5. Jahrhundert 
n.Chr.) und eines alamannischen Gräberfeldes (6. 
und 7.Jahrhundert n.Chr.) zum Grabungsschutz
gebiet erklärt. Es wird als Grabungsschutzgebiet 
» Frühalamannische Siedlung und alamannisches 
Gräberfeld im Flur Obere Hippenäcker« Gemar
kung Bad Krozingen-Biengen bezeichnet. 

§2 

Das Grabungsschutzgebiet umfaßt die Grundstücke 
477, 479/1 und 479/2 Gemarkung Bad Krozingen
Biengen. 

§3 

(1) Im Grabungsschutzgebiet dürfen Arbeiten, durch 
die verborgene Kulturdenkmale zutage gefördert 
oder gefährdet werden können, nur mit Genehmi
gung des Landesdenkmalamtes Baden-Württem
berg vorgenommen werden. 

(2) Der Genehmigung bedürfen insbesondere: 

1. die Errichtung und der Abbruch baulicher Anla
gen im Sinne der Landesbauordnung in der je
weilsgeltenden Fassung; 

2. die Errichtung oder Änderung von Einfrie
dungen; 

3. das Verlegen unterirdischer Leitungen aller Art 
sowie das Aufstellen von Masten und Unterstüt
zungen; 

4. die Änderung der bisherigen Bodengestalt 

(3) Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung auf 
Grund dieser Bestimmung ist zu erteilen, wenn die 

Maßnahme zu keiner Beeinträchtigung der Kultur
denkmale führt. 

(4) Die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nut
zung bleibt unberührt. Dies gilt nicht für Rigolen 
oder für den Einsatz neuartiger Geräte, die tiefer als 
die bisher verwendeten unter die Erdoberfläche 
dringen. 

(5) Die Genehmigung kann mit Bedingungen oder 
Auflagen verknüpft werden. 

(6) Eine Genehmigungs-, Erlaubnis- oder Anzeige
pflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
bleibt unberührt. Bedarf eine Maßnahme nach ande
ren Vorschriften einer Genehmigung, so tritt die Zu
stimmung des Landesdenkmalamts an die Stelle der 
Genehmigung nach dieser Verordnung. 

§4 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
des Landesdenkmalamts die in § 3 Abs. 1 und 2 be
zeichneten Handlungen vorpimmt oder den in der 
Genehmigung enthaltenen Auflagen oder Bedin
gungen zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im 
Sinne des § 33 Abs.1 ades Denkmalschutzgesetzes 
und kann mit einer Geldbuße belegt werden. 

§5 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

FREIBURGLBR., den 3. November 1983 DR.NoTHHELFER 

Verordnung 
des Regierungspräsidiums Freiburg als 

höhere Denkmalschutzbehörde zur 
Ausweisung des Grabungsschutzgebiets 

» Alamannisches Gräberfeld Flur 
Sinnighofer Buck ({, Gemarkung Bad 
Krozingen-Biengen, Kreis Breisgau

Hochschwarzwald 

Vom 4.November 1983 

Auf Grund von § 22 des Denkmalschutzgesetzes vom 
25.Mai 1971 (GBl. S.209) wird verordnet: 

§1 

Das in § 2 bezeichnete Gebiet auf Gemarkung Bad 
Krozingen-Biengen wird zum Schutz der dort ver
muteten Kulturdenkmale von besonderer Bedeu
tung, nämlich der alamannischen Reihengräber, 
zum Grabungsschutzgebiet erklärt. Es wird als Gra-
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bungsschutzgebiet »Alamannisches Gräberfeld Flur 
Sinnighofer Buck« Gemarkung Bad Krozingen
Biengen bezeichnet. 

§2 

Das Grabungsschutzgebiet umfaßt die Flurstücke 
Nr.1573/2, 1573/1 (Kreisstraße K4939) und den 
Südteil der Flurstücke 1567 und 1574 (Weg) ab Höhe 
Nordgrenze des Flurst. 1553. 

§3 

(1) Im Grabungsschutzgebiet dürfen Arbeiten, durch 
die verborgene Kulturdenkmale zutage gefördert 
oder gefährdet werden können, nur mit Genehmi
gung des Landesdenkmalamtes Baden-WürUem
berg vorgenommen werden. 

(2) Der Genehmigung bedürfen insbesondere: 

1. die Errichtung und der Abbruch baulicher Anla
gen im Sinne der Landesbauordnung in der je
weils geltenden Fassung; 

2. die Errichtung oder Änderung von Einfrie-
dungen; . 

3. das Verlegen unterirdischer Leitungen aller Art 
sowie das Aufstellen von Masten und Unterstüt
zungen; 

4. die Änderung der bisherigen Bodengestalt. 

(3) Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung auf 
Grund dieser Bestimmung ist zu erteilen, wenn die 
Maßnahme zu keiner Beeinträchtigung der Kultur
denkmale führt. 

(4) Die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nut
zung bleibt unberührt. Dies gilt nicht für Rigolen 
oder für den Einsatz neuartiger Geräte, die tiefer als 
die bisher verwendeten unter die Erdoberfläche 
dringen. 

(5) Die Genehmigung kann mit Bedingungen oder 
Auflagen verknüpft werden. 

(6) Eine Genehmigungs-, Erlaubnis- oder Anzeige
pflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
bleibt unberührt. Bedarf eine Maßnahme nach ande
ren Vorschriften einer Genehmigung, so tritt die Zu
stimmung des Landesdenkmalamts an die Stelle der 
Genehmigung nach dieser Verordnung. 

§4 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
des Landesdenkmalamts die in § 3 Abs. 1 und 2 be
zeichneten Handlungen vornimmt oder den in der 
Genehmigung enthaltenen Auflagen oder Bedin
gungen zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im 
Sinne des § 33 Abs. 1 ades Denkmalschutzgesetzes 
und kann mit einer Geldbuße belegt werden. 

§5 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

FREIBURGLBR.,den4.November 1983 DR.NoTf,lHELFER 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Freiburg als höhere 

Denkmalschutzbehörde zur Ausweisung 
des Grabungsschutzgebiets 

»Alamannisches Gräberfeld Flur 
Schmiedhoferfeld «, Gemarkung Bad 

Krozingen-TunseI 

Vom 7. November 1983 

Auf Grund von § 22 des Denkmalschutzgesetzes vom 
25. Mai 1971 (GB!. S.209) wird verordnet: 

§1 

Das in § 2 bezeichnete Gebiet auf Gemarkung Bad 
Krozingen-Tunsel wird zum Schutz der dort vermu
teten Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung, 
nämlich der alamannischen Reihengräber aus dem 
6. und 7. Jahrhundert n.Chr. zum Grabungsschutz~ 
gebiet erklärt. Es wird als Grabungsschutzgebiet 
}) Alamannisches Gräberfeld Flur Schmiedhoferfeld « 

bezeichnet. 

§2 

Das Grabungsschutzgebiet umfaßt die Flurstücke 
Nr.4294/1 und 4294. 

§3 

(1) Im Grabungsschutzgebiet dürfen Arbeiten, durch 
die verborgene Kulturdenkmale zutage gefördert 
oder gefährdet werden können, nur mit Genehmi
gung des Landesdenkmalamtes Baden-Württem
berg vorgenommen werden. 

(2) Der Genehmigung bedürfen insbesondere: 

1. die Errichtung und der Abbruch baulicher Anla
gen im Sinne der Landesbauordnung in der je
weils geltenden Fassung; 

2. die Errichtung oder Änderung von Einfrie
dungen; 

3. das Verlegen unterirdischer Leitungen aller Art 
sowie das Aufstellen von Masten und Unterstüt
zungen; 

4. die Änderung der bisherigen Bodengestalt. 

(3) Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung auf 
Grund dieser Bestimmung ist zu erteilen, wenn die , 
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Maßnahme zu keiner Beeinträchtigung der Kultur
denkmale führt. 

(4) Die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nut
zung bleibt unberührt. Dies gilt nicht für Rigolen 
oder für den Einsatz neuartiger Geräte, die tiefer als 
die bisher verwendeten unter die Erdoberfläche 
dringen. 

(5) Die Genehmigung kann mit Bedingungen oder 
Auflagen verknüpft werden. 

(6) Eine Genehmigungs-, Erlaubnis- oder Anzeige
pflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
bleibt unberührt. Bedarf eine Maßnahme nach ande
ren Vorschriften einer Genehmigung, so tritt die Zu
stimmung des Landesdenkmalamts an die Stelle der 
Genehmigung nach dieser Verordnung. 

§4 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
des Landesdenkmalamts die in § 3 Abs. 1 und 2 be
zeichneten Handlungen vornimmt oder den in der 
Genehmigung enthaltenen Auflagen oder Bedin
gungen zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im 
Sinne des § 33 Abs. 1 ades Denkmalschutzgesetzes 
und kann mit einer Geldbuße belegt werden. 

§5 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer VerkÜD
dung in Kraft. 

FREIBURGI.BR., den 7. November 1983 DR.NoTHHELFER 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Freiburg als höhere 

Denkmalschutzbehörde zur Ausweisung 
des Grabungsschutzgebiets im Flur Hege. 

Gemarkung Bad Krozingen, Kreis 
Breisgau~HochschwarzwaId 

Vom 8. November 1983 

Auf Grund von § 22 des Denkmalschutzgesetzes vom 
25.Mai 1971 (GBl. S.209) wird verordnet: 

§1 

Das in § 2 bezeichnete Gebiet auf Gemarkung Bad 
Krozingen wird zum Schutz der dort vermuteten Kul
turdenkmale von besonderer Bedeutung, nämlich 
der alamannischen Gräber aus dem 6. bis 8. Jahr
hundert n. Chr., zum Grabungsschutzgebiet erklärt. 

Es wird als Grabungsschutzgebiet »Alamannisches 
Gräberfeld im Flur Hege« bezeichnet. 

§2 

Das Grabungsschutzgebiet umfaßt die Flurstücke 
Nr.2847/1, 2846/2, 2846/1, 2846, den Hegeweg 
(Flurst. 2852) entlang der Westgrenze des Flurstücks 
2846 sowie die südwestlich des Hegewegs liegenden 
Flurstücke Nr. 2855-2861 und Nr. 2863- 2872 auf ei
ne Tiefe. von 67 m. 

§3 

(1) Im Grabungsschutzgebiet dürfen Arbeiten, durch 
die verborgene Kulturdenkmale zutage gefördert 
oder gefährdet werden können, nur mit Genehmi
gung des Landesdenkmalamtes Baden-Württem
berg vorgenommen werden. 

(2) Der Genehmigung bedürfen insbesondere: 

1. die Errichtung und der Abbruch baulicher Anla
gen im Sinne der Landesbauordnung in der je
weils geltenden Fassungi 

2. die Errichtung oder Änderung von Einfrie
dungeni' 

3. das Verlegen unterirdischer Leitungen aller Art 
sowie das Aufstellen von Masten und Unterstüt
zungen; 

4. die Änderung der bisherigen Bodengestalt. 

(3) Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung auf 
Grund dieser Bestimmung ist zu erteilen, wenn die 
Maßnahme zu keiner Beeinträchtigung der Kultur
denkmale führt. 

(4) Die bisherige land- und forstwirtschaftliche Nut
zung bleibt unberührt. Dies gilt nicht für Rigolen 
oder für den Einsatz neuartiger Geräte, die tiefer als 
die bisher verwendeten unter die Erdoberfläche 
dringen. 

(5) Die Genehmigung kann mit Bedingungen oder 
Auflagen verknüpft werden. 

(6) Eine Genehmigungs-, Erlaubnis- oder Anzeige
pflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
bleibt unberührt. Bedarf eine Maßnahme nach ande
ren Vorschriften einer Genehmigung, so tritt die Zu
stimmung des Landesdenkmalamts an die Stelle der 
Genehmigung nach dieser Verordnung. 

§4 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
des Landesdenkmalamts die in § 3 Abs. 1 und 2 be
zeichneten Handlungen vornimmt oder den in der 
Genehmigung enthaltenen Auflagen oder Bedin
gungen zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im 
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Sinne des § 33 Abs. 1 ades Denkmalschutzgesetzes 
und kann mit einer Geldbuße belegt werden. 

§5 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

FREmURG I. BR .• den 8. November 1983 DR. NOTHHELFER 

Verordnung des Regierungsprästdiums 
Stuttgart über das Verbot der Prostitution 

auf den Gemarkungen Böblingen und 
Stndelfingen bzw. Dagersheim und 

Darmsheim 

Vom 9. November 1983 

Auf Grund von Artikel 297 des Einführungsgesetzes 
zum Strafgesetzbuch vom 2.März 1974 (BGBLI 
S. 469) und § 2 der Verordnung der Landesregierung 
über das Verbot der Prostitution vom 3.März 1976 
(GBI. S.290) wird zum Schutz der Jugend und des 
öffentlichen Anstandes verordnet: 

§1 

Es ist verboten. innerhalb des in § 2 bezeichneten 
Sperrbezirkes auf öffentlichen Straßen. Wegen, Plät
zen. in Anlagen und sonstigen Orten, die der Öffent
lichkeit zugänglich sind oder von ihr eingesehen 
werden können, der Prostitution nachzugehen. 

§2 

Der Sperrbezirk wird durch folgende Straßen, Wege 
und Grundstücke begrenzt: 

Im Süden: Durch Teilstück des Feldweges FIst. 35261 
1 bis Feldweg 115. Feldweg 115. Feldweg 104. Feld
weg 105. Schickardstraße und A831 bis Auffahrram
peL1185/A831 

Im Osten: Durch L 1185, Tübinger Allee 

Im Norden: Hanns-Martin-Schleyer-Straße, Calwer 
Straße 

Im Westen: L 1188, K 1000 

Die genannten Straßen, Wege und Grundstücke ge
hören zum Sperrbezirk. soweit sie seine Begrenzun
gen bilden. 

§3 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

STUTTGART. den 9. November 1983 DR.Kmss 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Tübingen als höhere 

Denkmalschutzbehörde über das 
Grabungsschutzgebiet »Römische 

Zivilsiedlung « im Gewann» Schlichte« 
und »Klelneschle« in Burladingen

Hausen, Zollernalbkreis 

Vom 21. November 1983 

Auf Grund von § 22 Denkmalschutzgesetz vom 
25.Mai 1971 (GBL S.209) wird verordnet: 

§ 1 

Das in § 2 näher beschriebene Gebiet der »Römi
sehen Zivilsiedlung« auf Gemarkung Burladingen
Hausen, Zollemalbkreis, wird zum Grabungsschutz
gebiet erklärt. 

§2 

(1) Das Grabungsschutzgebiet hat eine Größe von 
11,06 ha und wird wie folgt begrenzt: 

Im Norden: Nördliche Grenze des Flurstücks 7698, 
Ostgrenze des Feldwegs 7683 bis auf Höhe der nörd
lichen Grenze des Flurstücks 7678. Nordgrenze des 
Flurstücks 7618, Ostgrenze des Feldwegs 2798 bis 
zur nordöstlichen Ecke des Flurstücks 1452/2, Nord
grenze des Flurstücks 1452/2. 

Im Westen: Luftlinie von der Nordwestecke des Flur
stücks 1452/2 zur Nordwestecke des Flurstücks 
1467, Westgrenze des Flurstücks 1467. Nord- und 
Westgrenze des Flurstücks 1491. 

Im Süden: Südgrenze des Flurstücks 1491 und Ost
grenze bis zur Luftlinie über den Feldweg 2800 zur 
Südwestecke des Flurstücks 8080, Südgrenze des 
Flurstücks 8080, Gerade von der Südostecke des 
Flurstücks 8080 zur West grenze des Feldwegs 
8083. 

Im Osten: Westgrenze der Flurstücke 8078 und 8079, 
Luftlinie von der Nordwestecke des Flurstücks 8079 
zur Südostecke des Flurstücks 7947. Ostgrenze des 
Flurstücks 7947, Gerade von der Nordostecke des 
Flurstücks 7947 zur Südostecke des Flurstücks 7686, 
Nordgrenze des Flurstücks 227412 bis zur Südostek
ke des Flurstücks 7(>87, Ostgrenze der Flurstücke 
7687,7688,7690,7691,7692,7693,7694,7695,7696, 
7691/2 und 7698. 

(2) Die Grenzen des Grabungsschutzgebiets sind in 
einer Flurkarte im Maßstab 1 : 2500 eingetragen, die 
beim Regierungspräsidium Tübingen aufbewahrt 
wird. Weitere Ausfertigungen der Flurkarte befin
den sich beim Landratsamt Zollemalbkreis in Balin
gen, beim Bfugermeisteramt Burladingen und beim 
Landesdenkmalamt, Außenstelle Tübingen. Die 
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Rechtsverordnung und die Karte können während 
der üblichen Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

Die FIurkarte ist nicht Bestandteil der VerordilUng. 

§3 

(1) Geschützt sind die im Boden verborgen liegen
den Kulturdenkmale. 

(2) Kulturdenkmale im Sinne von Absatz 1 sind die 
Kulturschichten der ehemaligen römischen Zivil
siedlung und die darin enthaltenen beweglichen 
und unbeweglichen Siedlungsreste. 

(3) Zu den Siedlungsresten gehören insbesondere: 

a) Bestattungen; 

b) Bauliche Reste aus Stein, Ziegel, Mörtel, Holz; 

cl Brunnen, 'Abfallgruben, Wegebefestigungen; 

d) Gerätschaften und Gegenstände des täglichen 
Lebens aus Holz, Knochen, Leder, Stoff, Keramik, 
Glas, Metall. 

§4 

(1) Im Grabungsschutzgebiet dürfen Arbeiten, durch 
die geschützte Gegenstände zutage gefördert oder 
gefährdet werden können, nur mit Genehmigung 
des Landesdenkmalamts vorgenommen werden. 

(2) Der Genehmigung bedürfen insbesondere: 

1. Vorhaben hinsichtlich baulicher Anlagen, ande
rer Anlagen und Einrichtungen im Sinne der 
Landesbauordnung, soweit sie mit Erdarbeiten 
verbunden sind; 

2. die Anlage von Straßen, Plätzen und Wegen; 

3. die Errichtung oder Änderung von Mauern oder 
anderen Einfriedungen; 

4. das Verlegen unterirdischer Leitungen aller Art 
sowie das Aufstellen von Masten und Unterstüt
zungen; 

5. die Änderung der bisherigen Bodengestalt durch 
Abgrabung, Auffüllung und Aufschüttung. 

(3) Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht genehmi
gungspflichtig. Unberührt bleibt ferner die bisherige 
land~irtschaftliche Nutzung. 

(4) Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Arbeiten 
die geschützten Gegenstände nicht gefährden. Die 
Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen 
zur Sicherung der Bergung geschützter Gegenstän
de verbunden werden. 

(5) Eine Genehmigungs-, Erlaubnis- oder Anzeige
pflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
bleibt unberührt. Bedarf eine Maßnahme nach ande
ren Vorschriften einer Genehmigung, so tritt die Zu
stimmung des Landesdenkmalamtes an die Stelle 
der Genehmigung nach dieser Verordnung. 

§5 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
des Landesdenkmalamtes die in § 4 Abs. 1 und 2 be
zeichneten Handlungen vornimmt oder den in der 
Genehmigung enthaltenen Auflagen oder Bedin
gungen zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im 
Sinne des § 33 Abs. 1 ades Denkmalschutzgesetzes 
und kann mit einer Geldbuße bis zu DM 20000 be
legt werden. 

§6 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

TÜBINGEN, den 21. November 1983 DR.GÖGLER 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart über die Gesamtanlage 

»Altstadt Niedernhall« 

Vom 25. November 1983 

Auf Grund von § 19 des Gesetzes zum Schutz der 
Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) vom 25. 
Mai 1971 (GBI. S. 209) wird im Einvernehmen mit der 
Stadt Niedemhall verordnet: 

§ 1 

(1) Das Orts-, Platz- und Straßenbild im Bereich des 
in § 2 näher beschriebenen Gebietes der Stadt Nie
demhall wird als Gesamtanlage ~) Altstadt Niedern
hall « unter Denkmalschutz gestellt. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung des 
historischen Orts-, Platz- und Straßenbildes. An der 
Erhaltung der Gesamtanlage besteht aus wissen
schaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtli
chen Gründen ein besonderes öffentliches Interesse. 

§2 

(1) Zur Gesamtanlage gehören die in ihrem Gebiet 
liegenden baulichen Anlagen,· Flurstücke, Straßen, 
Gassen, Wege und Plätze. 

(2) Die Gesamtanlage wird wie folgt begrenzt: 

Die Abgrenzung beginnt an der Nordostecke der Ko
cherbrücke (= Südwestecke des FIst. 810) und läuft 
entlang der Westgrenze des FIsts. 810 nach Norden, 
führt dann von dessen nördlicher Spitze in östlicher 
Richtung in gerader Linie bis zur Nordwestecke des 
O. W. 31 (Schulplatz); 

weiter an dessen Nordgrenze entlang, die Schulstra
ße überquerend, bis zur Nordwestecke des FIst. 310, 
von hier entlang der Nord- und Ostgrenze dieses 
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Flst. bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flst. 331, 
dort die Gerberstraße im rechten Winkel überque
rend, 

entlang deren Ostgrenze südwärts, die Hauptstraße/ 
Neufelser Straße an deren Nahtstelle überquerend, 
weiter südwärts entlang der Ostgrenze der Bahnhof
straße bis zur Einmündung des F. W. 26/1 (Warr
weg); 

auf Höhe der Südostecke des F. W. 26/1 überquert 
die Abgrenzung' die Bahnhofstraße westwärts und 
läuft westwärts weiter entlang der Südgrenze des 
Warrweges bis zum Flst.2990 (Warrwiesenweg); 

sie überquert dieses FIst. auf der Verbindungslinie 
zur Südostecke des FIst. 2982, verläuft weiter entlang 
der Südgrenze und Westgrenze dieses Flurstücks; 

dann weiter nach Norden entlang der Westgrenze 
des Flst. 2980, Geb.2 und 2978/1 wieder bis zur Ko
cherbrücke und dort die Hauptstraße überquerend 
zum Ausgangspunkt. 

(3) Die Grenzen der Gesamtanlage sind im Lageplan 
»Altstadt Niedernhall«, gefertigt am 14.Juli 1982, 
Maßstab 1; 500, eingetragen, der beim Regierungs
präsidium Stuttgart aufbewahrt wird. Ausfertigun
gen des Lageplanes befinden sich beim Landratsamt 
Hohenlohekreis als untere Denkmalschutzbehörde, 
beim Bürgermeisteramt Niedernhall und beim Lan
desdenkmalamt Baden-WürUemberg in Stuttgart. 

Der Lageplan kann während der Sprechzeiten durch 
jedermann eingesehen werden. Er ist nicht Bestand
teil der Veror'dnung. 

§3 

(1) Gegenstand des Schutzes sind: 

1. das innere Ortsbild mit den die Altstadt Niedern
hall einschließenden Stadtmauerteilen und 
ehem. Grabenbereichen sowie den historischen 
Straßen, Gassen, Wegen und Plätzen; 

2. das äußere Ortsbild der Altstadt Niedernhall, wie 
es sich dem Betrachter von außerhalb der Alt
stadt darbietet, besonders von der Kochertalstra
ße und den Straßen und Wegen der umgebenden 
Höhen. 

(2) Das innere und äußere Bild wird geprägt durch 
Fachwerk- und Putzbauten mit Satteldächern. Ak
zente bilden Kirchturm und die (teilweise rekonstru
ierten) Türme der Stadtmauer. 

Innerhalb der Stadtmauer hat sich das Bild einer 
ehemaligen kleinen Ackerbürgerstadt erhalten, de
ren Salzgewinnungs- und Adelssitzfunktion (Göt
zenhaus) kaum noch, deren Weinbau- (Keltern) und 
Landwirtschaftsfunktion (Scheuem) mit einem viel
fältigen historischen Wohnhausbestand in der Talla
ge des Kochers deutlich vor Augen tritt. 

§4 

(1) Veränderungen an dem geschützten Bild der Ge
samtanlage bedürfen der Genehmigung der un teren 
Denkmalschutzbehörde. 

Genehmigungspflichtig sind insbesondere: 

a) Die Errichtung, Veränderung und der Abbruch 
baulicher Anlagen, anderer Anlagen und Ein
richtungen im Sinne der Landesbauordnung, 
auch wenn sie keiner Baugenehmigung be-

d~rfen;. . ( 
, b) dIe Ernchtung von sonstigen Anlagen und Ein

richtungen insbesondere im öffentlichen Ver
kehrsraum, soweit diese nicht nur vorüberge
hendistj 

c) das Anbringen von Außenwand-Verkleidungen, 
Jalousien, Markisen, Werbeanlagen und Außen
beleuchtungen, wenn sie vom öffentlichen Ver
kehrsraum oder von außerhalb der Gesamtanlage 
aus sichtbar sind; 

d) die Veränderung der Dachdeckung, Gesimse, 
Türen, Türgewände, Fenster mit ihren Umrah
mungen und Läden, Fenstergewände, des Ver
putzes und der Farbe der Gebäude, wenn diese 
Veränderungen vom öffentlichen Verkehrsraum 
oder von außerhalb der Gesamtanlage aus sicht
bar sind; 

e) die Gestaltung der Straßenbeleuchtung sowie die 
Veränderung des Straßenbelags und des Straßen
niveaus. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Ver
änderung das Bild der Gesamtanlage nur unerheb
lich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde 
oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls 
unausweichlich Berücksichtigung verlangen. 

(3) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und 
Auflagen verbunden werden. 

(4) Bedürfen Veränderungen nach Absatz 1 nach an
deren Vorschriften einer Genehmigung, tritt die Zu
stimmung der Denkmalschutzbehörde an die Stelle 
der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Vor
haben, die Gegenstand eines Planfeststellungsver
fahrens sind, sind von der Genehmigungspflicht 
nach Absatz 1 ausgenommen. 

(5) Die Denkmalschutzbehröde hat vor der Entschei
dung die Stadt Niedemhall zu hören. 

(6) Anträge auf Genehmigung sind bei der Stadt Nie
demhall einzureichen. 

(7) Werden an dem geschützten Bild der Gesamtan
lage rechtswidrig Veränderungen vorgenommen, 
die nicht genehmigungsfähig sind, kann die Wieder
herstellung des geschützten Bildes angeordnet wer
den. 
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§5 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
die in § 4 Abs. 1 bezeichneten Handlungen vor
nimmt oder den in der Genehmigung enthaltenen 
Auflagen oder Bedingungen zuwiderhandelt, han
delt ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 1 Buch
stabe ades Denkmalschutzgesetzes und kann mit ei
ner Geldbuße belegt werden. 

§6 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

STUTIGART, den 25. November 1983 DR.BuLUNG 

VerordnunQ des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe als höhere 

Denkmalschutzbehörde zum Schutz der 
Gesamtanlage »Altensteig {( 

Vom 25. November 1983 

Auf Grund von § 19 des Gesetzes zum Schutz der 
Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) vom 25. 
Mai 1971 (GBL S. 209) wird im Einvernehmen mit der 
Stadt Altensteig verordnet: 

§ 1 

Unterschutzstellung 

Das in § 3 definierte Bild der Altstadt von Altensteig, 
einschließlich der dort beschriebenen Straßen- und 
Platz bilder in der in § 2 bestimmten Umgrenzung 
w,ird als Gesamtanlage »Altensteig« unter Denk
malschutz gestellt. 

§ 2 

Räumliche Umgrenzung der Gesamtanlage 

(1) Die Gesamtanlage liegt auf der Gemarkung Al
tenste~g im Landkreis Calw und wird umgrenzt 
durch folgende Linie: Die nördliche Grenze des FIst. 
Nr.26 (Friedhof), gerade verlängert über den Vici
nalweg Nr. 3/1, weiter die westliche Grenze des Vici
nalweges 3/1 in südlicher Richtung bis zum südöstli
chen Grenzpunkt des FIst. Nr.20, weiter die südli
chen Grenzen der FIst. Nr.20 und 19/3, die westli
chen Grenzen des FIst. Nr.19/3 und des Hausgrund
stücks Schillerstraße 6, von deren nördlichem End
punkt in einer Geraden zum nördlichsten Grenz
punkt des Hausgrundstücks KarIstr.2, von diesem 
ebenfalls in einer Geraden zum nördlichsten Grenz
punkt des FIst. Nr. 133, dann entlang der westlichen 
bzw. südwestlichen Grenzen des Hanfgäßchens und 

des Badergäßchens bzw. der nördlichen Grenze des 
FIst. Nr. 123 bis zu dessen östlichstem Grenzpunkt, 
von hier in einer Geraden zum nordwestlichen 
Grenzpunkt des FIst. Nr.122, entlang dessen nord
westlicher und südwestlicher Grenzen, weiter die 
südwestliche Grenze des FIst. Nr.121 bis zu deren 
Auftreffen auf die nördliche Grenze der Mühlstraße, 
dann von diesem Punktin einer Geraden in südlicher 
Richtung zum nordwestlichen Grenzpunkt des FIst. 
Nr.l17, von hier in östlicher Richtung entlang der 
südlichen Grenze der Mühlstraße, dann entlang der 
südlichen Grenze der Alten Steige bis zumnordöstli
chen Grenzpunkt des Hausgrundstücks Alte Stei
ge 1, von diesem Punkt in einer Geraden zum nord
westlichen Grenzpunkt des Hausgrundstücks Gar
tenstraße 2, von da weiter in östlicher Richtung ent
lang der südlichen Grenze der Gartenstraße bis zum 
nordwestlichen Grenzpunkt des FIst. Nr.9015 (Wal
kenweg 11), von diesem in einer Geraden zum süd
lichsten Grenzpunkt des FIst. Nr.81/1 (Gartenstra
ße 15), von hier entlang der westlichen Grenze des 
FIst. NI. 81/1, von deren nördlichem Ende in einer Ge
raden zum südlichen Endpunkt der Westgrenze des 
FIst. Nr.5512, die Westgrenzen der Fist. Nr.5512 und 
55/1, die nördlichen Grenzen der Fist. Nr.5511 und 
53/1 bis zum 'nordöstlichen Grenzpunkt dieses 
Grundstücks und des Hausgrundstücks Hohenberg
str.12, von hierin einer GeradenüberdieHohenberg
straße zum südlichen Endpunkt der Grenze zwischen 
den FIst. Nr.49und51, weiter entlang dieser Grenze, 
diese sodann in einer Geraden verlängert bis zum Zu
sammentreffen mit der südlichen Grenze des FIst. 
Nr.1044/1, von hierin einer Geraden zu dem Schnitt
punkt der nördlichen Grenze der Speidelstraße mit 
einer gedachten gradlinigen Verlängerung derGren
ze zwischen dem FIst. Nr. 51 und 1042, weiter in west
licher Richtung entlang der nördlichen Grenze der 
Speidelstraße bis zu deren Auftreffen auf die Grenze 
des FIst. Nr.39, weiter die östliche Grenze des FIst. 
Nr.39, dann dessen nördliche Grenze, dann entlang 
der westlichen Grenze des Fist. Nr.39, von deren 
nördlichem Endpunktin einer Geraden zum südöstli -
chen Grenzpunkt des Fist. Nr. 35/7, weiter entlang 
der südlichen Grenzen der FIst. Nr. 35/7 und 35/1, in 
einer Geraden über die Welkerstraße verlängert bis 
zur Grenze des FIst. NI. 29 und weiter die nordnord
östliche Grenze des FIst. Nr. 29, diese in einer Gera
den verlängert bis zum Zusammentreffen mit der öst
lichen Grenze des Fist. NI. 26 (Friedhof), weiter ent
lang dieser Ostgrenze in nördlicher Richtung bis zur 
nördlichen Grenze des FIst. NI. 26 und damit zum 
Ausgangspunkt. Soweit die Linie vorstehend in 
Bruchteilen nicht definiert ist, besteht sie aus einer 
geraden Verbindung zwischen den Endpunkten der 
anschließenden definierten Teilstrecken. 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in einem 
Lageplan im Maßstab 1:1000 eingetragen. Die Ver-
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ordnung mit Karte wird beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Schloßplatz 1-3, 7500 Karlsruhe, ver
wahrt; je eine Ausfertigung befindet sich beim Land
ratsamt Calw, untere Denkmalschutzbehörde, Vog
teistr.44, 7260 Calw und beim Landesdenkmalamt 
Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Karl
straße 47,7500 Karlsruhe. Die Verordnung mit Karte 
kann während der Sprechzeiten eingesehen werden. 
Die Karte ist nicht Bestandteil dieser Verordnung. 

§3 

Bild der Gesamtanlage 

. (1) Geschützt ist das historische Stadtbild, wie es sich 
dem Betrachter von den Straßen, Plätzen, aus dem 
Nagoldtal und von den die Stadt umgebenden Hän
gen darbietet. Die Gesamtanlage besteht aus dem 
historischen Kern der Oberstadt mit dermittelalterli
chen Burganlage, dem Schloß und der Stadtbefesti
gung, aus der Alten Steige als Verbindungsglied 
zwischen Oberstadt und der später errichteten Un
terstadt sowie aus den die Anlage um ge benden Frei
flächen mitsamt der Randbebauung am Hangfuß. 

(2) Die Straßenführung sowie die Stellung und Staf
felung der Gebäude sind eng auf die Topografie be
zogen. Die Häuser stehen auf hohen steinernen Sub
struktionen mit vorherrschender GiebelsteIlung zur 
Talseite. Die Bebauung stellt sich von außen her be
trachtet dar als mehrere bogenförmig gestaffelte 
Häuserreihen. Die Erschließung erfolgt über die Alte 
Steige, über eine horizontal geführte Straße und 
zwei schräg zum Hang geführte Straßen, welche sich 
am Marktplatz kreuzen. Sie wird ergänzt durch in 
Fallinie zwischen den Häusern verlaufende, zum 
Teil überdachte, Steintreppen und durch Rampen, 
wobei die Abstützung durch Mauern aus rotem 
Sandstein erfolgt. 

(3) Akzente des Stadtbildes sind die Burganlage mit 
Schloß, die evangelische Stadtkirche und das Rat
haus. 

(4) Die· Häuser sind überwiegend Fachwerkgebäu
de, talseits zwei- bis dreigeschossig, bergseits zwei
geschossig. Die Fassaden sind verputzt, verbrettert 
oder in regionalüblicher kleinteiliger Holzverschin
delung, bergseits teilweise auch in Sichtfachwerk. 
Für Verputze und Schindeln sind nur helle, warmto
nige Erdfarben verwendet. Die Fenster sind hoch
rechteckig, unterteilt und mit Bretterklappläden 
ausgestattet. Die Dächer sind als steile Satteldächer 
mit Vorsprüngen an Ortgang und Traufgesims, zum 
Teil auch mit Krüppelwalmen und Schleppgauben, 
ausgebildet. Sie sind gedeckt mit naturroten bis rot
braunen Dachplatten. 

§4 

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen 

(1) Veränderungen an dem geschützten Bild der Ge
samtanlage bedürfen der Genehmigung der unteren 

Denkmalschutzbehörde. Genehmigungsbedürftig 
sind auch Vorhaben in der Umgebung der Gesamt
anlage, wenn sie deren Bild in der Ansicht von au
ßerhalb der Umgrenzung der Gesamtanlage (§ 2) 
verändern würden. 

(2) Der Genehmigung bedürfen insbesondere Ver
änderungen durch: 

a) Errichtung, Änderung und Abbruch baulicher 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne der Landes
bauordnung, auch wenn sie keiner baurechtli
ehen Genehmigung bedürfen; hierzu gehört auch 
jede Veränderung der Dachdeckung, Gesimse, 
Türen, Türgewänder, Außentreppen, Fenster mit 
ihren überdachungen und Läden, Fensterge
wände, des Verputzes und der Farbe der Gebäu
de, wenn diese Veränderungen vom öffentlichen 
Verkehrsraum oder von außerhalb der Gesamt
anlage aus sichtbar sind; 

b) Anbringen von Verkleidungen an Außenwänden, 
von Jalousien, Markisen, Werbeanlagen, Auto
maten und Außenbeleuchtungen, wenn sie vom 
öffentlichen Verkehrsraum oder von außerhalb 
der Gesamtanlage aus sichtbar sind; 

c) Verlegen von oberirdischen Leitungen aller Art 
sowie Neuaufstellen von Masten und Unterstüt
zungen, soweit diese nicht nur vorübergehender 
Natur sind; 

d) Neuanlagen oder Änderung der Straßen, Plätze 
und ihrer Beläge sowie der Straßenbeleuchtung; 

e) Änderung der bisherigen Bodengestalt, vor allem 
durch Abgrabung, Auffüllung und Aufschüttung; 

f) Errichtung von sonstigen Anlagen und Einrich
tungen im öffentlichen Verkehrsraum oder wenn 
sie vom öffentlichen Verkehrsraum oder von au
ßerhalb der Gesamtanlage sichtbar sind, soweit 
diese Errichtung nicht nur vorübergehender Na
tur ist. 

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Ver
änderung das Bild der Gesamtanlage nur unerheb
lich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde 
oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls 
unausweichlich Berücksichtigung verlangen. 

(4) Die Genehmigung kann unter Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden. Die untere Denkmalschutz
behörde hat vor ihrer Entscheidung die Stadt Alten
steig zu hören. Sie entscheidet im Einvernehmen mit 
dem Landesdenkmalamt. Kommt kein Einverneh
men zustande, so entscheidet die höhere Denkmal
schutzbehörde. 

(5) Genehmigungs-, Erlaubnis- und Anzeigepflich
ten nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben 
unberührt. Dies gilt auch tür die sonstigen Pflichten 
und Genehmigungsvorbehalte des Denkmalschutz
gesetzes, insbesondere der §§ 6-8, 10, 15 und 16. 
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§5 

Ordnungswidrigkeiten 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
die in § 4 Abs.l und 2 bezeichneten Handlungen 
vornimmt oder den in der Genehmigung enthalte
nen Auflagen oder Bedingungen zuwiderhandelt, 
handelt ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 1 
Buchst. ades Denkmalschutzgesetzes. 

§6 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

KARLSRUHE, den 25. November 1983 DR.MüLLER 

Verordnung 
des Regierungspräsidiums Stuttgart über 

die Gesamtanlage » Marktplatz 
Ludwigsburg ({ 

Vom 29. November 1983 

Auf Grund von § 19 in Verbindung mit § 3 Abs.l 
Buchst. b) des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenk
male (Denkmalschutzgesetz) vom 25. Mai 1971 (GBl. 
S.209) wird im Einvernehmen mit der Stadt Lud
wigsburg verordnet: 

§ 1 

(1) Das Platz- und Straßenbild im Bereich des in § 2 
näher beschriebenen Gebiets in der Innenstadt von 
Ludwigsburg wird als Gesamtanlage »Marktplatz 
Ludwigsburg« unter Denkmalschutz gestellt. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung des 
historischen Platz- und Straßenbildes mit seinen an
grenzenden Gebäuden. An der Erhaltung der Ge
samtanlage besteht aus wissenschaftlichen, künstle
rischen und heimatgeschichtlichen Gründen ein be
sonderes öffentliches Interesse. 

§2 

(1) Zur geschützten Gesamtanlage gehören: 

a) Plätze und Straßen: 

Marktplatz, Stadtkirchenplatz, Bei der Katholi
schen Kirche, Obere Marktstraße, Untere Markt
straße; 

Holzmarkt, Holzmarktstraße, Lindenstraße auf 
die Länge des Gebäudes Lindenstraße Nr. 1, Kaf
feeberg auf die Länge des Gebäudes Kaffeeberg 
Nr.l; 

Eberhardstraße auf die Länge der Gebäude Eber
hardstraße Nr.l bis einschließlich NI. 19; 

Wilhelmstraße auf die Länge der Gebäude Wil
helmstraße NI. 1 bis einschließlich Gebäude Ar
senalplatz Nr.!; 

Seestraße auf die Tiefe des Gebäudes Wilhelm
straße Nr.15. 

b) bauliche Anlagen: 

Evangelische Stadtkirehe, Katholische Dreieinig
keitskirche, Marktplatzbrunnen, Obelisk mit Ab
schrankung auf dem Holzmarkt; 

auf ihre jeweilige Tiefe die Gebäude Marktplatz 
Nr.l, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 

Stadtkirchenplatz Nr. 1, 2; 

Bei der Katholischen Kirche NI. 1, 2, 3; 

Obere Marktstraße Nr.l, 2, 3, 4; 

Untere Marktstraße Nr.l, 2, 3, 3a, 3b, 5, 6; 

Holzmarkt Nr.1, la, 2, 3,4, 4/1,5,6,7,8; 

Holzmarktstraße Nr.1, 2,3,4; 

Lindenstraße Nr.l; 

Kaffeeberg Nr.1; 

Eberhardstraße Nr.l, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19; 

WilhelmstraßeNr.l,2/1, 2/2,4,5, 6,7,8,9,10,11, 
13, 15, 17; 

Arsenalplatz Nr.1. 

cl Baufluchten: 

Stadtkirchenplatz Nr.4 und 5, Untere Marktstra
ße Nr.4, Will1elmstraße Nr.10a (südliche Grund
stücksgrenze), Flurstück 208 (westliche und süd
liche Einfriedigung). 

(2) Die Grenzen der Gesamtanlage sind im Lageplan 
Gesamtanlage » Marktplatz Ludwigsburg « vom 
23. Dezember 1977, mit der Ergänzung vom 3. Febru
ar 1983 und vom 27. Oktober 1983, Maßstab 1: 1000 
eingetragen, der beim Regierungspräsidium Stutt
gart aufbewahrt wird. Ausfertigungen des Lage
plans befinden sich beim Landratsamt Ludwigsburg, 
beim Bürgermeisteramt Ludwigsburg und beim Lan
desdenkmalamt Baden-Württemberg in Stuttgart. 
Der Lageplan kann während der Sprechzeiten durch 
jedermann eingesehen werden. Er ist nicht Bestand
teil der Rechtsverordnung. 

§3 

(1) Gegenstand des Schutzes ist das vom öffentlichen 
Verkehrsraum einsehbare historische Platz- und 
Straßenbild. 

(2) Dieses Bild der Gesamtanlage wird durch folgen
de Merkmale der in § 2 erwähnten Gebäude ge
prägt: 
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Höhe, Breite und Fluchtlinien; TraufsteIlung, Ge
schoßzahl, Steinbauweise unter Putz; Arkaden, 
Zwerchgiebel, Dachhäuschen und Schleppgaupen; 
Form, Neigung und Deckung des Daches; 

Gliederung der Fassaden (Gesimse, Konsolen, Lise
nen, Tür- und Fensterverdachungen); Gestalt der 
Türen, Portale und Toreinfahrten (profilierte, ge
kröpfte Sandsteingewände, Schlußsteine, sonstige 
Umrahmungen, Oberlichter, Türblätter); Gestalt der 
Fenster (Läden, profilierte und gekröpfte Sandstein
gewände, Schlußsteine, sonstige Umrahmungen, 
Flachbogen, Sprossen); Farbigkeit; barocke Zierele
mente (Vasen, Voluten, Pilaster, Kapitelle, Friese, 
Ziergiebelchen) . 

(3) Zum Bild der Gesamtanlage gehören über die in 
Absatz 2 genannten Merkmale hinaus folgende Be
sonderheiten einzelner Gebäude: 

Giebel, Biedermeierstukkaturen (Marktplatz Nr.2); 
Giebel (Marktplatz Nr.9); Walmdach (Marktplatz 
Nr.ll); Mansardwalmdach; Sandsteinfassade ab 
erstem Obergeschoß (Untere Marktstr. Nr.2); Sok
kel in Sandsteinquaderung (Holz markt Nr. 8); zwei
armige Außentreppe mit schmiedeeisernem Gelän
der (Lindenstr. Nr.l); barocke Fenstervergitterung 
im Erdgeschoß (Eberhardstr. Nr.l, Wilhelmstr. Nr. 
1,5,9); kleine fünfstufige Freitreppe, darüber Balu
strade, Mansardwalmdach (Wilhelmstr. Nr. 11); 
Schmuckportal (Wilhelmstr. Nr.17). 

§4 

(1) Veränderungen an dem geschützten Bild der Ge
samtanlage bedürfen der Genehmigung der unteren 
Denkmalschutzbehörde. 

Genehmigungspflichtig sind insbesondere: 

a) Die Errichtung, Veränderung und der Abbruch 
baulicher Anlagen, anderer Anlagen und Ein
richtungen im Sinne 9,er Landesbauordnung, 
auch wenn sie keiner Baugenehmigung be
dürfen; 

b) die Anbringung von Verkleidungen an Außen
wänden, von Jalousien, Markisen, Beleuchtungs
körpern und von Einrichtungen der Diebstahlsi
cherung, wenn sie vom öffentlichen Verkehrs
raum aus sichtbar sind; 

c) die Veränderung der Dachdeckung , der Gesimse, 
Konsolen, Lisenen, der Tür- und Fensterverda
chungen, der Türen, Portale, Toreinfahrten und 
der Fenster mit Sandsteingewänden und sonsti
gen Umrahmungen, der Fensterläden, des Ver
putzes und der Farbe der Gebäude, der barocken 
Zierelernente, wenn diese Veränderungen vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind; 

d) die Errichtung von Anlagen und Einrichtungen 
im öffentlichen Verkehrsraum, soweit diese nicht 
nur vorübergehend ist; 

e) die Gestaltung der Straßenbeleuchtung sowie 
des Straßenbelags und die Veränderung des Stra
ßenniveaus. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Ver
änderung das Bild der Gesamtanlage nur unerheb
lich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde 
oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls 
unausweichlich Berücksichtigung verlangen. 

(3) Die GenehmigUng kann mit Bedingungen oder 
Auflagen verbunden werden. 

(4) Bedürfen Veränderungen nach Absatz 1 nach an
deren Vorschriften einer Genehmigung, tritt die Zu
stimmung der Denkmalschutzbehörde an die Stelle 
der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Vor
haben, die Gegenstand eines Planfeststellungsver
fahrens sind, sind gemäß § 75 Landesverwaltungs
verfahrensgesetzes vom 21.Juni 1977 (GBL S.277) 
von der Genehmigungspflicht nach Absatz 1 ausge
nommen. 

(5) Die Denkmalschutzbehörde hat vor ihrer Ent
scheidung die Stadt Ludwigsburg zu hören. 

(6) Anträge auf Genehmigung sind bei der Stadt 
Ludwigsburg einzureichen. 

(7) Werden an dem geschützten Bild der Gesamtan
lage rechtswidrig Veränderungen vorgenommen, 
die nicht genehmigungsfähig sind, kann die Wieder
herstellung des geschützten Bildes angeordnet wer
den. 

§5 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
der Denkmalschutzbehörde die in § 4 Abs.l be
zeichneten Handlungen vornimmt oder den in der 
Genehmigung enthaltenen Auflagen oder Bedin
gungen zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig 
na.ch § 33 Abs.l Buchstabe ades Denkmalschutzge
setzes und kann mit einer Geldbuße belegt werden. 

§6 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

STUTIGAR.T, den 29. November 1983 DR..BuLLING 

Verordnung des Regierungspräsidhims 
Stuttgart über die Gesamtanlage 
»Altstadt Marbach am Neckar« 

Vom 29. November 1983 

Auf Grund von § 19 des Gesetzes zum Schutz der 
Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) vom 25. 
Mai 1971 (GBL S.209) wird im Einvernehmen mit der 
Stadt Marbach am Neckar verordnet: 
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§ 1 

(1) Das Orts-, Platz- und Straßenbild im Bereich des 
in § 2 näher beschriebenen Gebietes der Stadt Mar
bach a. N. wird als Gesamtanlage »Altstadt Marbach 
am Neckar« unter Denkmalschutz gestellt. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung des 
historischen Orts-, Platz- und Straßenbildes. An der 
Erhaltung .der Gesamtanlage besteht aus wissen
schaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtli
chen Gründen ein besonderes öffentliches Inter
esse. 

§2 

(1) Zur Gesamtanlage gehören die in ihrem Gebiet 
liegenden baulichen Anlagen, Flurstücke, Straßen, 
Gassen, Wege und Plätze. 

(2) Die Gesamtanlage wird wie folgt begrenzt: 

Im Norden: 

Vom südwestlichen Grenzpunkt von FIurstück (FIst.) 
252 entlang der Nordgrenze von FIst. 253 und Orts
weg (OW) 102 bis zum südwestlichen Grenzpunkt 
von FIst. 256, von da nach Norden entlang der östli
chen Grenze von OW 102 bis zu dessen nordöstli
chem Grenzpunkt, weiterhin entlang der dort fort
laufenden Nordgrenze von OW 102, Nordgrenze von 
FIst. 257/1 bis zum nordöstlichen Grenzpunkt von 
FIst. 25712. 

Von da entlang der Westgrenze von FIst. 257/1 bis 
zum südöstlichen Grenzpunkt von Flst.25712. Ent
lang der Nordgrenze von FIst. 257/1 bis zum Zusam
mentreffen mit der Ostgrenze von FIst. 263 14. 

Von da bis zum nordöstlichen Grenzpunkt von 
FIst. 263 14 entlang der Nordgrenze von FIst. 263/4 
bis zum südöstlichen Grenzpunkt von FIst. 262. Von 
da entlang der Südgrenze von FIst. 262 bis zu dessen 
südwestlichem Grenzpunkt. 

Im Westen: 

Vom südwestlichen Grenzpunkt von FIst. 262 ent
lang der Ostgrenze von OW 21 bis zum südöstlichen 
Grenzpunkt von FIst. 276. 

Im Süden: 

Vom südöstlichen Grenzpunkt von FIst. 276 geradli
nig nach Osten bis zum gemeinsamen Grenzpunkt 
von FIst. 814 11 (Ludwigsburger Str.), FIst. 277/6 und 
FIst.277 (Grabenstr.); 

von da weiter nach Osten entlang der Nordgrenze 
von FIst. 277 bis zum Schnittpunkt mit der Verlänge
rung der Ostgrenze von FIst. 107 nach Süden. 

Im Osten: 

Von diesem Schnittpunkt nach Norden entlang der 
östlichen Grenze von FIst. 107 und von FIst. 213 (Bür
gerturm) bis zum südöstlichen Grenzpunkt von 

FIst. 181/ 4. Von dort entlang der östlichen Grenze 
von FIst. 181/ 4 und der geradlinigen Verlängerung 
dieser Grenze nach Norden bis zum Schnittpunkt mit 
der südlichen Gebäudeflucht der Hauptgebäude 
von Wildermuthstr. 2 und 4; unter Ein beziehung die
ser Gebäude nach Osten und dann nach Norden bis 
zum OW 71 (Wildermuthstr.); von da geradlinig über 
OW 71 bis zur südöstlichen Gebäudekante von Ge
bäude Wildermuthstr. 1; 

von dort nach Norden entlang der Ostgrenze von 
FIst. Wildermuthstr.l, Flst.114, der Süd- und Ost
grenze von FIst. 115, der Ostgrenze von FIst. 116, 117, 
118, 119; dann geradlinig nach Norden über 
FIst. 125, dann wiederum entlang der Ostgrenze von 
FIst. 120, 121, 122/1 und 12212; 

von da geradlinig nach Norden zum südwestlichen 
Grenzpunkt von FIst. Gebäude Niklastorstraße 32, 
weiter entlang der Westgrenze dieses Grundstückes 
bis zu dessen nordwestlichem Grenzpunkt; von die
sem Grenzpunkt geradlinig über die Niklastorstraße 
zum südöstlichen Grenzpunkt von FIst. 252 und wei
ter entlang der Ost- und Nordgrenze von FIst. 252 bis 
zu dessen südwestlichem Grenzpunkt. . 

(3) Die Grenzen der Gesamtanlage sind im Lageplan 
»Gesamtanlage Altstadt Marbach am Neckar«, ge
fertigt am 9. Dezember 1982, ergänzt am 19. Septem
ber 1983, Maßstab 1 : 1000 eingetragen, der beim Re
gierungspräsidium Stuttgart aufbewahrt wird. 

Ausfertigungen des Lageplanes befinden sich beim 
Landratsamt Ludwigsburg als untere Denkmal
schutzbehörde, beim Bürgermeisteramt Marbach 
am Neckar und beim Landesdenkmalamt Baden
Württemberg in Stuttgart. 

Der Lageplan kann während der Sprechzeiten durch 
jedermann eingesehen werden. Er ist nicht Bestand
teil der Rechtsverordnung. 

§3 

(1) Gegenstand des Schutzes sind: 

1. Das innere Ortsbild mit den die »Altstadt Mar
bach am Neckar« einschließenden Stadtmauer
teilen und den historischen Straßen, Gassen, We
gen und Plätzen; 

2. das äußere Ortsbild der »Altstadt Marbach am 
Neckar«, wie es sich dem Betrachter von dem 
nördlich der Bahn gelegenen Hang (Im Bann
müller, Teile der Panoramastraße) und vom 
Kirchplatz der Alexanderkirche, von der Kreu
zung Bottwartalstraße mit der Umgehungsstra
ße, vom Neckarufer beidseits der Schiffanlege
stelle sowie von der Grabenstraße mit Nordteil 
der Steinerstraße darbietet. 
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(2) Das geschützte Bild der Gesamtanlage wird ge
prägt durch eine unverwechselbare Stadtgestalt: 

Als Dominanten erscheinen Oberer Torturm, Stadt
kirchturm und Dachreiter des Rathauses. Auf lange 
Strecken markiert die Stadtmauer, teilweise an der 
Hangkante, deutlich den Umfang der Altstadt. Da
hinter drängen sich in geländebedingter Staffelung 
von Nordwest bzw. Nordost ansteigend Giebel und 
Dächer der Altstadthäuser, die sich den Dominanten 
unterordnen. Teilweise verputzte Fachwerk-Giebel
häuser, vielfach nach dem Brand von 1693 entstan
den,'prägen in individueller Anordnung das Bild der 
Geburtsstadt Schillers und ehemaligen Oberamts
stadt. 

§4 

(1) Veränderungen an dem geschützten Bild der Ge
samtanlage bedürfen der Genehmigung der unteren 
Denkmalschutzbehörde. 

Genehmigungspflichtig sind insbesondere: 

a) Die Errichtung, Veränderung und der Abbruch 
baulicher Anlagen, anderer Anlagen und Ein
richtungen im Sinne der Landesbauordnung, 
auch wenn sie keiner Baugenehmigung be
dürfen; 

b) die Errichtung von sonstigen Anlagen und Ein
richtungen insbesondere im öffentlichen Ver
kehrsraum, soweit diese nicht nur vorüberge
hend ist; 

c) das Anbringen von Verkleidungen an Außen
wänden, Jalousien, Markisen, Werbeanlagen 
und Außenbeleuchtungen, wenn sie vom öffentli
chen Verkehrsraum oder von außerhalb der Ge
samtanlage aus sichtbar sind; 

d) die Veränderung der Dachdeckung, Gesimse, 
Türen, Türgewände, Fenster mit ihren Umrah
mungen und Läden, Fenstergewände, des Ver
putzes und der Farbe der Gebäude, wenn diese 
Veränderungen vom öffentlichen Verkehrsraum 
oder von außerhalb der Gesamtanlage aus sicht
bar sind; 

e) die Gestaltung der Straßenbeleuchtung sowie die 
Veränderung des Straßenbelags und des Straßen
niveaus. 

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Ver
änderung das Bild der Gesamtanlage nur unerheb
lich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde 
oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls 
unausweichlich Berücksichtigung verlangen. 

(3) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und 
Auflagen verbunden werden. 

(4) Bedürfen Veränderungen nach Absatz 1 nach an
deren Vorschriften einer Genehmigung, tritt die Zu-

stimmung der Denkmalschutzbehörde an die Stelle 
der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Vor
haben, die Gegenstand eines Planfeststellungsver
fahrens sind, sind von der Genehmigung nach Ab
satz 1 ausgenommen. 

(5) Die Denkmalschutzbehörde hat vor der Entschei
dung die Stadt Marbach am Neckar zu hören. 

(6) Anträge auf Genehmigung sind bei der Stadt 
Marbach am Neckar einzureichen. 

(1) Werden an dem geschützten Bild der Gesamtan
lage rechtswidrig Veränderungen vorgenommen, 
die nicht genehmigungsfähig sind, kann die Wieder
herstellung des geschützten Bildes angeordnet wer
den. 

§5 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
die in §4 Abs. 1 bezeichneten Handlungen vornimmt 
oder den in der Genehmigung enthaltenen Auflagen 
oder Bedingungen zuwiderhandelt, handelt ord
nungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 1 Buchstabe a 
des Denkmalschutzgesetzes und kann mit einer 
Geldbuße belegt werden. 

§6 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

STUTfGART, den 29. November 1983 DR.BuLLING 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe zum Schutz der Gesamtanlage 

)} Ladenburg « 

Vom 1. Dezember 1983 

Auf Grund von § 19 des Gesetzes zum Schutz der 
Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) vom 25. 
Mai 1911 (GBl. S. 209) wird im Einvernehmen mit der 
Stadt Ladenburg verordnet: 

§ 1 

Unterschutzstellung 

Das in § 3 definierte Bild des historischen Ortskerns 
von Ladenburg einschließlich der dort beschriebe
nen Straßen- und Platzbilder in der in § 2 bestimm
ten Umgrenzung wird als Gesamtanlage » Laden
burg « unter Denkmalschutz gestellt. 

§2 

Räumliche Umgrenzung der Gesamtanlage 

(1) Die Gesamtanlage liegt auf der Gemarkung La
denburg im Rhein-Neckar-Kreis und wird räumlich 
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umgrenzt durch folgende Linie: Die nördliche, 
dann die westliche Grenze der Flurstücke Nr.224 
und 224/2 (Anlage), dann die Grenze zwischen 
Flst. Nr.518 (Bahnhofstraße/L 542) und Nr.126 
(Hauptstraße), weiter die Grenzen des Flurstücks 
Nr .. 13112 mit den Flurstücken Nr.126, 131, 131/4 
und 137, dann die Grenzen zwischen dem Flur
stück Nr.137 und den Flurstücken Nr.135/1 und 
135, dann die Grenzen zwischen dem Flurstück 
Nr.138 und den Flurstücken Lgb.Nr.135 und 139 
an dessen Nordwestseite, die Grenze zwischen 
dem FIst. Nr.140/10 und dem Ast. Nr.140, dann 
die Grenze zwischen dem FIst. Nr.152 und den 
Flurstücken Nr.140, 140/13, 140/12, 140/11, weiter 
die Grenzen zwischen dem Flst. Nr. 144 und den 
Flurstücken Nr.152 und 145, die Grenze zwischen 
dem FIst. Nr.26 und dem Flst. Nr.519/5, die Gren
zen zwischen dem Flst. Nr.27 und den Flurstücken 
Nr.519/5 und 545120, zwischen dem Flst. Nr.545/ 
20 und den Flurstücken Nr.28, 29, 30 und 34, dann 
die Grenzen zwischen dem Flst. Nr.34 und dem 
Flurstück Nr.545/22, dann die Grenze zwischen 
den Flurstücken Nr.35 und Nr.66/62, die Grenze 
zwischen dem FIst. Nr.41 und dem FIst. Nr.66/53, 
zwischen dem Flst. Nr. 66/23 und den Flurstücken 
Nr.41 und 66/66, die Grenze zwischen dem Flst. 
Nr.66/12 und den Flurstücken Nr.66/13 und 44/1, 
dann die Grenzen zwischen dem Flst. Nr.66/64 
und den Flurstücken Nr.44/1, 45, 45/1 und 46, die 
Grenzen zwischen dem Flst. Nr.66/65 und den 
Aurstücken Nr.46 und 48 und zwischen dem Flst. 
Nr.48 und dem Flst. Nr.60/1, weiter die Grenzen 
zwischen dem Flst. Nr.49 und den Flurstücken 
Nr.60, 53, 52 und 51, die, Grenze zwischen dem 
FIst. Nr.51 und dem Flurstück Nr.613/11, die Gren
ze zwischen dem FIst. Nr.369/1 und dem Ast. 
Nr.613/10, dann die Grenzen zwischen dem Flur
stück Nr.373/1 (Fußweg) und den Flurstücken 
Nr.370, 371/1, 371 und 372, dann die Grenze zwi
schen dem Flst. Nr.372 und dem FIst. Nr.351 
(Schulstraße), die Grenze zwischen dem FIst. 
Nr.350 und den Flurstücken Nr.385 und 386, dann 
weiter die Grenzen zwischen dem FIst. Nr.347 und 
den Flurstücken Nr.386 und 387, zwischen den 
Flurstücken Nr.346/1 und den Flurstücken Nr.387, 
388, 389, 390 und 391 sowie zwischen dem Flst. 
Nr.410/2 und den Flurstücken Nr.391, 410/4 und 
410/21, die Grenze zwischen dem Flst. Nr.415/1 
und den Flurstücken Nr.410121, 410/23, 410/5 und 
410/6, die Grenze zwischen dem FIst. Nr.417 und 
den Flurstücken Nr.410/l, 410125, 410/9, die Gren
ze zwischen den Flurstücken Nr.418 und 410/9, 
dann die südliche Grenze des Ast. Nr. 392 (Neue 
Anlage) bis zum FIst. Nr.266/1 (Wormser Straße) 
und in einer Geraden über die Wormser Straße hin
weg zum Ausgangspunkt. Soweit die Linie vorste
hepd in Bruchteilen nicht definiert ist, besteht sie 

aus einer geraden Verbindung zwischen den End
punkten der anschließenden definierten Teil
strecken. 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in einem 
Lageplan im Maßstab 1:1500 eingetragen. Die Ver
ordnung mit Karte wird beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe, Schloßplatz 1-3, Karlsruhe, verwahrt. Je 
eine Ausfertigung befindet sich beim Landratsamt 
Rhein-Neckar-Kreis, untere Denkmalschutzbehör
de, Kurfürstenanlage, Heidelberg, beim Landes
denkmalamt Baden-Württemberg, Außenstelle 
Karlsruhe, Karlstraße 47, Karlsruhe und beim Bür
germeisteramt Ladenburg, Hauptstraße 7, Laden
burg. Die Verordnung mit Karte kann während der 
Sprechzeiten eingesehen werden. Die Karte ist nicht 
Bestandteil dieser Verordnung. 

§3 

Bild der Gesailltanlage 

(1) Geschützt ist das Bild der historischen Altstadt 
von Ladenburg, wie es sich in dem in § 2 umgrenzten 
Gebiet bis zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt 
hat, soweit es noch erhalten ist. 

(2) Der mittelalterliche Grundriß der Altstadt ist er
halteni seine charakteristischen Merkmale sind das 
Straßenkreuz Hauptstraße und Heidelberger Straße 

Neugasse - Kellereigasse - Wormser Straße sowie 
der den frühmittelalterlichen Stadtkern umschlie
ßende Ring Färbergasse - Mühlgasse - Kirchgasse. 
Der um die gesamte Altstadt führende Mauerring ist 
als Fundamentzug erhalten und im aufgehenden 
Mauerwerk zum größten Teil im Stadtbild ablesbar; 
erhalten sind auch das Martinstor und der benach
barte Hexenturm sowie Teile des freien Verteidi
gungsvorfeldes. Außer in den nordöstlichen und 
südöstlichen Teilen der Altstadt besteht eine der mit
telalterlichen kleinteiligen Struktur entsprechende 
dichte Wohnbebauung, unterbrochen durch die we
nigen historischen Großbauten und Freiflächen. 

(3) Die historische Stadtsilhouette wird geprägt von 
der S1. Galluskirche, der evangelischen Stadtkirche, 
dem Bischofshof und der St. Sebastianskapelle mit 
ihren jeweiligen Türmen sowie von Martinstor und 
Hexenturm. 

(4) Charakteristisch für das innere Erscheinungsbild 
sind bürgerliche und bäuerliche Wohn- und Wirt
schaftsgebäude aus dem 15. bis 19. Jahrhundert mit 
Holztüren und -toren sowie hochrechteckigen, 
mehrfach geteilten Fenstern mit Holzklappläden; es 
sind nur warmtonige Erdfarben verwendet. Im Stra
ßenbild herausragende Bauwerke sind die noch er
haltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäude der großen 
Adelshöfe und des Neunheller Hofes. Vorherrschen
der Haustyp ist das zwei- bis dreigeschossige Fach
werkhaus, zum Teil mit Geschoßversätzen, auf mas-
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sivem Sockelgeschoß. Daneben gibt es verputzte 
Massivbauten mit - überwiegend horizontal - ge· 
gliederten Fassaden, Sandsteingewänden und pro· 
filierten 1taufgesimsen sowie große, zum Teil spät· 
mittelalterliche Scheunen aus Bruchsteinmauer· 
werk. In der Regel ist die Bebauung traufständig. 
Die Dachlandschaft ergibt sich aus allseits überste· 
henden, steilen Sattel·, zum Teil auch Walm· und 
Krüppelwalmdächern mit roter bis rotbrauner ZieM 
geldeckung, überwiegend mit Aufschieblingen, 
auch mit einzelnen Gauben; die Dachrinnen sind 
vorgehängt; 1taufhöhen und Firsthöhen wechseln 
entsprechend der kleinteiligen Parzellierung. 
Stadtbildprägend sind auch das historische Stra· 
ßenprofil mit Natursteinpflasterung und die erhal· 
tenen Teile der Sandsteineinfassung und -überdek· 
kung des ehemaligen Kandelbaches. 

§4 

Denkmalsch utzrechtliche Genehmigungen 

(1) Veränderungen an dem geschützten Bild der Ge· 
samtanlage bedürfen der Genehmigung der unteren 
Denkmalschutzbehörde. Genehmigungsbedürftig 
sind auch Vorhaben in der Umgebung der Gesamt· 
anlage, wenn sie deren Bild in der Ansicht von au· 
ßerhalb der Umgrenzung der Gesamtanlage (§ 2) 
verändern würden. 

(2) Der Genehmigung bedürfen insbesondere Ver· 
änderungen durch: 

a} Errichtung, Änderung und Abbruch baulicher 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne der Lan· 
desbauordnung, auch wenn sie keiner baurecht· 
lichen Genehmigung bedürfen; hierzu gehört 
auch jede Veränderung der Dachdeckung, Ge
simse, Türen, Tfugewänder, Außentreppen, 
Fenster mit ihren überdachungen und Läden, 
Fenstergewände, des Verputzes und der Farbe 
der Gebäude, wenn diese Veränderungen vom 
öffentlichen Verkehrsraum oder von außerhalb 
der Gesamtanlage aus sichtbar sind; 

b) Anbringen von Verkleidungen an Außenwänden, 
von Jalousien, Markisen, Werbeanlagen, Auto· 
maten und Außenbeleuchtungen, wenn sie vom 
öffentlichen Verkehrsraum oder von außerhalb 
der Gesamtanlage aus sichtbar sind; 

c) Verlegen von oberirdischen Leitungen aller Art 
sowie Neuaufstellen von Masten und Unterstüt· 

zungen, soweit diese nicht nur vorübergehender 
Natur sind; 

d) Neuanlagen oder Änderung der Straßen, Plätze 
und ihrer Beläge sowie der Straßenbeleuchtung; 

e} Schaffung, Beseitigung oder Veränderung von 
Gewässern; 

f) Änderung der bisherigen Bodengestalt, vor allem 
durch Abgrabung, Auffüllung und Aufschüttung; 

g) Errichtung von sonstigen Anlagen und Einrich· 
tungen im öffentlichen Verkehrsraum oder wenn 
sie vom öffentlichen Verkehrsraum oder von au· 
ßerhalb der Gesamtanlage sichtbar sind, soweit 
diese Errichtung nicht nur vorübergehender Na
tur ist. 

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Ver· 
änderung das Bild der Gesamtanlage nur unerheb
lich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde 
oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls 
unausweichlich Berücksichtigung verlangen. 

(4) Die Genehmigung kann unter Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden. Die untere Denkmalschutz
behörde hat vor ihrer Entscheidung die Stadt Laden· 
burg zu hören. Sie entscheidet im Einvernehmen mit 
dem Landesdenkmalamt. Kommt kein Einverneh
men zustande, so entscheidet die höhere Denkmal
schutzbehörde. 

(5) Genehmigungs-, Erlaubnis· und Anzeigepflich
ten nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben 
unberührt. Dies gilt auch für die sonstigen Pflichten 
und Genehmigungsvorbehalte des Denkmalschutz· 
gesetzes, insbesondere der §§ 6-8, 10, 15 und 16. 

§5 

Ordnungswidrigkeiten 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung 
die in § 4 Abs. 1 und 2 bezeichneten Handlungen 
vornimmt oder den in der Genehmigung enthalte
nen Auflagen oder Bedingungen zuwiderhandelt, 
handelt ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs.l 
Buchst. ades Denkmalschutzgesetzes. 

§ 6 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung in Kraft. 

KARLSRUHB, den 1. Dezember 1983 DR.MüLLER 
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